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 Bericht und AntrAg des regierungsrAtes des KAntons schAffhAusen

 An den KAntonsrAt Betreffend LegisLAturprogrAmm 2017–2020

Sehr geehrter herr Präsident

Sehr geehrte Damen und herren

Wir unterbreiten ihnen das legislaturprogramm 2017–2020 des 

Regierungsrates zur Kenntnisnahme.

nach art. 54 in Verbindung mit art. 63 der Kantonsverfassung 

erstellt der Regierungsrat zu beginn jeder amtsperiode ein Re-

gierungsprogramm, welches vom Kantonsrat behandelt wird. 

gleichzeitig legt der Regierungsrat auch Rechenschaft über die 

vergangene amtsperiode ab. Der Rechenschaftbericht 2013–2016 

wird als separate Publikation herausgegeben. Der Kantonsrat 

nimmt von diesen berichten Kenntnis.

Das legislaturprogramm des Regierungsrates legt die politischen 

leitlinien und die wichtigsten Ziele für die neue amtsperiode dar. 

Der Regierungsrat hat seine strategischen Ziele mit den langfri-

stigen inhaltlichen Stossrichtungen aktualisiert und ergänzungen 

vorgenommen. Die Ziele und massnahmen für die legislaturperio-

de 2017–2020 stehen selbstverständlich immer unter dem Vorbe-

halt der finanzierbarkeit, die jeweils im alljährlich erscheinenden 

finanzplan aufgezeigt werden wird.

Die legislaturplanung informiert über die zentralen geplanten 

geschäfte, für die der Regierungsrat zuständig ist, und über die 

Vorlagen an den Kantonsrat. Die Ziele und massnahmen des le-

gislaturprogramms sind für den Regierungsrat der politische ori-

entierungsrahmen für die nächsten vier Jahre. in den Jahreszielen 

wird die Regierung jeweils konkretisieren, welche Ziele mit wel-

chen massnahmen im entsprechenden Jahr erreicht werden sol-

len. Planung setzt aber nicht Recht. Der Regierungsrat behält sich 

mithin vor, von der legislaturplanung abzuweichen, wenn unvor-

hergesehene ereignisse oder veränderte Rahmenbedingungen 

dies erfordern.

Die politische tätigkeit ist auf Kontinuität angelegt. Das legisla-

turprogramm kann deshalb nicht losgelöst von der Vergangenheit 

und der Zukunft betrachtet werden. So werden einzelne Vorhaben 

der vergangenen legislaturperiode jetzt umgesetzt; über die neu 

geplanten geschäfte wird teilweise erst in der übernächsten Peri-

ode abgestimmt.

sCHWerPuNKttHeMeN 2017–2020

in der vergangenen legislaturperiode stand die umsetzung des 

Programmes zur entlastung des Staatshaushaltes eSh3 und die 

erarbeitung und umsetzung des entlastungsprogrammes eP 2014 

im Vordergrund der politischen tätigkeit des Regierungsrates. mit 

den zwei entlastungsprogrammen konnte der Staatshaushalt 

nachhaltig um insgesamt gut 40 mio. franken entlastet werden. 

Die erarbeitung und umsetzung des entlastungsprogrammes eP 

2014 war notwendig geworden, weil sich während der vergange-

nen legislatur die finanziellen Rahmenbedingungen weiter ver-

schlechtert hatten. aufgrund der aktuellen finanzplanung kann 

davon ausgegangen werden, dass die laufende Rechnung ab 

dem Jahr 2017 wieder knapp ausgeglichen sein wird. Die finanz-

planperiode 2017–2020 wird mit einem ertragsüberschuss von 1,4 

mio. franken abschliessen.

Der Regierungsrat will den eingeschlagenen, bisher erfolgreichen 

Weg des nachhaltigen Wachstums von Wirtschaft, bevölkerung 

und Steuersubstrat bei gleichzeitiger erhaltung der Wohlfahrt und 

der hohen lebensqualität konsequent weitergehen. es gilt, die 

Rahmenbedingungen zur Stärkung des Kantons Schaffhausen als 

attraktiver lebensstandort und als attraktiver Wirtschaftsstandort 

zu erhalten und zu verbessern. Daneben sind die herausforde-

rungen der demographischen entwicklung in den verschiedenen 

Politikbereichen mit konkreten massnahmen anzugehen. Wei-

ter sollen die – in der vergangenen amtsperiode aus finanziellen 

gründen zurückgestellten – investitionsprojekte in den bereichen 

öffentliche Sicherheit und Verkehr weiterbearbeitet beziehungs-

weise realisiert werden. Schliesslich ist die aufgaben- und finan-

zierungsaufteilung zwischen dem Kanton und den gemeinden zu 

überprüfen und wo notwendig eine finanzierungsentflechtung 

zwischen Kanton und gemeinden durchzuführen. 

Vor diesem hintergrund hat der Regierungsrat für die legislatur-

periode 2017–2020 fünf Schwerpunktthemen – mit den entspre-

chenden konkreten Zielsetzungen – definiert, welche vom Re-

gierungsrat in den kommenden vier Jahren prioritär bearbeitet 

werden:
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1.  schaffhausen als Lebensstandort stärken

Der Kanton Schaffhausen als attraktive Wohnregion mit hoher le-

bensqualität ist weiter zu attraktivieren. Dabei stehen folgende be-

reiche im Vordergrund:

•	 die Verbesserung der Vereinbarkeit von beruf und familie

•	 die erhaltung und Stärkung des bildungs- und ausbildungsan-

gebotes

•	 die Sicherstellung der Verfügbarkeit von bedarfsgerechtem 

Wohnraum 

•	 die Zurverfügungstellung zeitgemässer infrastrukturen sowie 

von guten Verkehrsanbindungen innerhalb des Kantons und 

insbesondere an die agglomeration Zürich

•	 die integration der ansässigen und zuwandernden migran-

tinnen und migranten

•	 die Verstärkung des Wohnortmarketings

2.  schaffhausen als Wirtschaftsstandort stärken

•	 Die Standortattraktivität und die steuerliche Wettbewerbsfähig-

keit für die unternehmen ist durch eine attraktive und internati-

onal akzeptierte umsetzung der unternehmenssteuerreform iii 

(uSR iii) zu wahren bzw. zu verbessern.

•	 mit einer aktiven Wirtschaftsförderung sind folgende strategi-

schen Schwerpunkte umzusetzen: bestandespflege ansässiger 

unternehmen, ansiedlungen von neuen firmen, technologie- 

und innovationsförderung, Regional- und Standortentwicklung, 

Standortmarketing, erhaltung und Schaffung von arbeitsplät-

zen.

•	 Der Verfügbarkeit von fachkräften ist sicherzustellen.

3.  Demografiestrategie umsetzen

Die auswirkungen der demographischen entwicklung sind erkannt 

und entsprechende massnahmen werden umgesetzt. es gilt, den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die wirtschaftliche Pro-

sperität und damit die Zukunftsfähigkeit des Kantons längerfristig 

sicherzustellen. folgende strategischen Schwerpunkte stehen im 

Vordergrund:

•	 bedarfsgerechten arbeitskräfte-Pool erhalten

•	 lebensqualität und autonomie im alter durch wohnortnahe 

Pflege- und gesundheitsdienstleistungen sowie differenzierte 

Wohnformen unterstützen

•	 Siedlungs- und Verkehrsentwicklung auf demografiebedingte 

bedürfnisse ausrichten

•	 bildungswesen auf eine zunehmend heterogene bevölkerung 

ausrichten

4.  infrastrukturprojekte realisieren

•	 Realisierung des bildungszentrums auf dem geissberg (Zu-

sammenzug des erziehungsdepartementes und der Pädago-

gischen hochschule in den ehem. gebäuden des Pflegezen-

trums).

•	 Realisierung der regionalen trainings- und Schiessanlage So-

lenberg (grenzwache, Polizei)

•	 Planung und beginn Realisierung des Polizei- und Sicherheits-

zentrums im herblingertal; auslagerung des  Strassenverkehrs- 

und Schifffahrtsamts und anhandnahme der städtebaulichen 

entwicklung des Klosterviertels.

•	 Die in den kommenden 20 Jahren zu realisierenden bzw. an-

zustrebenden infrastrukturprojekte werden in einer mittel- und 

langfristplanung erfasst und in bezug auf die finanzierung, den 

nutzen, die Synergien und mögliche Standorte priorisiert.

5.  aufgaben- und Finanzierungsentflechtung zwischen 

Kanton und gemeinden 

•	 Die bestehende aufgaben- und finanzierungsteilung zwischen 

dem Kanton und den gemeinden wird überprüft und wo not-

wendig wird eine finanzierungsentflechtung zwischen Kanton 

und gemeinden durchgeführt. 

•	 anpassung des innerkantonalen finanzausgleiches zwischen 

Kanton und gemeinden.

im einzelnen bilden die folgenden 10 Sachbereiche für den Re-

gierungsrat die hauptpunkte seiner Regierungstätigkeit während 

der legislaturperiode 2017–2020. Sie sind teilweise untereinander 

vernetzt und in einer gesamtschau zu betrachten. es gilt dabei im 

auge zu behalten, dass ein wesentlicher teil der staatlichen auf-

gaben den Vollzug (bundes-) gesetzlicher aufträge und Vorgaben 

betrifft und deshalb ein eingeschränkter handlungsspielraum be-

steht. Zudem setzt die Verwirklichung von massnahmen das Vor-

handensein entsprechender finanzieller mittel voraus.
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 1 voLKswirtschAft

W i r t s C H a F t

ausgaNgsLage

grundlagen und entwicklungstendenzen

geprägt durch die folgen der aufhebung des euromindestkurses 

durch die Schweizer nationalbank (Snb) zu beginn des Jah-

res 2015 haben die akteure der Wirtschaftsregion Schaffhausen 

eine herausfordernde Zeit hinter sich. auch für die Schaffhauser 

Wirtschaft hatte die freigabe einschneidende folgen. Von aussen 

betrachtet ist die Schweiz noch teurer geworden. ansiedlungs-

entscheide werden hinterfragt, neue ausbau- und investitionsvor-

haben aufgeschoben. Weitere nationale entscheide wie die mas-

seneinwanderungsinitiative führten ebenfalls zu Verunsicherungen 

und Zurückhaltung bei investitionen und ansiedlungen. erfreuli-

cherweise hielt sich der arbeitsmarkt dennoch relativ stabil, ob-

wohl die Sockelarbeitslosigkeit stetig in kleinem masse anstieg. in 

der legislaturperiode neu eingeführte arbeitsmarktliche massnah-

men wie beispielsweise die Stellenvermittlungsmesse «Jobmarkt» 

und verschiedene andere initiativen insbesondere für über 50 Jah-

re alte arbeitslose zeigten positive Wirkung.

Demgegenüber konnten an die adresse der unternehmen klare 

Signale zur Steuerstrategie im Rahmen der unternehmenssteuer-

reform iii (uSR iii) ausgesandt werden. Die vom Regierungsrat für 

unternehmensgewinne angestrebte gesamtsteuerbelastung von 

12 bis 12,5 Prozent wurde in den unternehmens- und berater-

kreisen sehr positiv aufgenommen und hat die Position des Kan-

tons Schaffhausen im Standortwettbewerb gestärkt. hemmend 

wirken jedoch im Zusammenhang mit dem fachkräftemangel die 

unklarheiten über die zukünftige Verfügbarkeit von ausländischen 

arbeitskräften, insbesondere von grenzgängern und Drittstaats-

angehörigen. 

neben der Schaffung von neuen arbeitsplätzen und neuem Steu-

ersubstrat, der Verbesserung der bekanntheit und des images 

von Schaffhausen als Wohn- und Wirtschaftsstandort wurde in 

den vergangenen Jahren mit hilfe geeigneter Kommunikations-

massnahmen auch an der Verbesserung der soziodemografischen 

Struktur gearbeitet.

Herausforderungen und Chancen

alles, was der Schweiz und somit auch dem Kanton Schaffhausen 

einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann und das Preisargument 

in den hintergrund rückt, ist positiv zu bewerten. Vor diesem hin-

tergrund ist insbesondere die entwicklung der sich anbahnenden 

vierten industriellen Revolution – auch bekannt unter dem Schlag-

wort industrie 4.0 – genau zu verfolgen. Die unternehmen stehen 

unter effizienzzwang und sind sowieso ständig auf der Suche nach 

besseren Produktionslösungen. Viele firmen werden als logische 

Weiterentwicklung ihrer geschäftstätigkeit in die Digitalisierung 

investieren. mithilfe einer anpassung der gesetzlichen grundla-

ge für einzelbetriebliche förderungsbeiträge an die veränderten 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen könnten die branchendi-

versivität, die innovationsdynamik sowie die Wettbewerbs- und 

exportfähigkeit in industrie und gewerbe erhöht werden. ergän-

zend dazu soll im Rahmen des verabschiedeten umsetzungs-

programms neue Regionalpolitik nRP 2016 bis 2019 die förde-

rung von industrie und gewerbe, des tourismus und die Stärkung 

des lebens- und Wirtschaftsstandorts Schaffhausen konsequent 

weiter verfolgt werden. Die neupositionierung und festigung der 

Standortattraktivität im nationalen und internationalen Steuerwett-

bewerb bedarf klarer Signale und hoher Verbindlichkeit namentlich 

mit umfassenden steuerlichen massnahmen auf kantonaler ebene 

(unternehmenssteuerreform iii).

ausgehend von einem weiterhin moderaten Wachstum der bevöl-

kerung des Kantons Schaffhausen auf 85‘000 bis 90‘000 einwoh-

nerinnen und einwohner bis 2030 wird die demografische entwick-

lung einen wesentlichen einfluss darauf haben, welche leistungen 

der Kanton zukünftig bereitstellen muss respektive mit welchen 

einnahmen er in Zukunft rechnen kann. eine vertiefte auseinan-

dersetzung mit der demografischen Zusammensetzung der Kan-

tonsbevölkerung wird bereits in der neuen legislaturperiode 2017 

bis 2020 dringend vonnöten sein.
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e N e r g i e 

ausgaNgsLage

grundlagen 

nach den ereignissen in fukushima hat der bundesrat den geord-

neten ausstieg aus der Kernenergie beschlossen und ein erstes 

massnahmenpaket zuhanden des Parlaments verabschiedet. Die 

Schlussabstimmung im Parlament zur energiestrategie 2050 er-

folgte am 30. September 2016 mit einem Ja zum massnahmenpa-

ket. ob es zu einer Volksabstimmung kommt, ist noch offen. Diese 

würde frühestens im mai 2017 stattfinden. 

Die Schaffhauser Stimmberechtigten haben am 8. märz 2015 die 

Revision des baugesetzes abgelehnt. Sie beinhaltete das erste 

massnahmenpaket zur umsetzung der kantonalen energiestrate-

gie, ein auftrag, den die Regierung im September 2012 mit gros-

ser mehrheit vom Kantonsrat erhalten hatte. an der ausgangslage 

und den daraus entstehenden herausforderungen ändert sich al-

lerdings nichts. aus gründen der Sicherheit, der Wirtschaftlichkeit 

und der mangelnden akzeptanz in der bevölkerung ist der bau 

neuer Kernkraftwerke in der Schweiz nicht mehr realistisch. eine 

importstrategie würde die auslandabhängigkeit der Schweiz im 

energiebereich erhöhen, und ein erheblicher teil an Wertschöp-

fung ginge verloren. Zudem steht eine Strategie, welche primär auf 

fossile energieträger (Kohle und erdgas) setzt, mit den Klimazielen 

der Schweiz im Widerspruch. einzig die Steigerung der energieef-

fizienz und die nutzung lokal vorhandener, erneuerbarer Ressour-

cen bieten Versorgungssicherheit und Wachstum.

rahmenbedingungen und entwicklungstendenzen

Das gut Strom wird seit einiger Zeit an den Strombörsen zu sehr 

tiefen Preisen gehandelt. hauptgrund ist die europäische Wirt-

schaft, die sich seit rund fünf Jahren im Krebsgang bewegt. Wei-

tere gründe sind die billigen Kohlepreise, die tiefen Preise für 

co2-emissionsrechte und der – politisch gewollte – Zubau bei 

den erneuerbaren energien, insbesondere Sonne und Wind. ein 

blick auf die terminmärkte zeigt, dass diese Situation in den näch-

sten Jahren so bleiben dürfte. auch die Preise für erdöl und erd-

gas befinden sich auf einem tiefen niveau. Prognosen sind hierzu 

aber schwieriger, da der erdölmarkt von wenigen akteuren mass-

gebend beeinflusst wird. trotz derzeit tiefen energiepreisen steigt 

die nachfrage nach erneuerbaren energien und energieeffizienten 

technologien, weil einerseits die gestehungskosten von Strom aus 

erneuerbaren energieträgern im gegensatz zu fossilen und nukle-

aren energieträgern sinken und sich investitionen in die energieef-

fizienz mittel- bis langfristig kostenreduzierend auswirken. im Wär-

me- und mobilitätsbereich findet eine zunehmende elektrifizierung 

statt. im gebäudebereich kommen fast nur noch elektrische Wär-

mepumpen zum einsatz. auch der motorisierte individualverkehr 

setzt zunehmend auf Strom. Diese entwicklung ist sowohl aus Kli-

maschutz- als auch aus effizienzgründen notwendig und sinnvoll, 

bedeutet aber, dass die Stromproduktion aus erneuerbaren Quel-

len mit dieser entwicklung standhalten muss, d.h. mehr Strom aus 

Photovoltaik, Wind, Wasser, biomasse und geothermie. 

Die umsetzung der energiestrategie 2050 nimmt die Kantone stär-

ker in die Pflicht. So sind die neuen mustervorschriften der Kan-

tone im energiebereich (muKen 2014) bis 2020 in den Kantonen 

harmonisiert umzusetzen. finanzielle unterstützung durch den 

bund erhalten weiterhin die Kantone, welche eigene energiepo-

litische förderprogramme besitzen. Die bundesbeiträge an die 

Kantone verdoppeln sich.

Herausforderungen und Chancen

Die energiepolitik ist im Sinne einer gesamtkonzeption aus ener-

gieproduktion, energieverteilung und energienutzung weiterzuent-

wickeln. Die verstärkte Substitution von Öl und gas durch elektri-

zität aus erneuerbarer energie wird die gesamtkonzeption prägen. 

Der ersatz der Kernenergie bedingt anpassungen bei der Strom-

versorgung. Diese wird dezentraler, erneuerbarer und intelligenter. 

Dezentraler heisst, dass Stromerzeugungsanlagen sichtbarer wer-

den. Die Stromproduktion aus Sonne und Wind ist nur teilweise 

steuerbar. neue Speichermöglichkeiten und die intelligente Steu-

erung von angebot und nachfrage werden deshalb wichtiger. Die-

ser Wandel braucht Zeit, unterstützung und aufklärungsarbeit. 

Der Kanton wird mit geeigneten, marktnahen instrumenten diesen 

Wandel vorantreiben und entsprechende anreize, z.b. im bereich 

elektromobilität, setzen. ein spezielles augenmerk ist auf die Sen-

sibilisierung und die information der bevölkerung zu richten, so-

wohl im Zusammenhang mit der energieproduktion als auch im 

umgang mit energie. Pilotprojekte können den informationspro-

zess unterstützen. energieversorgungssicherheit hat auch mit der 

frage zu tun, woher die energie kommt. Die nutzung einheimi-

scher Ressourcen leistet einen beitrag an die Versorgungssicher-

heit und generiert arbeit und Kapital im Kanton.
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StrategiScheS Ziel

1.1 Der Kanton Schaffhausen ist ein attraktiver, innova-

tiver und wettbewerbsfähiger Wirtschafts-, arbeits- 

und Wohnstandort mit hoher lebensqualität

LegisLaturzieLe 2017–2020

•	 Sicherung, festigung und Verstärkung der nationalen und in-

ternationale Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes 

Schaffhausen 

•	 halten der heute in Schaffhausen ansässigen international ori-

entierten und wertschöpfungsstarken unternehmen und unter-

stützung bei ihren ausbau-/investitionsprojekten

•	 Steigerung der leistungsfähigkeit und innovationsdynamik von 

Kmu, gewerbe und Startup mit vorwettbewerblichen unter-

stützungsleistungen und mit gezielten massnahmen zur Ver-

besserung der allgemeinen Standortfaktoren

•	 Schaffung von weiteren Wertschöpfungsketten innerhalb des 

Kantons

•	 Verbesserung der soziodemografischen Struktur durch Zuzug 

junger menschen und familien

•	 erhaltung und Verbesserung der Rahmenbedingungen des ar-

beitsmarktes

•	 Schaffung von arbeits- und entwicklungszonen für industrie, 

Kmu und gewerbe

Massnahmen, operative umsetzung

 – aktive Wirtschaftsförderung; knüpft an der bisherigen Politik 

der ansiedlung von nationalen und internationalen gesellschaf-

ten mit substantiellen tätigkeiten an

 – Systematisches marktbearbeitungs- und Promotionsprogramm 

in den Schwerpunktmärkten uSa, europa und asien

 – entschärfung des fachkräftemangels durch nutzung des inlän-

dischen arbeitskräftepotentials

 – Kantonsweites angebot an bedarfsgerechten tagesstrukturen 

und betreuungsmodellen als beitrag zur Verbesserung von Ver-

einbarkeit von beruf und familie sowie förderung neuer, attrak-

tiver arbeitsmodelle

 – individuelle betreuung und begleitung ansässiger unterneh-

men bei administrativen, finanziellen und organisatorischen 

fragestellungen im Rahmen der bestandespflege

 – anpassung der gesetzlichen grundlage für einzelbetriebliche 

fördermittel (ebf) an die herausforderungen der veränderten 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

 – Schaffung der grundlagen für den nachhaltigen und wert-

schöpfungsintensiven betrieb eines Regionalen naturparks

 – Profilierung der Wohnregion Schaffhausen als lebenswerte al-

ternative zu agglomerationsgebieten im grossraum Zürich 

durch gezielte Kommunikationsmassnahmen

 – Planerische Sicherung geeigneter flächen für industrie, Kmu 

und gewerbe

 – Klärung der Weiterverwendung von kantonseigenen bauten auf 

dem herrenacker unter berücksichtigung der kantonalen im-

mobilienstrategie

StrategiScheS Ziel

1.2  gewährleistung einer sicheren und diversifizierten 

energieversorgung

LegisLaturzieLe 2017–2020

•	 Steigerung der energieeffizienz und verstärkte nutzung einhei-

mischer, erneuerbarer energien zur erhöhung der Versorgungs-

sicherheit und Reduktion der auslandsabhängigkeit bei gleich-

zeitiger Stärkung der lokalen Wertschöpfung zugunsten des 

einheimischen gewerbes 

•	 umsetzung des schrittweisen und geordneten ausstiegs aus 

der Kernenergie durch implementierung der energiestrategie 

2050 des bundes in die kantonale energiestrategie 

Massnahmen, operative umsetzung

 – umsetzung der «mustervorschriften der Kantone im energiebe-

reich 2014» (muKen) durch die erarbeitung einer gesetzesvor-

lage zur weiteren harmonisierung und anpassung der gesetz-

lichen anforderungen an den Stand der technik 

 – erarbeitung von grundlagen und eines Konzepts, welches die 

chancen der elektromobilität im Kanton beleuchtet und die 

Rahmenbedingungen für eine mögliche förderung prüft 

 – Weiterentwicklung des angebots zu technologietransfer, Pro-

jektentwicklung und energieberatung für unternehmen im be-

reich nachhaltige energieversorgung und -nutzung 

 – Klärung der eigentümerinteressen an der axpo holding ag und 

erarbeitung eines neuen «noK-gründungsvertrages» bezie-

hungsweise eines aktionärsbindungsvertrages 

 – aufdatierung und anpassung der leitlinien und massnahmen der 

kantonalen energiepolitik 2008–2017 an die Ziele und Vorgaben 

der bundesstrategie 2050 und an die technische entwicklung 

 – ausrichtung des kantonalen förderprogramms energie an die 

anforderungen der Programmvereinbarung zwischen bund und 

Kantonen mit dem Ziel, eine möglichst hohe Wirkung in den 

bereichen co2-Reduktion, lokale Wertschöpfung und innova-

tion zu erzielen
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 2 verKehr

ausgaNgsLage

grundlagen 

Die Verkehrspolitik hat für eine sinnvolle befriedigung der mobili-

tätsbedürfnisse der gesellschaft zu sorgen. Sie befindet sich an 

einer zentralen Schnittstelle zwischen Wirtschaft, gesellschaft und 

umwelt. in der orientierungsvorlage des Regierungsrates vom 

12. februar 2002 über Perspektiven und Vorhaben des privaten 

und öffentlichen Verkehrs 2002–2020 wurden die grundlagen und 

langfristigen Ziele der Verkehrspolitik ausführlich aufgezeigt. be-

deutende Projekte wie die S-bahn Schaffhausen, der galgenbuck-

tunnel und der ausbau der Stadtdurchfahrt a4 konnten mittlerwei-

le realisiert werden bzw. sind im bau oder in Planung. 

rahmenbedingungen und entwicklungstendenzen

Die Standortqualität hängt wesentlich von guten Verkehrsverbin-

dungen und einer effizienten bewältigung des wachsenden Ver-

kehrsaufkommens ab. Die Verkehrsinfrastruktur ist daher weiter zu 

verbessern. nebst den strategischen Zielen einer besseren anbin-

dung an den Wirtschaftsraum Zürich und einer guten Verkehrser-

schliessung der Kantonshauptstadt und der definierten entwick-

lungsschwerpunkte strebt der Kanton eine konsequent vernetzte 

Planung von öffentlichem, privatem und langsamverkehr an. Die 

Verkehrsabwicklung hat dabei möglichst siedlungsverträglich zu 

erfolgen. Die wirtschaftliche bedeutung, aber auch die grenzen 

bezüglich finanzierung, umweltbelastung und Raumbedarf einer 

weiteren Verkehrsentwicklung zwingen zu einem koordinierten, 

vorausschauenden Vorgehen. 

Herausforderungen und Chancen

Die rasche erreichbarkeit und eine gute Verkehrserschliessung 

sind zentrale Standortfaktoren, welche die Wettbewerbsfähigkeit 

wesentlich beeinflussen und Schlüsselfaktoren einer nachhaltigen 

entwicklung sind. indessen ist der Verkehr immer auch mit ökolo-

gischen belastungen verbunden. mobilität und Verkehr bewegen 

sich daher im Spannungsfeld von wirtschaftlichen, gesellschaft-

lichen und ökologischen anforderungen. 

ein hauptziel zur bewältigung des stetig steigenden Verkehrsauf-

kommens ist, dass der öffentliche Verkehr (ÖV) rund die hälfte des 

Verkehrswachstums übernimmt und damit die Strasse entlastet. 

auf den hauptachsen muss der ÖV dabei einen höheren anteil 

übernehmen als auf den nebenachsen im ländlichen Raum. mit 

den in den letzten Jahren umgesetzten ausbauten der bahninfra-

struktur im Rahmen der S-bahn konnte bereits eine gute basis 

für angebotsverbesserungen geschaffen werden. Der bund ver-

langt, dass die bahnstrecke Schaffhausen-Zürich eine neat-Zu-

laufstrecke ist. Sie muss daher über ausreichende Kapazitäten für 

den güterverkehr auf der Schiene verfügen. Da dieselbe Strecke 

aber auch für den fernverkehr wichtig ist, ergeben sich mittelfristig 

engpässe im bereich von neuhausen am Rheinfall und im bahn-

hof Schaffhausen, welche die flexibilität in der angebotsgestal-

tung einschränken. in der legislaturperiode geht es deshalb u.a. 

darum, die fahrpläne auf die neuen Rahmenbedingungen abzu-

stimmen, den bedarf an infrastrukturausbauten zu spezifizieren 

und deren finanzierung sicherzustellen. 

im bereich des privaten Strassenverkehrs wird in der legislatur-

periode vor allem die bessere anbindung des Klettgaus an die a4 

unter gleichzeitiger entlastung von neuhausen am Rheinfall vom 

Durchgangsverkehr mit der inbetriebnahme des galgenbucktun-

nels von zentraler bedeutung sein. Damit verbunden ist die an-

schliessende umsetzung der verkehrlich flankierenden massnah-

men in neuhausen am Rheinfall. ebenfalls ist die entlastung von 

beringen vom Durchgangsverkehr mit einer Spange zwischen den 

Kantonsstrassen h13 und h14 im Strassenrichtplan zu verankern 

und planerisch weiterzuentwickeln. 

unter der annahme einer positiven Volksabstimmung im febru-

ar 2017 zum nationalstrassen- und agglomerationsverkehrsfonds 

(naf) wird der abtausch der a4 zwischen Schweizersbild und bar-

gen mit der J15 zwischen herblingen und thayngen (neuer netz-

beschluss, neb) per 2020 in Kraft gesetzt. Der durchgehende aus-

bau der Stadtdurchfahrt a4 bis nach thayngen auf vier Spuren 

wird damit von strategischer bedeutung für den Kanton und die 

Stadt Schaffhausen. Der Kapazitätsengpass auf der nationalstras-

se soll mittelfristig mit einer 2. tunnelröhre am fäsenstaub gelöst 

werden, um das städtische Strassennetz zu entlasten und die Vo-

raussetzungen für die Sanierung der bestehenden tunnelröhre zu 

schaffen. Der ausbau der nationalstrasse a4 zwischen andelfin-

gen und Winterthur auf vier Spuren und der umfahrung Winterthur 

auf sechs Spuren sowie der ausbau der Verkehrsachse Schaff-

hausen - bülach - Zürich flughafen werden vom Regierungsrat 

unterstützt.
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StrategiScheS Ziel

2.1  Verbesserte anbindung an den Wirtschaftsraum Zü-

rich mit dem öffentlichen und individualverkehr 

LegisLaturzieLe 2017–2020

•	 Sicherung des bestehenden S-bahn-angebots Richtung Zürich 

und Verbesserungen im fernverkehr auf der achse Schaffhau-

sen-Zürich 

•	 Prüfung der integralen halbstündlichen anbindung von Schaff-

hausen nach Zürich mit der S9 

•	 förderung einer zügigen umsetzung des ausbaus der a4 

Schaffhausen-Winterthur auf 4 Spuren und der a1 umfahrung 

Winterthur auf 6 Spuren 

•	 beschleunigung des ausbaus der Stadtdurchfahrt a4 zwischen 

Schaffhausen Süd und herblingen auf 4 Spuren 

•	 unterstützung der Zürcher Regierung bei ausbau der Kantons-

strasse zwischen eglisau und bülach (hardwald) sowie im Pla-

nungs- und bewilligungsverfahren der umfahrung eglisau 

Massnahmen, operative umsetzung

 – Vertretung der interessen des Kantons Schaffhausen gegen-

über dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) und den Sbb zur Si-

cherung bzw. Verbesserung der gegenwärtigen anbindungen 

Richtung Winterthur und Zürich 

 – Prüfung von erforderlichen infrastrukturmassnahmen und der 

finanzierung des ausbaus einer halbstündlichen anbindung 

von Schaffhausen mit der S9 

 – einflussnahme und mitwirkung beim generellen Projekt und 

beim ausführungsprojekt zur 2. tunnelröhre am fäsenstaub  

StrategiScheS Ziel 

2.2  gute erschliessung des Kantons durch den öffent-

lichen und individualverkehr und Sicherung einer 

nachhaltigen Finanzierung des öffentlichen Verkehrs

LegisLaturzieLe 2017–2020

•	 Der ÖV übernimmt mindestens die hälfte des Verkehrswachs-

tums 

•	 optimierung der abstimmung zwischen den (öffentlichen) Ver-

kehrsmitteln innerhalb des Kantons Schaffhausen 

•	 bessere anbindung des Klettgaus an die a4 unter gleichzeitiger 

entlastung von neuhausen am Rheinfall vom Durchgangsver-

kehr 

•	 Durchsetzung eines zügigen Planungsbeginns zum ausbau der 

künftigen nationalstrasse zwischen herblingen und thayngen 

•	 entlastung der gemeinde beringen (entwicklungsschwerpunkt) 

vom Durchgangsverkehr 

•	 Sicherstellung eines nachfragegerechten öffentlichen Verkehrs 

•	 förderung der aktiven benützung des ÖV-angebots durch die 

bevölkerung

•	 Sensibilisierung der gemeinden zur Sicherstellung einer hin-

dernisarmen Verkehrsinfrastruktur

Massnahmen, operative umsetzung

 – Konsolidierung und feinabstimmung des bestehenden ÖV-an-

gebots 

 – abstimmung zwischen bus und bahn verbessern und weitere 

optimierungen des S-bahn fahrplanes anstreben (z.b. Durch-

bindungen) 

 – feinabstimmung der fahrpläne zwischen dem land baden-

Württemberg, baV, transportunternehmen, Kanton und ge-

meinden 

 – einflussnahme und unterstützung bei der Realisierung des gal-

genbucktunnels 

 – Planung und erste umsetzungen der verkehrlich flankierenden 

massnahmen zum galgenbucktunnel 

 – erarbeitung und Verhandlung eines massnahmenkatalogs im 

Zusammenhang mit dem anstehenden abtausch der a4 mit der 

J15 (neuer netzbeschluss, neb) 

 – umsetzung der Projekte der agglomerationsprogramme 1. und 

2. generation in enger Zusammenarbeit mit den agglomerati-

onsgemeinden

 – Überprüfung der Wirksamkeit und nachfragegerechte Weiter-

entwicklung des ÖV-angebots 



 9

 – optimierung des mitteleinsatzes aufgrund von angebot und 

nachfrage bzw. nachfragepotenzial 

 – gezielte Kommunikationsmassnahmen zur förderung der ÖV- 

benützung 

 – fachliche unterstützung der gemeinden in der entwicklung ei-

ner altersgerechten  und hindernisarmen Verkehrsinfrastruktur

StrategiScheS Ziel

2.3  Stärkung der internationalen Verkehrsanbindungen 

(hochrhein / gäubahn)

LegisLaturzieLe 2017–2020

•	 angebotsverbesserungen auf der bahnstrecke zwischen 

Schaffhausen und basel (hochrhein) 

•	 angebotsverbesserungen auf der bahnstrecke zwischen 

Schaffhausen und Stuttgart (gäubahn) 

Massnahmen, operative umsetzung

 – aktive mitwirkung in gremien und Projekten zur elektrifizierung 

der hochrhein-Strecke 

 – unterstützung bei der Planung der elektrifizierung der hochr-

hein-Strecke 

 – unterstützung der aufnahme der hochrhein-elektrifizierung in 

das Strategische entwicklungsprogramm (SteP) 2030 

 – unterstützung der tariflichen integration der hochrhein-Strecke 

in den geltungsbereich von ga und halbtax-abo 

 – unterstützung von Durchbindungen von basel über Singen und 

Konstanz nach St. gallen 

 – unterstützung des ausbaus der gäubahnstrecke zum einsatz 

von neigetechnik-Zügen zur ermöglichung von schnelleren 

Verbindungen 
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 3 finAnzen und steuern

ausgaNgsLage

grundlagen

aufgrund von art. 96 der Kantonsverfassung muss der finanz-

haushalt des Kantons mittelfristig ausgeglichen sein. Von 2010 bis 

2014 schloss die Staatsrechnung regelmässig mit aufwandüber-

schüssen ab, das in diesen Jahren kumulierte Defizit belief sich 

auf 87.6 mio. franken. einnahmeausfälle bei beteiligungen an der 

aXPo und der Schweizerischen nationalbank, der Rückgang des 

Kantonsanteils an der direkten bundessteuer sowie der Wechsel 

des Kantons im nationalen finanzausgleich vom nehmer- zum 

geberkanton ab 2013 und ausgabenseitige demografiebedingte 

mehrkosten in millionenhöhe in den bereichen bildung, gesund-

heit und Soziale Wohlfahrt trugen zur schlechten finanzlage bei.

Dank der seit 2011 jährlich aufbereiteten finanzplanung erkennt 

der Regierungsrat die finanzielle entwicklung des Kantonshaus-

halts frühzeitig. Dem zunehmenden strukturellen Defizit gab er mit 

den entlastungsprogrammen eSh3 (Vorlage 2012) und eP2014 

(Vorlage 2014) gegensteuer. ab dem Jahr 2018 wird der Staats-

haushalt dadurch um wiederkehrend gut 40 mio. franken entla-

stet. Seit 2016 wird der Kanton beim nationalen finanzausgleich 

wieder als ressourcenschwach eingestuft, weil sein massge-

bliches Steuerwachstum im Vergleich zu den anderen Kantonen 

zurückging. Zusammen mit der prognostizierten ertragssteigerung 

im nationalen finanzausgleich wird eine schrittweise haushalts-

verbesserung erwartet.

rahmenbedingungen und entwicklungstendenzen

Die erwartete entwicklung des Kantonshaushaltes in der kommen-

den legislatur ist erfreulicher als in der vorangehenden. Über die 

gesamte finanzplanperiode wird mit einem ausgeglichenen er-

gebnis der laufenden Rechnung gerechnet (Überschuss von 1.4 

mio. franken). bleiben wird ein kumulierter finanzierungsfehlbe-

trag in der grössenordnung von 35 mio. franken. mittelfristig ist 

ein ausgeglichener Staatshaushalt aber nicht voraussetzungslos 

garantiert. insgesamt sind die bruttoschulden auf über 140 mio. 

franken angewachsen. um die lasten der letzten fünf Jahre wie-

der auszugleichen und die staatlichen aufgaben wieder nachhaltig 

zu finanzieren, bedarf es zusätzlicher anstrengungen.

Der nettoaufwand für die bereiche bildung, gesundheit und So-

ziale Wohlfahrt beansprucht ungebrochen gut 80 % des gesam-

ten nettoaufwandes. bis 2020 wird keine trendumkehr erwartet. 

im gesundheitswesen und bei der sozialen Wohlfahrt dürften die 

Kosten weiter steigen. Dies ist die folge demographischer ent-

wicklungen, der bundesrechtlichen Vorgaben und bewusster ent-

scheidungen der Stimmbevölkerung (z. b. über dem bundesbei-

trag liegende Prämienverbilligung). Die weitere entwicklung der 

bildungsausgaben hängt massgeblich von der bevorstehenden 

Reorganisation des Volksschulwesens ab.

Die ertragsseite ist aufgrund der Stützpfeiler Steuererträge juri-

stische Personen, anteil an der Direkten bundessteuer und beiträ-

ge aus dem nationalen finanzausgleich sehr fragil. brechen eine 

oder mehrere dieser drei ertragspositionen ein, so entsteht rasch 

wieder ein aufwandüberschuss von 20 mio. franken pro Jahr. Die 

einnahmen aus dem nationalen finanzausgleich sind stark abhän-

gig vom Wachstum der Ressourcenpotentiale anderer Kantone 

und deshalb unvorhersehbar. ebenso haben die entwicklungen 

bei den Steuereinnahmen in den letzten Jahren gezeigt, dass die 

Steuereinnahmen aus den juristischen Personen unerwartete er-

tragsschwankungen in millionenhöhe auf die eine oder andere Sei-

te verursachen können. Die juristischen Personen liefern rund ei-

nen Viertel der Steuereinnahmen (inklusive anteil an der direkten 

bundessteuer) der Staatseinnahmen und beschäftigen den gross-

teil der im Kanton Schaffhausen wohnenden arbeitnehmenden. 

Die entwicklung des Kantonshaushaltes und des Wohlstandes un-

serer bevölkerung hängt signifikant vom erhalt der Wirtschafts-

kraft in den kommenden Jahren ab.

Ergebnis/Kennzahl (in Mio. Fr.) BU 2017 FP 2018* FP 2019* FP 2020*
Ergebnis Laufende Rechnung - 4.2 - 5.8 + 4.4 + 7.2
Nettoinvestitionen 14.6 32.4 35.6 36.6
Finanzierungsfehlbetrag (-)  - 18.0 - 9.9 - 7.0
Finanzierungsüberschuss (+) + 0.6
Selbstfinanzierungsgrad 103.2% 44.5% 72.2% 80.8%

* Die per 1. Januar 2018 vorgesehene Umstellung der Rechnungslegung auf das harmonisierte 
Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden «HRM2» bringt entsprechende Ver-
änderungen mit sich, sodass die prognostizierten Zahlen nur noch bedingt vergleichbar sein 
werden.

Herausforderungen und Chancen

Der Regierungsrat will die Standortattraktivität von Schaffhausen 

mit einer wettbewerbsfähigen und verantwortungsvollen umset-

zung der unternehmenssteuerreform iii wahren. Die herausforde-

rung besteht darin, die steuerpolitisch akzeptierten mittel derart 

zu nutzen, dass die heutigen Sonderstatusgesellschaften im Kan-

ton ansässig bleiben, impulse zu neuansiedlungen gesetzt werden 

und die natürlichen Personen längerfristig von der günstigen Wirt-

schaftslage profitieren. Der bund sieht mit der unternehmenssteu-

erreform iii gewisse ersatzmassnahmen vor. für den Kanton gilt 
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es, diese massnahmen und das kantonale instrument der gewinn-

steuersenkung sinnvoll einzusetzen, damit unternehmensabwan-

derungen weitgehend vermieden und das Steuersubstrat erhalten 

bleiben kann.

Weiter gilt es die verschiedenen einflussfaktoren sorgfältig zu be-

obachten und den Prozess des stetigen Kostenmanagements in 

den kommenden Jahren unvermindert weiterzuführen. auswir-

kungen von megatrends, wie beispielsweise der einfluss der de-

mografischen entwicklung auf den Staatshaushalt, sind in die län-

gerfristige Planung einzubeziehen.

eine chance zur Steigerung der leistungsfähigkeit von Kanton 

und gemeinden besteht in der optimalen aufgaben- und finanzie-

rungszuteilung. entscheidend für den erfolg sind entsprechende 

grundlagen für ein gemeinsames Verständnis und eine enge Zu-

sammenarbeit mit den gemeinden. Die einführung des harmoni-

sierten Rechnungslegungsmodells für die Kantone und gemein-

den «hRm2» dient der besseren Steuerung und Vergleichbarkeit 

der haushalte.

StrategiScheS Ziel

3.1 Die einnahmen und ausgaben der laufenden rech-

nung sind mittelfristig im gleichgewicht zu halten 

(insbesondere der Nettoaufwand in den Bereichen 

Bildung, gesundheit und Soziale Wohlfahrt), um die 

öffentlichen aufgaben und die notwendigen investiti-

onen fortan wieder vollständig selbst zu finanzieren

LegisLaturzieLe 2017 – 2020

•	 Die laufende Rechnung des Kantons ist über die gesamte le-

gislaturperiode 2017–2020 ausgeglichen

•	 Der Kanton und die gemeinden verfügen über eine transpa-

rente, zielgerichtete Rechnungslegung für die verschiedenen 

anspruchsgruppen und eine rollende finanzplanung, welche 

die finanzpoltische Steuerung verbessert (hRm2)

•	 Die bestehende aufgaben- und finanzierungsteilung zwischen 

Kanton und gemeinden ist überprüft und die notwendige fi-

nanzierungsentflechtung zwischen Kanton und gemeinden ist 

bis zum ende der legislaturperiode abgeschlossen

•	 Vor der Übernahme neuer oder der erweiterung bestehender 

aufgaben steht fest, wie sie finanziert werden

•	 alle sich bietenden möglichkeiten zum erhalt bzw. zur Verbes-

serung des ausgeglichenen Staatshaushaltes sind zu ergreifen.

Massnahmen, operative umsetzung

 – Jährliche nachführung der finanzplanung

 – Weiterführung und controlling der entlastungsmassnahmen 

aus eSh3 und eP2014 sowie konstante Überprüfung der wei-

teren leistungen und der Kosten

 – Verabschiedung des finanzhaushaltgesetzes und einführung 

des harmonisierten Rechnungslegungsmodells hRm2 für den 

Kanton und die gemeinden

 – Überprüfung und Dokumentation der aufgaben- und finanzie-

rungsteilung zwischen Kanton und gemeinden (Studie) sowie 

ausarbeitung einer Vorlage an den Kantonsrat

 – Überprüfung des Verwendungszwecks sämtlicher legate und 

fonds und gegebenenfalls auflösung zugunsten der Staatskas-

se

 – umfassende Regelung des finanzkontrollwesens
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StrategiScheS Ziel

3.2 Wahrung der Standortattraktivität und der Wettbe-

werbsfähigkeit von Schaffhausen durch eine attrak-

tive und international akzeptierte Besteuerung der 

juristischen Personen (USr iii) sowie eine angemes-

sene Steuerbelastung der natürlichen Personen, die 

sich an den Nachbarkantonen orientiert

LegisLaturzieLe 2017–2020

•	 Der Kanton Schaffhausen nimmt bei der gesamtsteuerbela-

stung der juristischen Personen im schweizerischen Vergleich 

einen Spitzenplatz ein

•	 für die natürlichen Personen resultieren keine Steuererhö-

hungen aus der umsetzung der unternehmenssteuerreform iii 

im Kanton Schaffhausen

Massnahmen, operative umsetzung

 – ausgewogene umsetzung der unternehmenssteuerreform iii 

im Kanton Schaffhausen (gleiche gesamtsteuerbelastung von 

12 bis 12.5 % für alle juristischen Personen, zielgerichtete nut-

zung von steuerpolitischen massnahmen des bundesrechts, 

gleichmässige opfer- und lastensymmetrie zwischen dem 

Kanton und den gemeinden, abfederung der unterschiedlichen 

betroffenheit zwischen den gemeinden)

 – Weiterführung des Produkt managements Steuern
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 4 BiLdung

ausgaNgsLage

Kinder, Jugendliche und erwachsene müssen über gute bildungs- 

und ausbildungsmöglichkeiten verfügen. eine gute und umfas-

sende bildung ermöglicht entwicklungen, indem sie Kindern, Ju-

gendlichen und erwachsenen die chance gibt, sich persönlich zu 

entfalten. bildung stärkt aber auch den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt und schafft die Voraussetzungen für innovationen. Der 

Wirtschaftsstandort Schaffhausen ist auf gut ausgebildete arbeits-

kräfte angewiesen. Die Qualität der bildung wirkt sich somit ent-

scheidend auf die attraktivität und die entwicklung des Kantons 

Schaffhausen aus. Sämtliche bemühungen im bildungsbereich 

zielen daher darauf ab, dass der Kanton Schaffhausen weiter-

hin über ein qualitativ gutes, dem wirtschaftlichen umfeld ange-

passtes und wettbewerbsfähiges angebot auf allen Stufen der 

Schulen und in der berufsbildung verfügt. ein zeitgemässes bil-

dungswesen ist damit ein wesentliches element für den erhalt und 

die Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstand-

orts Schaffhausen und damit für die Sicherstellung von genügend 

ausbildungs- und arbeitsplätzen.

rahmenbedingungen und entwicklungstendenzen

Das bildungsangebot des Kantons Schaffhausen ist nach wie vor 

von sehr guter Qualität. Dies bestätigt auch der bildungsbericht 

2014. Zunehmend schwierig gestaltet sich hingegen die Situati-

on bezüglich einer marktgerechten besoldung der lehrpersonen. 

Zur erhaltung der Konkurrenzfähigkeit müssen entsprechende an-

strengungen unternommen werden.

ein gutes und umfassendes bildungsangebot, das zu den ent-

scheidenden Kriterien für die Wahl des Wohnortes von jungen fa-

milien zählt, wird künftig auch ausserschulische betreuungsange-

bote (tagesstrukturen) umfassen müssen. Die bildungsmässige 

chancengleichheit aller Kinder soll zudem mit der implementie-

rung der frühen förderung optimiert werden.

Der neue Schaffhauser lehrplan 21 soll auf das Schuljahr 2018/19 

eingeführt werden. Damit steht ein zeitgemässes instrument zur 

Verfügung, welches dazu beiträgt, die Qualität der Schaffhauser 

Schulen zu stärken. Der neue lehrplan bildet die basis für eine 

kontinuierliche Weiterentwicklung der Schule, um den ansprüchen 

der gesellschaft gerecht werden zu können.

angesichts der demografischen entwicklung mit sinkender anzahl 

an Schulabgängern, der stetigen Zunahme von menschen mit mi-

grationshintergrund und der immer höher werdenden beruflichen 

anforderungen im zunehmend stärker automatisierten und digita-

lisierten beruflichen umfeld ist es für arbeitgeber eine grosse he-

rausforderung, genügend qualifiziertes Personal zu gewinnen.

Herausforderungen und Chancen

mit blick auf die finanziellen Ressourcen müssen die mittel auch 

künftig wirksam eingesetzt und Schwerpunkte gesetzt werden. 

es gilt dabei die erfüllung des leistungsauftrags der bildung im 

hinblick auf die zunehmende heterogenität der bevölkerung zu 

gewährleisten. Die gemäss den demographischen Prognosen er-

wartete Zuwanderung von jungen Personen und kinderreichen fa-

milien stellt grundsätzlich eine chance für den Kanton dar, da sie 

der demographischen alterung entgegen wirkt. Die integration von 

Jugendlichen und jungen erwachsenen, welche die obligatorische 

Schule nicht oder nicht vollständig in der Schweiz durchlaufen ha-

ben, stellt einerseits unser bildungssystem vor grosse herausfor-

derungen, währendem sie andererseits auch eine chance ist, um 

dem zunehmenden fachkräfte- und lehrlingsmangel zu begeg-

nen.

Die Sparmassnahmen der vergangenen Jahre haben ihre Spuren 

hinterlassen. einige Projekte und umsetzungsarbeiten im Rahmen 

des entlastungsprogrammes 2014 (eP2014) werden erst in die-

ser legislatur umgesetzt werden können. So wird zum beispiel 

die dringend nötige optimierung der Strukturen der Primar- und 

Sekundarstufe i (Volksschule) bis hin zu einer möglicherweise 

umfassenden neuausrichtung in den nächsten Jahren zu disku-

tieren und zu entscheiden sein. Die laufende massnahme «Volks-

schule aus einer hand (Kantonalisierung der Volksschule)» nimmt 

diese anspruchsvolle thematik auf und soll lösungen zur effizi-

enz- und Qualitätssteigerung bei gleichzeitiger Kostensenkung 

aufzeigen. ein weiteres Projekt mit Spareffekt und einem grossen 

Synergiepotenzial ist die umnutzung des ehemaligen kantonalen 

Pflegezentrums. Das geplante bildungszentrum geissberg ist 

eine sinnvolle Zusammenführung der Pädagogischen hochschu-

le Schaffhausen, der bildungsdienstleister sowie -verwaltung an 

einem gemeinsamen und geeigneten Standort.
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StrategiScheS Ziel

4.1 Bedarfsgerechte ausrichtung der öffentlichen Schul-, 

ausbildungs- und Weiterbildungsangebote aller Stu-

fen und gewährleistung eines hohen Bildungsstan-

dards. Wahrung der Bildungsgerechtigkeit und chan-

cengleichheit für die gesamte Bevölkerung durch 

Sicherstellung des Zugangs zu adäquaten Bildungs-

angeboten, insbesondere für lernschwächere, beson-

ders begabte, fremdsprachige oder auch behinderte 

Kinder und Jugendliche

4.2 Sicherstellung der erfolgreichen Übergänge zwi-

schen den Schulstufen und Bildungstypen mit dem 

Ziel, dass weiterhin mindestens 95 Prozent der jun-

gen erwachsenen über einen abschluss auf der Se-

kundarstufe ii verfügen

LegisLaturzieLe 2017–2020

PRimaR- unD SeKunDaRStufe i

•	 Überprüfung der Strukturen im bereich Volksschule: optimie-

rung der Ressourcenzuteilung; Verdichtung durch erhöhung 

Klassengrössen; Klärung der Zuständigkeiten

•	 Stärkung und Sicherstellung der tragfähigkeit der Regelschu-

le mit dem fokus, die anzahl der bezugspersonen pro Klasse 

möglichst klein zu halten

Massnahmen, operative umsetzung

 – bereitstellung spezifischer gefässe für die integration von 

fremdsprachigen Kindern in der Regelschule

 – flächendeckende umsetzung der integrativen Schulform iSf

 – Sicherstellen, dass alle lehrpersonen ihrer Stufe entsprechend 

ausgebildet sind; unterstützung entsprechender aus- und Wei-

terbildungsangebote

 – Prüfung von optimierungsmöglichkeiten und anpassungen im 

lohnsystem im hinblick auf marktgerechte anstellungsbedin-

gungen für lehrpersonen

 – Verdichtung der Volksschule durch anhebung der durchschnitt-

lichen Klassengrössen (Volksschule aus einer hand)

LegisLaturzieLe 2017–2020

mittelSchule unD beRufSbilDung (mit KantonSSchu-

le unD bbZ)

•	 Sicherstellung der integration von jungen migranten ins bil-

dungssystem der Sekundarstufe  ii 

•	 bedarfsgerechte anpassung der Dienstleistungsangebote der 

Dienststelle mittelschul- und berufsbildung und der Schulen 

auf der Sekundarstufe ii an veränderte Rahmenbedingungen, 

gesellschaftliche entwicklungen und neue technologien

•	 umsetzung der eDK-empfehlungen zur langfristigen Sicherung 

des prüfungsfreien Zugangs zu den universitären hochschulen 

•	 modernisierung der kantonalen Stipendiengesetzgebung und 

beitritt zur interkantonalen Vereinbarung zur harmonisierung 

von ausbildungsbeiträgen (Stipendien-Konkordat)

Massnahmen, operative umsetzung

 – bedarfsgerechter ausbau bestehender und Schaffung neuer 

gefässe zur Vorbereitung von migranten auf den einstieg in die 

berufsbildenden oder allgemeinbildenden Regelstrukturen der 

Sekundarstufe ii (z.b. Pilotprojekt integrationsvorlehre). flexibi-

lisierung des Zugangs zur grund- und berufsbildung auch für 

über 25-Jährige. Verstärkung der interinstitutionellen Zusam-

menarbeit zwischen den beteiligen Partnern (Schulen, abtei-

lung berufsbildung, berufs-, Studien- und laufbahnberatung, 

fachstelle für integration, Sozialämter)

 – erstellung von Vorlagen für ein neues Stipendiendekret und für 

den beitritt zum interkantonalen Stipendienkonkordat. einfüh-

rung einer elektronischen Stipendien- und Darlehensverwal-

tungslösung sowie erhöhung der Kundenorientierung durch 

aufschaltung eines online-Stipendienrechners

 – erarbeitung von Rahmenvorgaben für die umsetzung und die 

festlegung von fachlichen Kompetenzen in mathematik und 

erstsprache in den lehrplänen der Kantonsschule. erarbei-

tung eines Konzepts zur Sicherung der fachlichen Studierkom-

petenzen und der nötigen instrumente für deren Überprüfung. 

Planung und umsetzung eines kantonalen Konzepts zur Studi-

en- und laufbahnwahl an der Kantonsschule

 – erarbeitung und umsetzung eines kantonalen Rahmenkon-

zeptes betreffend die begabtenförderung in Sport und musik 

sowie betreffend den nachteilsausgleich für menschen mit be-

einträchtigungen in der berufsbildung und in den allgemeinbil-

denden Schulen der Sekundarstufe ii
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LegisLaturzieLe 2017–2020

PÄDagogiSche hochSchule unD hochSchulbilDung 

allgemein

•	 erarbeitung eines hochschulgesetzes unter besonderer be-

rücksichtigung der Pädagogischen hochschule im hinblick auf 

die anstehende institutionelle akkreditierung

•	 erarbeitung der innerbetrieblichen grundlagen für die institutio-

nelle akkreditierung der Pädagogischen hochschule

•	 Sicherstellung der bedürfnisse des Kantons Schaffhausen 

betreffend die ausbildung von lehrpersonen für den Kin-

dergarten und die Primarschule sowie die entsprechenden 

Weiterbildungs angebote

•	 erarbeitung der baulichen massnahmen in den ehemaligen 

gebäuden des Pflegezentrums auf dem geissberg für die Zu-

sammenführung des erziehungsdepartements und der Päda-

gogischen hochschule zu einem gemeinsamen ausbildungs-

zentrum 

Massnahmen, operative umsetzung

 – erarbeiten einer Vorlage zu einem hochschulgesetz mit gleich-

zeitiger Überführung der Pädagogischen hochschule in eine 

selbstständige öffentlich-rechtliche anstalt

 – Vorbereitung des eingabedossiers zur institutionellen akkredi-

tierung

 – umsetzung des Konzeptes Studiengang Kindergarten-unter-

stufe (Kgu)

 – ausbau der forschung auf das Volumen von ca. 10 Prozent des 

gesamtbudgets der PhSh (bei einem anteil von 25 bis 50 Pro-

zent Drittmitteln)

 – aufbau der abteilung Dienstleistungen in den bereichen 

schulinterne Weiterbildung, Prozessbegleitung von entwick-

lungsprojekten an Schulen, beratung und Supervision

 – einholen der baufreigabe für die nötigen baulichen anpas-

sungen sowie umsetzung  mit umzug der Dienststellen des er-

ziehungsdepartements und der Pädagogischen hochschule in 

die gebäude auf dem geissberg  
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 5 gesundheit

ausgaNgsLage

grundlagen

Die gesundheitsversorgung im Kanton Schaffhausen ist auf einem 

hohen Stand. im Spitalbereich wird – trotz leicht sinkender tendenz 

in den letzten Jahren – noch immer ein respektabler «Selbstversor-

gungsgrad» durch die kantonalen Spitäler und die Privatklinik be-

lair erreicht, und für die spezialisierte Versorgung sind ausserkan-

tonale Partnerspitäler in zumutbarer Distanz leicht zugänglich. in 

der heimpflege und im Spitex-bereich stehen in allen Regionen 

angemessene angebote der gemeinden bereit, die durch private 

leistungserbringer zusätzlich ergänzt werden. Zudem sind auch 

in der ambulanten grund- und Spezialversorgung qualifizierte und 

bedarfsgerechte angebote auf hohem niveau verfügbar.

Die gute Versorgung ist naturgemäss auch mit hohen Kosten ver-

bunden. Die prämien- und steuerfinanzierten Kosten in den lei-

stungsbereichen der obligatorischen Krankenversicherung errei-

chen im Kanton Schaffhausen ein aktuelles gesamtvolumen von 

rund 360 mio. franken.

rahmenbedingungen und entwicklungstendenzen

Die entwicklungen des gesundheitswesens werden derzeit von 

folgenden haupttendenzen geprägt:

•	 Die laufende Zunahme der älteren Wohnbevölkerung und die 

weiter steigenden medizinischen behandlungsmöglichkeiten 

bewirken seit Jahren eine wachsende beanspruchung der Spi-

täler, heime und ambulanten leistungsanbieter.

•	 Die steigenden leistungen sind mit einem stetig steigenden 

Personalbedarf verbunden. gleichzeitig steigen die Kosten seit 

Jahren anhaltend in einem mittleren Rahmen von 3 bis 4 % pro 

Jahr, entsprechend 10 bis 14 mio. franken pro Jahr im Kanton 

Schaffhausen. im Rahmen der gesetzlichen beiträge zur Spital- 

und Pflegefinanzierung und zur Prämienverbilligung fällt davon 

rund ein Drittel auf den Kanton und die gemeinden (kumulierte 

Zusatzbelastung 3 bis 4 mio. franken pro Jahr). Der Rest ist 

durch die Versicherten über die Krankenkassenprämien aufzu-

bringen.

•	 im Spitalbereich zeichnen sich seit einigen Jahren markante 

Veränderungen ab. aufgrund der zunehmenden Spezialisierung 

bei den medizinischen leistungsanbietern und der höheren 

mobilität der bevölkerung nimmt der anteil der Patienten, die 

sich in ausserkantonalen Spitälern und Spezialkliniken behan-

deln lassen, laufend zu. aufgrund der neuen bundesvorgaben 

zur Spital-freizügigkeit hat sich der trend seit 2012 zusätzlich 

verstärkt. 

•	 Der Verlagerungstrend betrifft vorwiegend komplexe Spezial-

behandlungen und längerfristig planbare Wahleingriffe. in der 

grund- und notfallversorgung und in der betreuung von alters-

patienten, die häufig von chronischen erkrankungen betroffen 

sind, werden die Spitäler Schaffhausen ihre traditionelle Zen-

tralstellung in der Schaffhauser gesundheitsversorgung weiter-

hin behalten.

•	 auf der ebene der gemeinden nimmt die beanspruchung der 

heime durch pflegeintensive Patienten (einschliesslich De-

menz) weiterhin zu. Die entwicklung zwingt zur qualitativen und 

quantitativen aufstockung des Personals und zur anpassung 

der betrieblichen Strukturen. in einzelnen heimen sind zudem 

auch bauliche anpassungen und modernisierungen nötig.

•	 im ambulanten bereich ist im Zusammenhang mit dem teils 

schon erfolgten und teilweise noch anstehenden altersrücktritt 

einer grossen hausärzte-generation ein tiefgreifender Struk-

turwandel angelaufen. Die bisher dominierenden einzelpra-

xen werden zunehmend durch gruppenpraxen mit vielfältigen 

leistungsschwerpunkten und organisationsformen abgelöst. 

angesichts des absehbaren landesweiten Ärztemangels sind 

grosse anstrengungen nötig, die noch bevorstehenden abgän-

ge bedarfsgerecht zu ersetzen.

Herausforderungen und Chancen

mit den neuen bundesrechtlichen Regeln zur Spitalfinanzierung, 

die seit 2012 gelten, wurden die Wahlmöglichkeit der Patientinnen 

und Patienten zur nutzung von ausserkantonalen Spitälern, Pri-

vatkliniken und heimen markant erweitert. angesichts der vielfäl-

tigen bestehenden angebote in der näheren und weiteren nach-

barschaft sind die möglichkeiten des Kantons, steuernd auf die 

angebots- und nachfrageentwicklung einzuwirken, damit wesent-

lich kleiner geworden.

unter den aktuellen Rahmenbedingungen müssen die anstren-

gungen des Kantons darauf konzentriert werden, optimale Vo-

raussetzungen zu schaffen für eine gedeihliche entwicklung der 

eigenen leistungsanbieter in einem wettbewerbsorientierten kan-

tonsübergreifenden markt. Zudem ist eine enge Vernetzung und 

reibungslose Zusammenarbeit zwischen der niedergelassenen 

Ärzteschaft, den örtlichen Pflegediensten und heimen, den inner-

kantonalen Spitälern und den externen, für die Spezialversorgung 

benötigten Partnerspitälern gezielt zu fördern.
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mit der Übertragung der Kantonsspital-gebäude ins eigentum der 

Spitäler Schaffhausen per 1. Januar 2016 hat der Kanton Voraus-

setzungen geschaffen, dass die bauliche erneuerung des Spitals 

in den kommenden Jahren rasch und mit flexiblen anpassungen 

an die sich wandelnden bedürfnisse in angriff genommen werden 

kann. Damit wurde eine wichtige Voraussetzung geschaffen für 

die weitere erhaltung und Stärkung dieses nach wie vor zentralen 

Pfeilers der regionalen gesundheitsversorgung.

im Pflegebereich auf der ebene der gemeinden besteht weiter-

hin kein namhafter ausbaubedarf der traditionellen heim-Kapa-

zitäten. Stattdessen sind die leistungen im Spitexbereich weiter 

auszubauen. in den meisten grösseren gemeinden wird zudem ein 

bedarf erkannt, neue formen des betreuten Wohnens zu fördern, 

welche unter einbezug von Spitex-unterstützung ein längeres le-

ben in grosser autonomie ermöglichen.

als weitere herausforderungen der legislaturplanung 2017–2020 

sind – wie schon in der vorhergehenden Periode – die nachwuchs-

sicherung in den berufen des gesundheitswesens (insbesonde-

re hausärzte und Pflegepersonal) sowie verstärkte aktivitäten zur 

gesundheitsförderung und Prävention zu nennen.

StrategiScheS Ziel

5.1 Sicherstellung einer regional verankerten, qualitativ 

hochwertigen und wirtschaftlich tragbaren gesund-

heitsversorgung für die ganze Kantonsbevölkerung, 

unter einschluss bedarfsgerechter Pflege- und hilfs-

angebote für Betagte und Behinderte sowie praxis-

gerechter Programme zur gesundheitsförderung und 

Prävention

LegisLaturzieLe

•	 förderung der Zusammenarbeit und koordinierten arbeitstei-

lung aller Spitäler, heime und ambulanten leistungserbringer, 

die für die Versorgung des Kantons und der Region Schaffhau-

sen bedeutsam sind

•	 aktualisierung der leistungsaufträge der kantonalen Spitäler 

(Spitalliste) unter berücksichtigung der veränderten Wettbe-

werbsbedingungen (kantonsübergreifende freizügigkeit nach 

Revision KVg)

•	 Überprüfung und Klärung der aufgabenteilung Kanton – ge-

meinden in den belangen der altersbetreuung und der ambu-

lanten Pflege nach der bereits erfolgten Schliessung des Pfle-

gezentrums

•	 unterstützung der gemeinden beim regional koordinierten 

ausbau und der weiteren Differenzierung ihrer angebote in der 

heim und Spitex-Pflege sowie beim betreuten Wohnen

•	 Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Sicherung einer be-

darfsgerechten ärztlichen grundversorgung in allen Regionen 

des Kantons

•	 förderung der ausbildung in den Pflegeberufen und in weite-

ren berufen des gesundheitswesens zur linderung der abseh-

baren Personalengpässe in den Spitälern, heimen und Spitex-

diensten

•	 unterstützung von aktivitäten zur gesundheitsförderung und 

Prävention

•	 intensivierung der Zusammenarbeit mit den nachbarkantonen 

in den belangen der Versorgungsplanung und der aufsicht so-

wie des Vollzugs von bundesrechtlichen Vorgaben im gesund-

heitswesen

Massnahmen, operative umsetzung

 – aktualisierung der Spital-Versorgungsplanung und Überarbei-

tung der Spitalliste unter berücksichtigung der erweiterten in-

terkantonalen Spital-freizügigkeit in enger Zusammenarbeit 

mit den nachbarkantonen
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 – etappierte umsetzung des 2015 erarbeiteten Psychiatriekon-

zeptes und des 2016 erarbeiteten Konzeptes Palliativ care

 – erarbeitung eines kantonalen Demenzkonzeptes in Zusammen-

arbeit mit den gemeinden

 – Revision des altersbetreuungs- und Pflegegesetzes, des Kran-

kenversicherungsgesetzes und des gesetzes über ergän-

zungsleistungen zur ahV und iV zur Klärung der aufgabentei-

lung zwischen dem Kanton und den gemeinden

 – unterstützung von aktivitäten der gesundheitsförderung und 

Prävention in Kooperation mit privaten organisationen, mit den 

gemeinden und mit ausserkantonalen Partnern

 – aufbau einer Plattform zur erfassung und zum austausch elek-

tronischer Patientendaten in Zusammenarbeit mit den nach-

barkantonen und den wichtigsten berufs- und branchenorga-

nisationen des gesundheitswesens

 – aufbau eines Krebsregisters in Zusammenarbeit mit dem Kan-

ton Zürich

 – ausbau der ausbildungsangebote in den Pflegeberufen in Zu-

sammenarbeit mit den Spitälern, heimen und Spitex-organi-

sationen

 – intensivierung Zusammenarbeit mit den nachbarkantonen in 

weiteren belangen wie heilmittelkontrolle, Qualitätssicherung, 

leistungserfassung / Statistik etc.

 – anpassung des kantonalen lebensmittelrechts an die neuen 

bundesrechtlichen Vorgaben
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 6 soziALe sicherheit

ausgaNgsLage

grundlagen

Weniger Kinder, mehr ältere menschen mit wachsender lebens-

erwartung, mehr menschen mit migrationshintergrund – dies sind 

zentrale herausforderungen für den Zusammenhalt in unserer ge-

sellschaft. Damit der einzelne mensch in seinem gesamten Wer-

degang ein möglichst selbstverantwortliches leben führen kann, 

muss er über eigene Ressourcen verfügen, Zugang zu tragfähigen 

netzwerken haben und zu einem respektvollen umgang mit sei-

nen mitmenschen befähigt sein. Die förderung dieser fähigkeiten 

muss die Richtschnur des kantonalen angebots der sozialen Si-

cherheit sein.

rahmenbedingungen und entwicklungstendenzen

im bereich der Sozialversicherungen ist aktuell eine Reform der 

ergänzungsleistungen (el) auf bundesebene am laufen. Die-

se Reform hat zum Ziel, das System der el zu optimieren und 

von falschen anreizen zu befreien. Das leistungsniveau soll da-

bei grundsätzlich erhalten und das Sparkapital der obligatorischen 

beruflichen Vorsorge besser geschützt werden. als separate Vor-

lage ist die gezielte erhöhung der maximalen mietzinse, die bei 

der el-berechnung berücksichtigt werden, zurzeit im Parlament 

hängig.

bei der unterstützung von menschen mit behinderungen werden 

verschiedene politische, medizinische und demografische ent-

wicklungen die nächsten Jahre prägen. So hat die Schweiz die 

uno-behindertenrechtskonvention ratifiziert, was dem bedürfnis 

vieler menschen mit behinderung nach inklusion und autonomie 

entgegenkommt. Konkret heisst dies, dass die unterstützungsan-

gebote zu verschiedenen Wohnformen so ausdifferenziert werden, 

dass sie den individuellen möglichkeiten entsprechend gewählt 

werden können. Dies gilt auch für die arbeits- und beschäfti-

gungsmöglichkeiten.

Schon seit längerer Zeit kam es auf nationaler ebene vermehrt zu 

Kritik an der Sozialhilfe und den Richtlinien der Schweizerischen 

Konferenz für Sozialhilfe SKoS. Die SKoS reagierte auf diese Kri-

tik: gestützt auf zwei wissenschaftliche Studien wurde eine Revisi-

on der SKoS-Richtlinien in zwei etappen beschlossen.

im asylbereich ist davon auszugehen, dass der migrationsdruck 

auf die Schweiz aus Kriegsgebieten auch in den nächsten Jahren 

hoch bleiben wird. besonders auffällig war in letzter Zeit der starke 

anstieg von unbegleiteten minderjährigen asylsuchenden, welche 

aufgrund ihres geringen alters besonderen Schutz und fürsorge 

zu einer gedeihlichen entwicklung benötigen. 

Herausforderungen und Chancen

bei den ergänzungsleistungen für bedürftige Rentnerinnen und 

Rentner können neben den auf bundesebene angestrebten op-

timierungen auch anpassungen der kantonalen Regelungen ins 

auge gefasst werden. Kantonale gestaltungsspielräume bestehen 

insbesondere bei den beiträgen für menschen mit betreuungs- 

und Pflegebedarf, die in heimen oder in anderen Wohnformen mit 

differenzierten unterstützungsangeboten leben. Zudem sind auch 

die finanzierungs-Zuständigkeiten von Kanton und gemeinden 

unter den gesichtspunkten der fiskalischen aequivalenz, der auf-

gaben- und finanzierungsentflechtung und der Vermeidung von 

fehlanreizen zu überprüfen.

im bereich des lebens mit behinderung wird die umsetzung der 

uno-behindertenrechtskonvention der entwicklung hin zu einem 

selbstbestimmten leben weiteren auftrieb verleihen. Dies wird 

sich in der Planung und bereitstellung der Wohn-, arbeits- und 

beschäftigungsangebote niederschlagen. So sollen menschen mit 

behinderung an arbeitsplätzen in der freien Wirtschaft wenn nötig 

Support erhalten und die beseitigung von hindernissen im umfeld 

gefördert werden. Weiterhin spezielle aufmerksamkeit verlangt die 

organisation und finanzierung der unterstützung von menschen 

mit schwerer behinderung jeden alters.

im asylbereich hat der sprunghafte anstieg der asylsuchenden in 

den letzten monaten des Jahres 2015 gezeigt, dass grosse he-

rausforderungen nur unter einem vermehrten einbezug der Zivil-

bevölkerung zu bewältigen sind. eine gezielte förderung der frei-

willigenarbeit in die betreuung und integration von asylsuchenden 

menschen und flüchtlingen gilt es zu intensivieren. 
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StrategiScheS Ziel  

6.1 erhalt und Konsolidierung der armutsprävention so-

wie Sicherstellung bedarfsgerechter angebote für 

Menschen mit Behinderung zur ermöglichung einer 

eigenverantwortlichen menschenwürdigen existenz 

auch in Zeiten der wachsenden demographischen 

herausforderungen

LegisLaturzieLe

•	 Kantonale umsetzung der vom bund verabschiedeten Revisi-

on der el-gesetzgebung und Überarbeitung der kantonalen 

el-Verordnung zur Sicherstellung eines schlanken, praxistaug-

lichen Vollzugs

•	 Weiterentwicklung der massnahmen der kantonalen behinder-

tenpolitik nach den Zielen des leitbilds «leben mit behinde-

rung», der uno-behindertenrechtskonvention und der ange-

botsplanung der SoDK ost+

•	 bewältigung der möglichen flüchtlingsszenarien

•	 Kantonale umsetzung der vom bund verabschiedeten Revisi-

onen im asyl- und flüchtlingsbereich

Massnahmen, operative umsetzung

 – beseitigung von fehlanreizen bei den ergänzungsleistungen 

zur ahV/iV, die zu frühzeitigen heimeintritten führen können

 – erarbeitung der Datengrundlage zum Vergleich der leistungs-

bezogenen Pauschalfinanzierung von angeboten für menschen 

mit behinderung zwecks verbesserter Steuerung durch den 

Kanton

 – evaluation des bestehenden angebots von institutionellen leis-

tungen für menschen mit behinderung in bezug auf die uno-

behindertenrechtskonvention sowie eine längerfristig gesicher-

te finanzierung

 – Weiterentwicklung des differenzierten stationären und ambu-

lanten angebots verschiedener Wohnformen speziell im hin-

blick auf die förderung der autonomie

 – ausbau der betreuung von unbegleiteten minderjährigen asyl-

suchenden im Sinne der Vorgaben der SoDK 

 – Verbesserung der qualitativen und quantitativen einbindung der 

freiwilligenarbeit in die asyl- und flüchtlingsbetreuung

 – umsetzung des bundesrechts im asyl- und ausländerbereich 

unter berücksichtigung der personellen und finanziellen kanto-

nalen Ressourcen
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 7 geseLLschAft, KuLtur und freizeit

ausgaNgsLage

Jugend und Familie

Kinder und Jugendliche bilden im Kanton Schaffhausen rund einen 

Viertel der bevölkerung. grundlage für die tätigkeiten der Kinder-, 

Jugend- und familienpolitik bilden der kantonale bericht zur fami-

lienpolitik (2010), die Verordnung über die Zusammenarbeit in der 

Jugendpolitik und Jugendhilfe (2007), die leitlinien frühe förde-

rung (2011) sowie das Kinder- und Jugendprogramm «schützen.

fördern.beteiligen.» 2016–2018. grundsätzlich liegt die Verantwor-

tung und umsetzung der Kinder-, Jugend- und familienpolitik bei 

den gemeinden, nahe bei der bevölkerung. Die Rolle des Kantons 

besteht darin, eckpunkte zu setzen, Wissen zu vermitteln, subsidi-

är zu fördern und zu unterstützen sowie die angebote und mass-

nahmen auf den unterschiedlichen ebenen zu vernetzen und zu 

koordinieren. Die finanzhilfen des bundes (2016–2018) ermögli-

chen den aufbau und die Weiterentwicklung der kantonalen Kin-

der-, Jugend- und familienpolitik.

integration

Seit einigen Jahren wächst die bevölkerung im Kanton Schaffhau-

sen zwar stetig, jedoch ausschliesslich durch die erhöhung der 

lebenserwartung und die Zuwanderung von Personen aus dem 

ausland, die Zahl der Personen mit Schweizer Pass nur durch ein-

bürgerung. Die bevölkerung wird dadurch vielfältiger: ende 1990 

stammte die ausländische bevölkerung aus 75, ende 1999 aus 98 

und ende 2015 aus 121 verschiedenen Staaten. Der ausländeran-

teil ist seit 1999 von 19,4% auf 25,5% gestiegen.

im schwierigen umfeld der letzten Jahre hat die hohe Zuwande-

rung durchschnittlich jüngerer Jahrgänge eine günstige wirtschaft-

liche entwicklung ermöglicht und zugleich die demografische al-

terung abgefedert. angesichts der demografischen Situation wird 

der Kanton Schaffhausen voraussichtlich auch in den kommenden 

Jahren auf Zuwanderung aus dem ausland angewiesen sein. trotz 

der grundsätzlich positiven ökonomischen und demografischen 

effekte zeigt sich die bevölkerung zunehmend wachstumsmüde 

und einwanderungskritisch, teilweise auch ablehnend gegenüber 

den zuwandernden Personen.

Daraus ergeben sich verschiedene herausforderungen: eine er-

folgreiche integration der ausländischen ansässigen und neu zu-

wandernden bevölkerung in die gesellschaft und den arbeitsmarkt 

wird mitbestimmend sein für die Prosperität des Wirtschaftsstand-

ortes und für den sozialen Zusammenhalt unseres Kantons. Die 

integration der ausländischen bevölkerung kann jedoch nur ge-

meinsam mit der einheimischen bevölkerung gelingen, die für den 

gegenseitigen integrationsprozess gewonnen werden muss. Die 

Verwaltung ihrerseits sollte ihre Dienstleistungen verstärkt auf die 

Vielfalt der bevölkerung ausrichten. integration muss in erster li-

nie in den Regelstrukturen gelingen und nicht in spezifischen in-

stitutionen.

Der Wachstumskritik ist Rechnung zu tragen, indem das inlän-

dische arbeitskräftepotential besser genutzt wird. Die Wirtschaft 

ist auf qualifizierte arbeitskräfte angewiesen. Die aus- und Wei-

terbildung von (zu) gering qualifizierten arbeitskräften muss des-

halb gestärkt und flexibilisiert werden. Die chancen des dualen 

bildungssystems der Schweiz sind soweit als möglich zu nutzen. 

Spät zugewanderte Jugendliche und junge erwachsene sowie 

Personen aus dem flüchtlingsbereich sollten wenn immer möglich 

an das Ziel einer berufsbildung herangeführt werden.

Kultur

Kultur und ihre förderung ist nicht elitärer luxus oder schöne Zu-

gabe. Kulturförderung ist vielmehr zentral zur Sicherstellung des 

kulturellen grundbedarfs und damit wesentliches element staatli-

cher Kulturpolitik. ausgehend von dieser haltung genehmigte der 

Regierungsrat am 9. märz 2010 die Strategie zur Kulturförderung. 

Sie ergänzt die rechtlichen grundlagen und dient als leitfaden 

zur ausgestaltung der kantonalen Kulturpolitik. Diese beruht auf 

fünf Säulen: Projektbeiträge, leistungsvereinbarungen, beitrag an 

professionelle Kulturschaffende (förderbeiträge und atelierstipen-

dien), unterstützung besonderer Projekte und Kunstankäufe. Der 

konsequente ansatz, der sowohl förderung in der breite wie auch 

förderung von professionellem Schaffen verfolgt, trägt sowohl 

zu einem lokal verankerten, aber auch zu einem über die Region 

Schaffhausen hinaus strahlenden Kulturangebot bei. 

sport

Sport nimmt in unserer gesellschaft eine zentrale Rolle ein. Sei-

ne erzieherischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen in-

halte beziehungsweise Werte können nicht hoch genug eingestuft 

werden. Sein einfluss auf die freizeitgestaltung wie auch auf die 

gesundheit und leistungsfähigkeit der bevölkerung ist gross. er 

trägt zu einer harmonischen entwicklung der menschen bei. Die 
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förderung des Sports ist deshalb eine aufgabe von öffentlichem 

interesse und von hoher politischer Relevanz. Qualifizierte bewe-

gungserziehung und regelmäßige Sportangebote verbessern die 

Konzentrations- sowie die bewegungsfähigkeit und fördern die 

soziale und gesundheitliche entwicklung von Kindern und Jugend-

lichen. 

mit Konzepten, entsprechenden Kontrollen und massnahmen wird 

die Qualität des Sports stets den aktuellen anforderungen ange-

passt, um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die Vorzüge 

des Sports näher zu bringen.

StrategiScheS Ziel

7.1 Der Kanton ist ein attraktives lebenszentrum für die 

junge generation und insbesondere für Familien. er 

sorgt für gute rahmenbedingungen bezüglich Verein-

barkeit von Beruf und Familie. Die kantonale Kinder-, 

Jugend- und Familienpolitik schafft für Kinder und 

Jugendliche gute Bedingungen und berücksichtigt 

deren anliegen bei der ausgestaltung der infrastruk-

tur

LegisLaturzieLe 2017–2020:

•	 beginn der einführung des Standardangebots in den gemein-

den in bezug auf bedarfsgerechte, schulergänzende tages-

strukturen für alle schulpflichtigen Kinder

•	 umsetzung und abschluss des Kinder- und Jugendprogramms 

«schützen.fördern.beteiligen.» 2016–2018

•	 erarbeitung eines folgekonzepts für die Kinder-, Jugend- und 

familienpolitik

•	 neuausrichtung der fachstelle frühe förderung mit einbezug 

der familienpolitik

Massnahmen, operative umsetzung

 – Vorlage zur einführung bedarfsgerechter, schulergänzender ta-

gesstrukturen; Sicherstellung der unterstützung der gemein-

den bei deren einführung

 – erarbeitung von leitlinien für die kantonale Kinder-, Jugend- 

und familienpolitik, in welchen Ziele und mittelfristige hand-

lungsfelder formuliert sind

StrategiScheS Ziel

7.2 erfolgreiche integration der ausländischen ansäs-

sigen und neu zuwandernden Bevölkerung in die ge-

sellschaft und den arbeitsmarkt

LegisLaturzieLe

•	 Sicherstellung des Zugangs zu und der teilnahme an bedarfs-

gerechten Deutschkursen für fremdsprachige Personen, wel-

che ihren finanziellen, soziokulturellen und persönlichen um-

ständen entsprechen

•	 erschliessung des bildungspotentials von migrantinnen und 

migranten für berufsbildung und arbeitsmarkt

•	 Sensibilisierung der ansässigen und zuwandernden bevölke-

rung für einen frühzeitigen, aktiven und gegenseitigen integra-

tionsprozess

•	 ausrichtung der Vollzugs- und Dienstleistungsqualität der Ver-

waltung auf die Vielfalt der bevölkerung und damit bürger-

freundlichkeit im umfassenden Sinn

•	 nachhaltige bindung der gut integrierten ausländischen Wohn-

bevölkerung durch attraktivierung des bürgerrechts

Massnahmen, operative umsetzung

 – aktive information und beratung der zuwandernden und ansäs-

sigen bevölkerung

 – Verankerung des bürgerfreundlichen umgangs der Verwaltung  

mit der vielfältiger werdenden Kundschaft

 – Qualitative und quantitative erweiterung des angebots an all-

tagsorientierten Deutschkursen

 – flexibilisierung und Stärkung der grund- und berufsbildung für 

migrantinnen und migranten mit bildungspotential

 – Zeitliche Straffung des bürgerrechtsverfahrens
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StrategiScheS Ziel

7.3 Förderung einer vielfältigen kulturellen entwicklung 

und eines eigenständigen Profils als wichtige Kultur-

region

LegisLaturzieLe 2017–2020:

•	 Überprüfung und anpassung der Strategie zur Kulturförderung 

aus dem Jahr 2010

•	 attraktive und zeitgemässe aufbereitung und Vermittlung der 

reichen historischen baukultur für die Öffentlichkeit 

Massnahmen, operative umsetzung

 – analyse der Wirksamkeit, Schwächen und Stärken der Strate-

gie zur Kulturförderung sowie der möglichkeiten zur Weiterent-

wicklung.

 – einführung der elektronischen gesucheingabe und –bearbei-

tung (medienbruchfreie abwicklung)

 – Schaffung einer Plattform im museum zu allerheiligen und/oder 

im internet zur Präsentation aktueller themen in der archäolo-

gie Schaffhausen

StrategiScheS Ziel

7.4 gewährleistung einer Sportförderung mit Unterstüt-

zung der Sportorganisationen und Schulen, welche 

insbesondere den Breiten-, Jugend- und Kindersport 

berücksichtigt

LegisLaturzieLe 2017–2020

•	 förderung von Jugend- und Kindersport-angeboten mit inte-

grativem charakter in verschiedenen Sportarten

•	 nutzung der möglichkeiten des Sports im Rahmen einer ganz-

heitlichen, departementsübergreifenden gesundheitspolitik

Massnahmen, operative umsetzung 

 – Sicherstellung des Programms «move- Kids»

 – förderung des breitensports, insbesondere der Jugend+Sport-

angebote

 – gewährleistung der unterstützung nationaler Projekte der ge-

sundheitsförderung bei deren umsetzung im Kanton

 – unterstützung der nachwuchsfördung sowie von Vereinspro-

jekten mit Sportfonds-mitteln
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 8 ÖffentLiche ordnung und sicherheit

ausgaNgsLage

grundlagen

nach art. 57 der bundesverfassung ist die erhaltung und Siche-

rung der öffentlichen ordnung (innere Sicherheit) in erster linie 

Sache der Kantone, wobei der interkantonalen Zusammenarbeit 

ein besonderer Stellenwert zukommt. Die Kantone haben daher 

durch den erlass verschiedener Rechtsgrundlagen mittels der 

Polizei, der weiteren Partnerorganisationen des bevölkerungs-

schutzes sowie der Staatsanwaltschaft und der gerichte sicher-

zustellen, dass Straftaten verfolgt und die öffentliche ordnung ge-

fährdende un- und Zwischenfälle sowie andere ausserordentliche 

ereignisse wie naturkatastrophen bewältigt werden können. Da-

bei ist zu berücksichtigen, dass sich die gefahrenvorsorge und 

die gefahrenabwehr einerseits durch die beschaffenheit der tat-

sächlichen Störungen oder gefährdungen und anderseits durch 

das Sicherheitsbedürfnis der bevölkerung bestimmen. Die Sicher-

heitsbedürfnisse der bevölkerung sind mit einer Vielzahl von ent-

wicklungen verknüpft, insbesondere dem bevölkerungswachstum 

und der steigenden lebenserwartung, der zunehmenden kulturel-

len Durchmischung, der steigenden mobilität, den nutzungskon-

flikten im öffentlichen Raum, den internationalen Konfliktherden 

und bedrohungslagen, der finanz- und Wirtschaftssituation sowie 

der zunehmenden Digitalisierung aller lebensbereiche.

rahmenbedingungen und entwicklungstendenzen

Die einsatzkräfte im Sicherheitsbereich (Polizei, Zivilschutz, feu-

erwehr, Kantonaler führungsstab) sind dem finanzdepartement 

zugeordnet. mit der für den ganzen Kanton zuständigen Schaff-

hauser Polizei, der integration des bereiches bevölkerungsschutz 

und armee und einer stärkeren Zusammenarbeit unter den Part-

nerorganisationen konnten die personellen mittel des Kantons or-

ganisatorisch und strukturell optimiert werden. Die vorangehende 

legislatur hat gezeigt, wie essentiell wichtig eine gut funktionie-

rende Zusammenarbeit zwischen den Partnern aller Stufen (bund, 

Kantone und gemeinden) ist. Sie sind sowohl bei klassischen Si-

cherheitsaufgaben als auch bei speziellen aufgaben wie dem um-

gang mit migrationsströmen oder den infolge der Klimaverände-

rung verstärkt eintreffenden Überschwemmungen und murgängen 

gefordert.

ein besonderes augenmerk ist der sich in den letzten Jahren mar-

kant veränderten bedrohungslage zu schenken. Dies gilt insbeson-

dere für das im Zuge der ukraine-Krise nachhaltig verschlechterte 

Verhältnis zwischen dem Westen und Russland, die Verschärfung 

der bedrohung durch den islamistischen terrorismus sowie das 

ausmass an illegalen aktivitäten und missbrauch im cyber-Raum. 

eine besondere herausforderung für die Sicherheit der Schweiz 

liegt in der Kombination und Verkettung von verschiedenen bedro-

hungen und gefahren.

Herausforderung und Chancen

Das aktuelle gesellschaftsverhalten wie die 24-h-gesellschaft, 

die zunehmende gewaltbereitschaft (z. b. im Zusammenhang mit 

Sport- oder anderen Veranstaltungen) und die beschriebene, ver-

stärkte bedrohungslage in europa stellen an die zahlenmässig be-

schränkten Polizeikräfte erhebliche anforderungen. Zur wirkungs-

vollen aufdeckung von Straftaten, insbesondere der zunehmenden 

internetkriminalität und terrorformen, gilt es sorgfältig aufeinander 

abgestimmte gesetzesgrundlagen zu schaffen.

mit einer totalrevision des Polizeigesetzes sollen nicht nur die in 

den letzten 15 Praxisjahren verstärkt und neu zutage getretenen 

themen wie Datenschutz, häusliche gewalt oder bedrohungsma-

nagement systematisch aufgenommen, sondern auch erkennt-

nisse über Verbesserungsmöglichkeiten umgesetzt werden. Die 

bestände der Polizei müssen entsprechend angepasst werden. 

ein weiterer aspekt ist die Präventionsarbeit. aufgrund der ter-

roranschläge der vergangenen Jahre hat die thematik der Radi-

kalisierung respektive ihrer Verhinderung stark an bedeutung zu-

genommen. Die Radikalisierung ist eine herausforderung für die 

gesamte gesellschaft, die weit über den Wirkungsbereich der Si-

cherheitsbehörden hinausgeht. es liegt daher an einer Vielzahl von 

behörden und akteuren, Radikalisierungstendenzen von indivi-

duen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. 

Die arbeit der für die Sicherheit zuständigen behörden wird 

durch ungenügende und veraltete infrastrukturen über gebühr er-

schwert. betroffen sind zum einen die Schaffhauser Polizei, die 

Strafverfolgungsbehörden und das kantonale gefängnis. Das kan-

tonale gefängnis erfüllt die internationalen und nationalen anfor-

derungen beziehungsweise Standards für eine solche einrichtung 

nicht mehr. Die Zusammenführung dieser drei bereiche im Polizei- 

und Sicherheitszentrum verspricht eine markante Verbesserung 

der Situation. Zum anderen leiden der bevölkerungs- und Zivil-

schutz sowie die feuerwehren im ausbildungsbereich unter nicht 

dem bedarf entsprechenden räumlichen Verhältnisse mit hohem 
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Sanierungsbedarf. hinzu treten auflagen zum Schutze der umwelt 

aus jüngerer Zeit, welche die ausbildung am bisherigen Standort 

oberwiesen zusätzlich einschränken. Dieser Problematik soll mit 

einem neuen ausbildungszentrum und interkantonalen Zusam-

menarbeitsmöglichkeiten begegnet werden.

StrategiScheS Ziel

8.1 gewährleistung der Sicherheit und nachhaltige Stär-

kung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung 

durch eine leistungsfähige Schaffhauser Polizei und 

gestärkte Partner

LegisLaturzieLe 2017 – 2020

•	 Realisierung eines Polizei- und Sicherheitszentrums und aus-

lagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes nach 

Kreditgenehmigung durch Kantonsrat und Stimmvolk. mit der 

Realisierung dieser beiden Vorhaben wird die entwicklung des 

Klosterviertels anhand genommen 

•	 Zugunsten der öffentlichen Sicherheit wird wirksam auf neue 

herausforderungen reagiert (z. b. zunehmende internetkrimina-

lität, Wirtschaftsdelikte, terrorismus)

•	 Der Personalbestand entspricht den aktuellen erfordernissen

•	 in bevölkerungsschutzrelevanten lagen ist die bevölkerung 

umfassend geschützt und die wesentlichen lebensgrundlagen 

sowie die handlungs- und führungsfähigkeit bleiben auf allen 

Stufen erhalten

•	 Klare aufgabenteilung zwischen Kanton und gemeinden im Si-

cherheitsbereich finden

•	 behebung von Schutzdefiziten infolge naturgefahren

Massnahmen, operative umsetzung

 – Kredit für Polizei- und Sicherheitszentrum ist durch Kantons-

rat und Stimmbevölkerung genehmigt, die baubewilligung ist 

erteilt und das Projekt bis und mit Vergabe der bauausführung 

vorangetrieben.

 – Vorlage zur totalrevision des Polizeirechts und anpassung des 

Personalbestandes der Schaffhauser Polizei

 – Präventionsmassnahmen zur Verhinderung von Radikalisie-

rungen insbesondere in Zusammenhang mit der bedrohungs-

lage terrorismus

 – optimierung des bisherigen digitalen funksystems Polycom

 – Weiterentwicklung der it-forensik

 – Verbesserung der Polizeieinsätze durch Standortverlegung, 

insbesondere Realisierung eines Polizei- und Sicherheitszen-

trums und Verlegung des Schwerverkehrskontrollzentrums

 – Projekt für die auslagerung das Strassenverkehrs- und Schiff-

fahrtsamtes zusammen mit dem Schwerverkehrskontrollzen-

trum an einem neuen Standort

 – Der Zusammenarbeit unter den Partnern im Sicherheitsbereich 

zur Sicherstellung der Krisenresistenz ein besonderes augen-

merk schenken
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 9 siedLungsentwicKLung und umweLt

s i e D L u N g s e N t W i C K L u N g

grundlagen 

mit dem revidierten Raumplanungsgesetz (RPg) und den damit 

verbundenen bundesvorgaben steht ein eigentlicher Paradigmen-

wechsel in der Raumplanung an. Die Kantone werden verpflich-

tet, die gesamtgrösse und die Verteilung des Siedlungsgebiets für 

die nächsten 20-25 Jahre im kantonalen Richtplan abschliessend 

festzulegen. Zudem müssen die Kantone sicherstellen, dass die 

bauzonen der gemeinden den anforderungen der Raumplanungs-

gesetzgebung entsprechen. Dabei kommt der Sicherstellung der 

bauzonendimensionierung der gemeinden für die nächsten 15 

Jahre und deren regionaler abstimmung eine zentrale bedeutung 

zu. Der Kanton Schaffhausen verfügt nach wie vor über genügend 

bauzonen, allerdings liegen nicht alle an den bestgeeigneten or-

ten. Die vorhandenen, rechtmässig ausgeschiedenen unüber-

bauten bauzonen können das erwartete Wachstum grundsätzlich 

aufnehmen. 

Das neue Raumplanungsgesetz verpflichtet die Kantone zur erar-

beitung einer detaillierten kantonalen Raumentwicklungsstrategie, 

aus welcher die erwünschte räumliche entwicklung hervorgeht, 

die eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen fördert, die 

Siedlungserneuerung stärkt sowie abstimmung von Siedlung und 

Verkehr verbessert. 

rahmenbedingungen und entwicklungstendenzen

Die gesamtschweizerisch starke bevölkerungszunahme beein-

flusst die räumliche entwicklung auch im Kanton Schaffhausen. 

Die bestehenden bauzonen, insbesondere an guten lagen, wer-

den zunehmend überbaut. Durch das erwartete bevölkerungs-

wachstum und die steigende bevölkerungsdichte nehmen die 

verschiedenen ansprüche und nutzungen im Raum weiter zu. 

gleichzeitig steigen auch die mobilitätsbedürfnisse (ÖV, miV und 

lV).  Zudem wird die bevölkerung in bezug auf lebensstil und na-

tionalität zunehmend heterogener.  

Die schöne landschaft und die stattlichen Dörfer mit ihren gut 

erhaltenen ortsbildern sind wesentlich für die einzigartigkeit des 

Kantons Schaffhausen. Diesen attraktiven lebensraum gilt es zu 

erhalten. Das Potenzial von attraktivem Wohnraum in dörflichen 

Strukturen mit grossem naherholungswert ist gross. Die qualita-

tive Weiterentwicklung im Zuge der Verdichtung und umnutzung 

historischer liegenschaften ergibt sich nicht von selbst, sondern 

muss aktiv gefördert werden. hierbei sind die gemeinden durch 

den Kanton zu unterstützen. 

Herausforderungen und Chancen

Der Kanton richtet seine Siedlungs- und Verkehrsentwicklung auf 

die demografische entwicklungen und die bedürfnisse der bevöl-

kerung aus. Die Potentiale für eine qualitätsvolle innenentwick-

lung müssen mobilisiert werden, um ein weiteres Wachstum in die 

fläche zu vermeiden. Künftig soll vermehrt auf entwicklung nach 

innen gesetzt werden. Dabei soll ein respektvoller und gleichzei-

tig kreativer umgang mit Siedlungsstrukturen und bestehenden 

bauten gefördert werden, damit gelungene erneuerungen, er-

weiterungen und umnutzungen möglich sind. einen wesentlichen 

beitrag zur Siedlungsqualität leisten freiräume. Diese sind in den 

Planungsprozess einzubinden. als chance für eine nachhaltige 

und qualitätsvolle Siedlungsentwicklung sind neue Planungsin-

strumente nötig, wie zum beispiel kommunale Siedlungsentwick-

lungsstrategien. 

Die gewünschte bevölkerungsentwicklung ist so zu steuern, dass 

die landschaft und die typischen Siedlungsstrukturen schonend 

weiterentwickelt werden. Künftig soll vermehrt auf urbane ent-

wicklungen, weniger auf einfamilienhaussiedlungen gesetzt wer-

den. in den Dörfern können die historischen häuser im Zuge der 

entwicklung nach innen als Potenzial für attraktiven Wohnraum 

genutzt werden, qualitativ wichtige gärten und Plätze gilt es zu 

erhalten. eine professionelle analyse und Projektentwicklung soll 

aktiv gefördert werden; dies erhöht die akzeptanz der inneren Ver-

dichtung.

u M W e L t

ausgaNgsLage

Der Klimawandel schreitet ungebremst voran. Die Staatengemein-

schaft hat die Zeichen der Zeit erkannt und ende 2015 das Über-

einkommen von Paris verabschiedet. es bezweckt, den globalen 

anstieg der temperatur auf weniger als 2 grad celsius zu begrenz-

en, damit die Wahrscheinlichkeit von Kippeffekten begrenzt bleibt. 

alle Staaten werden in die Pflicht genommen und sollen einen bei-

trag leisten. mit einer totalrevision des co2-gesetzes möchte die 

Schweiz dem anliegen nachkommen und das Übereinkommen 

ratifizieren. Da für die Schweiz ein doppelt so hoher temperatu-

ranstieg prognostiziert wird, ist sie an Klimaschutzmassnahmen 

ganz besonders interessiert. bis im Jahre 2030 strebt der bundes-
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rat eine Verminderung von treibhausgasemissionen gegenüber 

dem Jahr 1990 um mindestens 50 Prozent an. es sind zahlreiche 

massnahmen in den bereichen gebäude, Verkehr und industrie 

vorgesehen, um die emissionen zu begrenzen. Damit sind weitrei-

chende auswirkungen auf gesellschaft und Wirtschaft verbunden. 

Der Klimawandel stellt eine der grössten herausforderungen der 

menschheit dar. auch der Kanton Schaffhausen hat einen beitrag 

zur Reduktion der emissionen von treibhausgasen zu leisten.

Damit nachfolgende generationen ähnliche lebenschancen vor-

finden wie wir, ist eine nachhaltige bewirtschaftung der Ressour-

cen «luft», «Wasser», «boden», «biodiversität» und «Stoffe» not-

wendig. gesunde bzw. schadstoffarme «luft» soll trotz vermehrter 

nutzung erneuerbarer energien auch weiterhin einen hohen Stel-

lenwert geniessen. im Kanton Schaffhausen sind die Weichen für 

eine ausreichende und sichere Versorgung mit naturnahem trink-

wasser gestellt. längere, trockene Perioden werden allerdings 

dazu führen, dass die nachfrage nach «Wasser», beispielsweise 

zur bewässerung von Kulturen, weiter steigen wird. Damit verbun-

dene nutzungskonflikte sind frühzeitig anzugehen, damit die Qua-

lität wie auch die Quantität des Wassers und die notwendige auf-

wertung der oberirdischen gewässer nicht darunter leiden.

Dem «boden» kommt eine hohe bedeutung zu, weil er die lebens-

grundlage des menschen darstellt. als filter für ein naturnahes 

grund- respektive trinkwasser spielt er eine nicht zu ersetzende, 

zentrale Rolle. ohne ihn ist eine Produktion von lebensmitteln 

nicht möglich, und er trägt wesentlich zur erhaltung der biodiver-

sität bei. entsprechend seiner bedeutung muss ihm der notwen-

dige Schutzstatus zugestanden werden.

Der Kanton Schaffhausen ist waldreich und verfügt über wertvolle 

landschaften. Der erhaltung der ortstypischen «biodiversität» ist 

die notwendige beachtung zu schenken. Voraussetzungen dafür 

sind u.a. die rechtzeitige und gezielte bekämpfung von neobiota 

und ein begrenzter einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Stoffkreis-

läufe sind zu schliessen, damit möglichst wenige abfälle verbrannt 

oder gelagert werden müssen. Die Produktion von radioaktiven 

abfällen ist nicht nachhaltig und in Zukunft gilt es, diese zu ver-

meiden. nachteilige auswirkungen auf umwelt, gesundheit oder 

gesellschaft durch die lagerung von radioaktiven abfällen sind zu 

vermeiden bzw. durch die gesamte gesellschaft, die sie produziert 

hat und noch immer produziert, zu tragen.

StrategiScheS Ziel

9.1  Nachhaltige Siedlungsentwicklung und Förderung 

von Wohnraum und Wohnqualität

LegisLaturzieLe 2017 – 2020

•	 neuanlauf zur Revision des baugesetzes 

•	 Konsequente ausrichtung der Siedlungs- und Verkehrsent-

wicklung auf die demografische entwicklung und die bedürf-

nisse der bevölkerung (innenentwicklung)

•	 analyse des Verdichtungspotenzials in den schützenswerten 

ortsbildern des Kantons Schaffhausen unter berücksichtigung 

der qualitativ wichtigen gärten und Plätze 

Massnahmen, operative umsetzung

 – Durchführung von Pilotprojekten zur innenentwicklung in Zu-

sammenarbeit mit den gemeinden und Sensibilisierung auf 

die herausforderungen der demografischen entwicklung (ge-

nossenschaftswohnungen, alters- und behindertengerechten 

Wohnraum fördern) sowie analyse der Verdichtungsmöglich-

keiten auf der basis von Siedlungsstruktur und Quartiererhe-

bungen.

 – erarbeitung einer neuen Vorlage zur Revision des baugesetzes, 

damit die umsetzungsfrist des RPg (1. mai 2019) eingehalten 

werden kann. gleichzeitig sollen unüberbaute bauzonen mo-

bilisiert sowie anreize auf Stufe nutzungsplanung ermöglicht 

werden (z.b. höhere ausnützung, Quartierplanpflicht mit Qua-

litätskriterien).

StrategiScheS Ziel

9.2 Schonender Umgang mit ressourcen und Umwelt

LegisLaturzieLe

•	 Kritische begleitung der umsetzung des «Sachplans geolo-

gisches tiefenlager»

•	 Weiterentwicklung der handlungsszenarien zum Klimawandel 

und zu gebietsfremden organismen

•	 nachhaltiger umgang mit den Ressourcen «Wasser» und «bo-

den»

•	 förderung der Vermeidung sowie gewährleistung der sicheren 

entsorgung von abfällen unter ökonomischen und ökolo-

gischen aspekten

•	 umsetzung der nfa-Programmvereinbarung im umweltbereich 

2016 – 2020 
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•	 erstellen der erforderlichen grundlagen für das kantonale Wald-

inventar, welches auskunft über den Zustand und die entwick-

lung des Waldes gibt 

•	 errichten eines Wärmeverbunds für das hochhaus und Wald-

haus sowie für das neu zu schaffende gemeinsame ausbil-

dungszentrum auf dem geissberg 

•	 erarbeitung eines gesetzes über die nutzung des untergrundes

Massnahmen, operative umsetzung

 – erarbeitung von fundierten Stellungahmen zur entsorgung ra-

dioaktiver abfälle, insbesondere zur zweiten etappe des Sach-

planverfahrens

 – Überprüfung und allenfalls Weiterentwicklung des kantonalen 

Klimaberichtes unter berücksichtigung der geplanten Revision 

des co2-gesetzes 

 – laufende umsetzung, Überprüfung und aktualisierung von 

massnahmen zur bekämpfung von gebietsfremden organis-

men

 – fertigstellung eines leitbildes zum bodenschutz unter berück-

sichtigung der nationalen bodenstrategie und des aktionsplans 

Pflanzenschutzmittel

 – Sicherstellung von aktuellen «generellen Wasserversorgungs-

projekten (gWP)» als Planungsgrundlage für die Wasserversor-

gungen 

 – laufende Überprüfung der abfallströme im Kanton und darauf 

basierende Weiterentwicklung der abfallplanung

 – anpassung des kantonalen an das eidgenössische umwelt-

recht, insbesondere im bereich abfall

 – fachgerechte Pflege und aufwertung der naturschutzgebiete 

von nationaler und kantonaler bedeutung, förderung national 

prioritärer tier- und Pflanzenarten und die vollständige um-

setzung des bundesinventars der trockenwiesen und -weiden 

(tWW-inventar)  

 – Durchführung der erhebungen für das kantonale Waldinventar

 – Weiterführung der Planung unter berücksichtigung eines mög-

lichen energie-hubs im Zuge der neubauten für das Kantons-

spital und der kantonalen immobilienstrategie 

 – Sanierung der holzschnitzelheizung inklusive der Wärmevertei-

lung in der heizzentrale geissberg 

 – Wärmetechnische erschliessung der gebäude Waldhaus und 

hochhaus ab heizzentrale geissberg 

 – Die erkundung, erschliessung und nutzung des tiefen unter-

grunds ist im Kanton Schaffhausen nur rudimentär geregelt. 

nach inkrafttreten des revidierten baugesetzes wird die ausar-

beitung eines gesetzesentwurfs an die hand genommen

 – nachhaltige ausrichtung der Schaffhauser landwirtschaft un-

ter Wahrung der natürlichen Ressourcen und des schonenden 

umgangs mit den hohen natur- und umweltwerten

 – Kohärente umsetzung landwirtschaftlicher und naturschütze-

rischer leistungs- und beitragsprogramme 

StrategiScheS Ziel 

9.3 Schaffung von naturnahen landschaftsräumen

LegisLaturzieLe 2017–2020

•	 Weiterführung der anstrengungen zur Revitalisierung der 

fliessgewässer gemäss strategischer Revitalisierungsplanung 

•	 umsetzung des revidierten bln-inventars auf Stufe Richt- und 

nutzungsplanung unter berücksichtigung der kantonalen be-

dürfnisse und entwicklungsvorstellungen  

Massnahmen, operative umsetzung

 – ausführung von kantonalen gewässerrevitalisierungsprojekten 

an biber, Wutach und Rhein 

 – unterstützung der gemeinden bei den kommunalen gewässer-

revitalisierungsprojekten 

 – umsetzung der gesetzlichen Vorgaben gemäss revidiertem ge-

wässerschutzgesetz (u.a. Wiederherstellung der fischwande-

rung und Sanierung des geschiebehaushaltes) 

 – erarbeitung der grundlagen für die nfa-leistungsvereinbarung 

im bereich landschaft 
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 10 verwALtung, struKturen und AussenBeziehungen

V e r W a L t u N g   u N D   s t r u K t u r e N

ausgaNgsLage

grundlagen

Die Kantone und die gemeinden müssen ihre zahlreichen grund-

aufträge und gesetzlichen Verpflichtungen unabhängig von ihrer 

grösse erfüllen. Dies stellt kleine Kantone und kleinere gemeinden 

vor grosse herausforderungen, wenn die eingesetzten Ressour-

cen in einem angemessenen Verhältnis zur Wohnbevölkerung und 

zur Wirtschaftskraft stehen sollen. Die Stimmbevölkerung hat sich 

mit Volksabstimmung sehr deutlich für die heutigen Strukturen 

ausgesprochen. gleichzeitig wurde aber auch das bedürfnis klar, 

die Verteilung und die finanzierung von aufgaben zwischen Kan-

ton und gemeinden transparenter zu gestalten.

Die elektronischen informations- und Kommunikationstechnolo-

gien verändern unsere gesellschaft. Sie sind für die öffentliche 

Verwaltung als Kommunikationsmittel mit den bürgerinnen und 

bürger, welche staatliche Dienstleistungen benötigen, unverzicht-

bar geworden. 

entwicklungstendenzen

Die mobilität der bevölkerung nimmt zu. mit der mobilität und den 

sich entwickelnden technischen möglichkeiten verändern sich 

auch die ansprüche und gewohnheiten beim Zugang zu angebo-

ten und Dienstleistungen. Diese Veränderungen wirken sich auch 

auf die erwartungen gegenüber den behörden aus. Die bevölke-

rung ist sich zunehmend gewohnt, einfache bzw. standardisierte 

auskünfte über elektronische medien zu besorgen, erwartet aber 

bei komplexen themen ein umfassenderes beratungsangebot. 

gleichzeitig sind die behörden aller ebenen im täglichen Vollzug 

mit zunehmend komplexeren aufgaben und ständig wachsenden 

Datenmengen konfrontiert. gleichermassen verbessern sich die 

möglichkeiten und hilfestellungen durch Digitalisierung und infor-

mationstechnologien. 

Viele öffentliche aufgaben sind «massengeschäfte», welche sich 

nur durch den einsatz der informatik zeitgerecht und kostengün-

stig bewältigen lassen. nebst den geodaten sollen inskünftig 

auch weitere Statistikdaten, wie finanzdaten, bildungsdaten etc. 

der Öffentlichkeit in maschinenlesbarer form zur freien Wieder-

verwendung zur Verfügung gestellt werden können (open govern-

ment Data).

Die zunehmende Komplexität im alltag und das ineinanderwirken 

der aufgaben über alle behördenebenen hinweg bergen das Risi-

ko von Doppelspurigkeiten und damit der Verschwendung wert-

voller Ressourcen. 

Die entwicklung der löhne der kantonalen mitarbeitenden ent-

spricht aufgrund der ungenügenden mittelzufuhr in den letzten 

Jahren nicht dem markt, insbesondere bei den Jüngeren, was zu 

Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung durch ausreichend qua-

lifizierte mitarbeitende führt. Die bereits äusserst angespannte Si-

tuation wird sich in der legislatur 2017 – 2020 aufgrund der alters-

struktur der kantonalen mitarbeitenden und der demografischen 

entwicklung weiter verschärfen und in den nächsten 15 Jahren zu-

spitzen. es wird zu vielen abgängen kommen. Damit verschwindet 

auch viel Know-how.

Herausforderungen und Chancen

Durch geschickte Vernetzung von Datensammlungen und deren 

bewirtschaftung und nutzbarmachung mit moderner informati-

onstechnologie können effizienz und Kundenfreundlichkeit ver-

bessert werden. Dienstleistungen der Verwaltung können behör-

den übergreifend konsistent und in einheitlicher form angeboten 

werden. insbesondere dezentrale Verwaltungseinheiten können 

so bei Verbundaufgaben und in ebenen übergreifenden Prozes-

sen entlastet werden, weiterhin leistungen in einheitlicher Qualität 

erbringen und nah beim bürger einen guten Service Public bieten. 

gleichzeitig können im Rahmen solcher Projekte die Verteilung 

und die finanzierung von aufgaben neu geregelt werden.

im hinblick auf die schrittweise einführung von open government 

Data für die ganze Verwaltung muss in einer ersten Phase die Zu-

ständigkeit festgelegt sowie ein Konzept für die strukturierte Se-

lektion, die aufbereitung und die Publikation aller relevanten Daten 

erstellt werden.

in den nächsten Jahren werden rund 25% der mitarbeitenden pen-

sioniert. Vor diesem demografischen hintergrund sind insbeson-

dere konkurrenzfähige löhne, attraktive anstellungsbedingungen 

und das Personalmarketing zentral. ein gesamtheitlicher profes-

sioneller auftritt am arbeitsmarkt (Personalmarketing) sowie der 

gezielte einsatz herkömmlicher und neuer Rekrutierungskanäle ist 

unerlässlich, um genügend geeignete mitarbeitende gewinnen zu 

können.
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a u s s e N B e z i e H u N g e N

ausgaNgsLage

grundlagen

Der Kanton Schaffhausen pflegt vielfältige beziehungen mit den 

anderen Kantonen und mit dem benachbarten ausland gemäss 

den Vorgaben der eidgenössischen und kantonalen gesetzge-

bung. oberstes Ziel ist es stets, die interessen des Kantons best-

möglich zu vertreten und den handlungsspielraum gross zu halten. 

als kleiner Kanton in exponierter grenzlage spielen die wirtschaft-

lichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtungen, insbe-

sondere mit den Zentren Zürich und Stuttgart und damit auch die 

aussenbeziehungen auf interkantonaler und internationaler ebene 

für den Kanton Schaffhausen eine essentielle Rolle.

rahmenbedingungen und entwicklungstendenzen

Der Kanton befindet sich in einem Standortwettbewerb zwischen 

den Kantonen, aber auch über die landesgrenzen hinweg, der in 

vielen bereichen längst globale ausmasse angenommen hat. Das 

globale ausmass dieses Standortwettbewerbs wie auch die wirt-

schaftlichen und politischen Verflechtungen wachsen und machen 

zunehmend nicht mehr halt vor politisch-territorialen grenzen. Da-

mit nimmt aber auch der Zentralisierungsdruck, gerade vonseiten 

des bundes, zu. So haben beschlüsse auf bundesebene (u.a. un-

ternehmenssteuerreform iii, annahme der masseneinwanderungs-

initiative) grosse auswirkungen auf die Kantone, so auch auf den 

Kanton Schaffhausen. auch von entwicklungen im ausland wie 

der Priorisierung von Verkehrsinfrastrukturprojekten ist der Kanton 

Schaffhausen erheblich betroffen.

Herausforderungen und Chancen

Durch die immer stärkeren Verflechtungen steht der Kanton 

Schaffhausen vor herausforderungen (z.b. abgestimmte Raum-

planung, Verkehrsinfrastruktur, demografische entwicklung) über 

politische ebenen und territoriale grenzen hinweg, die neue for-

men der Zusammenarbeit bedingen. angesichts der Zentralisie-

rungstendenzen auf bundesebene ist die Zusammenarbeit mit 

den anderen Kantonen in geschäften mit einfluss auf den Kanton 

Schaffhausen unabdingbar und kann ihm auch einen verstärkten 

einfluss auf bundesebene sichern. entsprechendes gilt auch für 

die Zusammenarbeit mit dem benachbarten ausland in bereichen 

mit gleicher interessenslage wie z.b. in Verkehrsinfrastrukturpro-

jekten oder beim abbau von grenzhemmnissen. gerade als klei-

ner Kanton kann der Kanton Schaffhausen durch eine enge Zu-

sammenarbeit mit den anderen Kantonen und dem benachbarten 

ausland profitieren und seine grenzlage auch als chance nutzen. 

Wenn es ihm gelingt, das Kooperationspotenzial zu nutzen, so 

stärkt er damit seine Position als attraktiver lebens- und arbeits-

raum und gewinnt an einfluss durch seine Scharnierfunktion zwi-

schen den grossen Zentren.

StrategiSche Ziele

10.1 Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und 

kos tengünstigen Service public und einer leistungso-

rientierten Verwaltung

LegisLaturzieLe 2017 – 2020

•	 Steigerung der effizienz und der Kundenfreundlichkeit durch 

bessere Verknüpfung der Prozesse innerhalb und über die Ver-

waltungsebenen hinaus

•	 festigen der vorderen Position im schweizerischen Vergleich 

im informatik- und egovernment-bereich auf Kantons- und ge-

meindeebene sowie der aufbau des open government Data.

•	 Verselbständigung von KSD

•	 bereitstellen von aktuellen und widerspruchsfreien entschei-

dungsgrundlagen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft und bürger 

durch Vernetzung von Datensammlungen

•	 Der Kanton ist ein attraktiver, konkurrenzfähiger und verantwor-

tungsvoller arbeitgeber.

Massnahmen, operative umsetzung

 – unterstützung der Dienststellen beim direkten bezug von Daten 

aus der Personendatenplattform, aufbau der objektdatenplatt-

form und integration der entsprechenden fachanwendungen

 – gezielte nutzung neuer technologien bei der erfassung und 

nachführung von Daten

 – aufbau der kantonalen geodateninfrastruktur gemäss geoin-

formationsgesetzgebung und des Kompetenzzentrums für ge-

oinformation als Dienstleister für die kantonale Verwaltung und 

die gemeinden

 – aufbau des Katasters der öffentlich-rechtlichen eigentumsbe-

schränkungen (ÖReb-Kataster) gemäss bundesvorschriften 

bis ende 2019

 – umsetzung der überprüften und aktualisierten eignerstrategie 

egovernment und informatik
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StrategiScheS Ziel

10.2 Weiterentwicklung der interkantonalen und interna-

tionalen Zusammenarbeit zur Stärkung des Kantons 

als grenzüberschreitender Wirtschafts- und lebens-

raum 

LegisLaturzieLe 2017–2020

•	 Stärkung des austauschs mit dem land baden-Württemberg 

•	 förderung der grenzüberschreitenden aktivitäten und Koopera-

tionen durch das engagement in den internationalen und inter-

kantonalen gremien (internationale bodensee-Konferenz ibK, 

metropolitan-Konferenz Zürich, Verein agglomeration Schaff-

hausen, hochrheinkommission, Randenkommission) 

•	 Weiterentwicklung der interkantonalen Zusammenarbeit in für 

den Kanton wichtigen themen und die Positionierung gegen-

über dem bund  

Massnahmen, operative umsetzung

 – Pflege und intensivierung des netzwerks mit baden-Württem-

berg 

 – entwicklung und umsetzung von gemeinsamen Projekten zur 

Stärkung des grenzüberschreitenden Raums, u.a. im Rahmen 

des förderprogramms interreg 

 – fokussierung auf geschäfte mit Relevanz für den Kanton 

Schaffhausen auf nationaler und internationaler ebene und ein-

flussnahme des Kantons zusammen mit bündnispartnern 

 – Weiterentwicklung der bestehenden Projekte und investition in 

innovative Projektideen im Verein agglomeration Schaffhausen 

 – aktive Zusammenarbeit und Positionierung der agglomeration 

Schaffhausen im metropolitanraum Zürich und in der greater 

Zurich area (gZa)

 – förderung moderner egovernment-lösungen beim Stras-

senverkehrsamt durch beteiligung an der ViacaR-Systemer-

neuerung (ReDesign V20) und Weiternutzung der ViacaR-

fachapplikation im Rahmen der bewährten interkantonalen 

Zusammenarbeit mit den Partnerkantonen 

 – Weiterentwicklung bzw. neulancierung des Projektes «e-Vo-

ting» (neuevaluation eines e-Voting-Systems der 2. generati-

on mit individueller Verifizierbarkeit); einbezug einzelner Pilot-

gemeinden mit «inlandschweizern» im Kanton Schaffhausen ab 

2019 (gemeinsame Planung mit möglichst vielen Kantonen, ins-

besondere des ehemaligen consortiums).

 – einführung und betrieb des elektronischen langzeitarchivs  

(e-archiv)

 – Schaffung der grundlagen zum aufbau und betrieb eines virtu-

ellen archiv-lesesaals

 – Vorlage an den Kantonsrat zur Verselbständigung von KSD

 – festlegen der Zuständigkeit und erarbeitung eines Konzepts 

für die strukturierte Selektion, aufarbeitung und Publikation al-

ler relevanten Daten

 – Wiederherstellung der Konkurrenzfähigkeit der löhne

 – Professionalisierung des Personalmarketings und der Rekrutie-

rung unter berücksichtigung der demografischen herausforde-

rungen und technologischen entwicklungen

 – Überprüfung des leitbildes zur Personalpolitik und ableitung 

zukunftsgerichteter massnahmen, wie Überprüfung des Ziel-

vereinbarungs- und beurteilungsprozesses
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 Bericht und AntrAg des regierungsrAtes des KAntons schAffhAusen

 An den KAntonsrAt Betreffend rechenschAftsBericht 2013–2016

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen den Rechenschaftsbericht 2013–2016 des 

Regierungsrates zur Kenntnisnahme.

Nach Art. 54 in Verbindung mit Art. 63 der Kantonsverfassung legt 

der Regierungsrat Rechenschaft über die vergangene Amtsperio-

de ab. Der Kantonsrat nimmt von diesem Bericht Kenntnis.

BILANZ DER LEGISLATURPERIODE 2013–2016

Die vergangene Legislaturperiode war geprägt von den grossen fi-

nanziellen Herausforderungen. Der Regierungsrat hat die finanziel-

le Entwicklung des Staatshaushaltes frühzeitig richtig eingeschätzt 

und die entsprechenden Massnahmen eingeleitet: Das Programm 

zur Entlastung des Staatshaushaltes ESH3 und das daran an-

schliessende Entlastungsprogramm EP2014 standen im Vorder-

grund der politischen Tätigkeit des Regierungsrates. Mit den zwei 

Entlastungsprogrammen konnte der Staatshaushalt nachhaltig um 

insgesamt gut 40 Mio. Franken entlastet werden. Mit dem EP2014 

waren ursprünglich Entlastungsmassnahmen im Umfang von rund 

47 Mio. Franken geplant, der Kantonsrat und die Stimmberechtig-

ten haben aber diverse finanzgewichtige Massnahmen abgelehnt. 

Die beiden Programme waren nötig geworden, weil sich während 

der vergangenen Amtsperiode die finanziellen Rahmenbedingun-

gen weiter verschlechtert hatten. Aufgrund der aktuellen Finanz-

planung kann davon ausgegangen werden, dass die Laufende 

Rechnung ab 2017 wieder knapp ausgeglichen sein wird und ab 

2019 positiv abschliessen wird.

Insgesamt konnte der Regierungsrat in den vergangenen vier Jah-

ren einen Grossteil seiner Ziele erreichen. Die Wirtschaftsförde-

rungsaktivitäten wurden mit positiven Resultaten weitergeführt. 

Die Ansiedlungszahlen und die Entwicklung der Steuereinnah-

men fielen erfreulich aus, obwohl das globale wirtschaftliche Um-

feld schwierig war und in Bezug auf die Umsetzung der Massen-

einwanderungsinitiative sowie steuerliche Reformen nach wie vor 

Unsicherheiten bestehen. In der vergangenen Legislatur konnten 

rund 70 Ansiedlungen erfolgreich begleitet werden. Die Projekte 

der S-Bahn Schaffhausen konnten alle rechtzeitig abgeschlossen 

und in Betrieb genommen werden. Mit diesen Massnahmen des 

Agglomerationsprogramms konnte die Attraktivität des öffentli-

chen Verkehrs deutlich gesteigert werden. Zudem wurde der regel-

mässige Halbstundentakt Schaffhausen - Zürich realisiert. Erfolg-

reich über die Bühne gebracht wurde auch die Übertragung der 

Kantonsspital-Gebäude ins Eigentum der Spitäler Schaffhausen. 

Damit sind die Voraussetzungen für einen Neubau der Spitäler 

Schaffhausen geschaffen worden. Im von der Regierung gesetz-

ten Schwerpunktthema «Demografie» wurde eine Demografiestra-

tegie erarbeitet, welche die demografische Entwicklung im Kanton 

Schaffhausen bis 2040 aufzeigt. In vier Schwerpunktfeldern wer-

den insgesamt 28 konkrete Massnahmen vorgeschlagen, welche 

in das Legislaturprogramm 2017–2020 einfliessen.

Die Stimmberechtigten haben Klarheit geschaffen zur Frage, ob im 

Kanton Schaffhausen eine Strukturreform gestartet werden soll. 

Sie haben den Grundsatzbeschluss betreffend das Verfahren zur 

Reorganisation des Kantons Schaffhausen und seiner Gemeinden 

abgelehnt. Ebenfalls verworfen wurde das erste Massnahmen-

paket zur Umsetzung der kantonalen Energiestrategie. Trotzdem 

konnten Massnahmen umgesetzt werden, welche zu einem Aus-

bau und einer Stärkung der lokalen Stromerzeugung führen.

Im Rechenschaftsbericht wird detailliert Bericht erstattet über den 

Stand der Realisierung der Ziele und Projekte des Regierungsra-

tes in den Jahren 2013–2016. Die Mehrheit der Projekte konnte im 

Rahmen der Erwartungen vorangetrieben werden. Die umfangrei-

che Liste belegt, dass Parlament, Regierung und Verwaltung so-

wie alle weiteren Beteiligten ihre entsprechenden Aufgaben mit 

grossem Engagement und Erfolg angepackt haben. Es lässt sich 

damit eine positive Bilanz der Legislaturperiode 2013–2016 zie-

hen.
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 1 volKswirtschAft

Wirtschaftsförderung

•	 Ergebnis:

Die Wirtschaftsförderungsaktivitäten wurden mit den Schwerpunk-

ten «Marktbearbeitung, Akquisition und Ansiedlung», «Unterstüt-

zen ansässiger Unternehmen (inkl. Jungunternehmerförderung)», 

«Technologie- und Innovationsförderung/Clustermanagement» 

und «Wohn- und Arbeitsortmarketing» mit positiven Resultaten 

weitergeführt. Ein wichtiger Meilenstein ist die Ansiedlung einer 

privaten Hochschule in Schaffhausen, die im Herbst 2017 ihren 

Betrieb aufnehmen will. Die Ansiedlungszahlen und die Entwick-

lung der Steuereinnahmen aus Ansiedlungen fielen erfreulich aus, 

obwohl das globale Wirtschaftsumfeld schwierig war und in Be-

zug auf die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative sowie 

steuerliche Reformen nach wie vor Unsicherheiten bestehen. Als 

Reaktion auf die Aufhebung des Euro-Franken-Mindestkurses im 

Januar 2015 wurde die Betreuung betroffener KMU und die Unter-

stützung des Detailhandels zielgerichtet intensiviert. Der kantonale 

Wettbewerbsindikator 2016 der UBS zeigt zudem für Schaffhau-

sen ein deutlich höheres Produktivitätswachstum als in anderen 

Kantonen. 

Marktbearbeitung, Akquisition und Ansiedlung

•	 Ergebnis: 

Die Akquisitions- und Ansiedlungspolitik basiert auf einer syste-

matischen Marktbearbeitung. Sie konnte trotz erschwerter wirt-

schaftlicher Rahmenbedingungen erfolgreich weitergeführt wer-

den. Neben der weltweiten Vermarktung des Wirtschaftsstandorts 

durch eigene Akquisitionsmassnahmen, regelmässige Besuche 

vor Ort sowie über die Kontakte zu Multiplikatoren und Netzwer-

ken im In- und Ausland dienten die Massnahmen zur Unterstüt-

zung ansässiger Unternehmen der Schaffung und Erhaltung von 

Arbeitsplätzen und von Steuersubstrat.

In der Legislaturperiode 2013 bis 2016 wurden rund 70 Ansied-

lungen (insgesamt seit 1997: über 490 Unternehmen) erfolgreich 

begleitet. Darunter befinden sich Unternehmen wie Oriflame, Co-

vidien oder Savvy. Alle angesiedelten Unternehmen beschäftigen 

über 2‘700 Mitarbeitende und lieferten seit Beginn kumuliert 423 

Mio. Franken Steuereinnahmen an den Kanton. 

Unterstützen ansässiger Unternehmen (inkl. JUF)

•	 Ergebnis: 

Aufgrund der Währungssituation mussten sich viele Schaffhau-

ser Unternehmen vermehrt mit Themen wie Restrukturierungen, 

Personalabbau und Überbrückungsfinanzierungen auseinander-

setzen. Ergänzend zur Betreuung ansässiger und angesiedelter 

Unternehmen durch die Wirtschaftsförderung vertiefte der Regie-

rungsrat seine Kontakte zu den volkswirtschaftlich bedeutendsten 

Unternehmen.

Technologie- und Innovationsförderung/

Clustermanagement 

•	 Ergebnis:

Die Positionierung des Standorts Schaffhausen im Aussenauftritt 

wurde mit verstärkter Kommunikation von Clusterstärken (u.a. Au-

tomotive, Life Science, Verpackungstechnologie) vorangetrieben. 

Die spezialisierten Technologieplattformen bewähren sich. Neu ge-

startete Initiativen wie z.B. «Swiss Materials» oder «INNO-PACK.

NET» erleichtern regionalen KMU den schnellen Zugang zu und 

die Zusammenarbeit mit ausserkantonalen Kompetenzträgern. 

Das ITS Industrie- und Technozentrum Schaffhausen hat im Sin-

ne eines One-Stop-Shops als Erstkontakt und Koordinationsstelle 

über 550 Technologievermittlungen getätigt und 62 neue Projekte 

oder Geschäftsbeziehungen initiiert. 

Wohn- und Arbeitsortmarketing

•	 Ergebnis: 

Die Zunahme der Wohnbevölkerung (die Bevölkerungszahl ist 

zielgemäss auf über 80‘000 Einwohner gewachsen), die erhöhte 

Bautätigkeit von privaten und institutionellen Anlegern sowie die 

Entwicklung der Immobilienpreise wiederspiegelt die positive Ent-

wicklung und Wahrnehmung von Schaffhausen als Wohnort. Dank 

verbesserten Verkehrsanbindungen und zahlreichen neuen Unter-

nehmen hat der Arbeitsort Schaffhausen für Zuziehende und Ar-

beitnehmende an Attraktivität gewonnen. Infolge Absetzung der 

Imagekampagne «Schaffhausen. Ein kleines Paradies» aus Bud-

getgründen musste ab 2014 auf umfassende Werbemassen im 

Bereich Wohnortmarketing verzichtet werden.
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Fortsetzung der Imagekampagne «Schaffhausen. Ein 

kleines Paradies.» 

•	 Ergebnis:

Die Imagekampagne mit den drei Massnahmenfeldern Aktionen, 

Grossveranstaltungen und Messeauftritte wurde im Zuge der Ent-

lastungsmassnahme EP14 ab 2014 sistiert und ab 2015 vollstän-

dig eingestellt.

Arbeitsmarkt und Personenfreizügigkeit 

•	 Ergebnis: 

Während der Legislaturperiode musste sich der Schaffhauser Ar-

beitsmarkt einigen Herausforderungen stellen. Durch Betriebs-

schliessungen gingen in den Jahren 2013 und 2014 rund 450 Ar-

beitsplätze verloren. Dank frühzeitig durchgeführter Massnahmen 

konnten rund 50 % der betroffenen Mitarbeitenden vor Eintritt der 

Arbeitslosigkeit vermittelt werden. Der Entscheid der schweize-

rischen Nationalbank, den Mindestkurs aufzuheben, wirkte sich 

weniger negativ auf den Arbeitsmarkt aus als erwartet. Trotzdem 

erhöhte sich die Sockelarbeitslosigkeit stetig in kleinem Masse. 

Die in der Legislaturperiode neu eingeführten Massnahmen wie 

die Stellenvermittlungsmesse «Jobmarkt» und verschiedene an-

dere Massnahmen insbesondere für über 50 Jahre alte Arbeits-

lose zeigten Wirkung. Der Anteil dieser Altersgruppe an den Ge-

samtzahlen blieb über die ganze Periode konstant bei 25 %. Die 

Akzeptanz älterer Arbeitnehmender konnte bei den Arbeitgebern 

gesteigert werden.

Im Bereich der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügig-

keit wurden jährlich im Durchschnitt rund 550 Betriebe kontrolliert. 

Ein mögliches Lohndumping konnte somit wirksam bekämpft wer-

den.

Im Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit wurde vermehrt 

durch Referate informiert. Pro Jahr wurden über 200 Kontrollen 

zielgerichtet durchgeführt.

In den Bereichen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschut-

zes wurden Informationsveranstaltungen durchgeführt und es fan-

den Schulungen bei Arbeitgebern statt.

Regional- und Standortentwicklung

•	 Ergebnis:

Die Erfahrungen aus der zweiten NRP-Umsetzungsperiode 2012–

2015 zeigen, dass sich das Instrumentarium der Regional- und 

Standortentwicklung (RSE) in Kombination mit den anderen Sek-

toralpolitiken bewährt hat. Seit der Einführung im Jahr 2008 konn-

te die Innovationskraft und Wertschöpfung im Kanton wesentlich 

gestärkt und die Basis für zukünftige (exportorientierte) Wert-

schöpfungseffekte gelegt werden.

Damit sich der Kanton Schaffhausen von einem Industrie- hin zu 

einem zukunftsträchtigen Hightech-Standort mit einem leistungs-

fähigen Dienstleistungssektor weiterentwickelt, sind weiterhin re-

gionale Fördermittel des Bundes, verbunden mit der klaren, lang-

fristig ausgerichteten Entwicklungsstrategie des Kantons für den 

Wirtschafts- und Wohnstandort Schaffhausen von grosser Bedeu-

tung. Hierfür wurde im Jahr 2015 ein neues Umsetzungsprogramm 

2016-2019 eingereicht. Im Frühjahr 2016 wurde die Programmver-

einbarung mit dem Bund unterzeichnet.

Strukturelle Verbesserungen und Entwicklung des 

ländlichen Raums 

•	 Ergebnis:

Die Regionalentwicklungsprojekte «Genussregion Wilchingen-

Osterfingen-Trasadingen» und «Schafuuser Puuremärkt» haben 

erfolgreich die Projektierung abgeschlossen und sind nun in der 

Umsetzungsphase gestartet.

Das Bewässerungsprojekt Bibertal (Entlastung der Biber durch 

Verlegung der Wasserentnahme an den Rhein) befindet sich in der 

Endphase der Planung. Aufgrund der verschiedenen Ansprüche 

an Gewässer, Natur und Landschaft wurde das Vorhaben gezielt 

mit den konkreten Bedürfnissen und Anliegen abgestimmt.

Der Verein «Gemeinsames Marketing für Schaffhauser Regiopro-

dukte» wurde gegründet und präsentiert die einzelnen Direktver-

markter von Regioprodukten erfolgreich auf einer Online-Platt-

form. Der Verein führt mit Unterstützung des Landwirtschaftsamtes 

Weiterbildungen, Messe- und Marktauftritte durch und lanciert im 

Herbst 2016 mit zwei regionalen Gewerbebetrieben eine neue 

Marke für Regioprodukte im Premiumsegment.
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Im Nachgang zur Landwirtschaftlichen Planung wurden die Akteu-

re der Getreidewirtschaft in ihrem Prozess für mehr Wertschöp-

fung aus dem regionalen Getreide unterstützt.

Das Entwicklungsprojekt Regionaler Naturpark Schaffhausen wur-

de durch den Kanton in die Errichtungsphase begleitet. 

Tourismus 

•	 Ergebnis:

Die langfristige Sicherstellung der Tourismusfinanzierung mittels 

Inkraftsetzung eines neuen, breit abgestützten Tourismusgesetzes 

ab dem 1. Januar 2014 ist in einer Volksabstimmung knapp ge-

scheitert. Die neue Vorlage des Regierungsrates betreffend Tou-

rismusförderungsgesetz vom 15. März 2016 ist zurzeit in Beratung 

im Kantonsrat.

Erste Schritte zur Umsetzung der Strategie zum Ausstieg 

aus der Kernenergie 

•	 Ergebnis: 

Die Stimmberechtigten lehnten die Vorlage des Regierungsrates 

betreffend erstes Massnahmenpaket zur Umsetzung der kanto-

nalen Energiestrategie (Revision Baugesetz) am 8. März 2015 ab. 

Trotzdem konnten Massnahmen umgesetzt werden, welche zu 

einem Ausbau und einer Stärkung der lokalen Stromerzeugung 

führten, so beispielsweise das gemeinsame Solarstromförderpro-

gramm der EKS AG, SH-Power und dem Elektrizitätswerk Hallau, 

die Bewerbung der Bundesförderung KEV, insbesondere der Ein-

malvergütung (EIV), die Umstellung des Standardstrommix auf er-

neuerbare Energie im EKS-Versorgungsgebiet und die Schaffung 

eines Solarkatasters. Ein eigenes kantonales Förderprogramm, mit 

dem zusätzliche Bundesgelder in den Kanton hätten gelenkt wer-

den können, konnte nicht realisiert werden. 

Fernwärme Schaffhausen / Wärmeverbund Geissberg 

•	 Ergebnis: 

Zum Projekt Abwärmenutzung der Cilag AG / Wärmeversorgung 

Geissberg wurde eine Vertiefungsstudie erstellt. Die Studie zeigt, 

dass die Variante Abwärmenutzung durch das Spital und das Ver-

waltungsgebäude und die Wärmeversorgung der Geriatrie mittels 

Holzheizung mittelfristig die energietechnisch, ökologisch und fi-

nanziell optimalste Lösung darstellt. Längerfristig, d.h. nach Sanie-

rung der Geriatrie, wäre diese ebenfalls an den Abwärmeverbund 

anzuschliessen. Jedoch bestehen gewisse Bedenken, ob die Cilag 

AG längerfristig die Abwärme bereitstellen kann. Das Projekt wird 

weiterentwickelt. 

Verbesserung der Wasserkraftnutzung aus 

Fliessgewässern 

•	 Ergebnis: 

Im Rahmen der Umsetzung der Strategie zur verstärkten Nutzung 

der Wasserkraft im Kanton Schaffhausen (aus dem Jahr 2013) 

sollen verschiedene Massnahmen umgesetzt werden. Diese kon-

zentrieren sich auf den Rhein und die Wutach. Aufgrund des ab-

lehnenden Volksentscheides vom 18. Mai 2014 zur Revision des 

Wasserwirtschaftsgesetzes ist die Nutzbarmachung der Wasser-

kraft des Rheins auf Schaffhauser Gebiet weiterhin grundsätzlich 

auf das heutige Mass beschränkt. Einzig eine technisch bessere 

Ausnützung der Wasserkraft ohne Höherstau des Rheins ist zuläs-

sig. Auch gegen eine Mehrnutzung des Potenzials der Wutach reg-

te sich insbesondere aus Umweltkreisen massiver Widerstand. Für 

die Umsetzung der Wasserkraftnutzungsstrategie bedeutet dies, 

dass bisher lediglich eine moderate Erhöhung der Kraftwerksleis-

tung des bestehenden Rheinkraftwerks am Rheinfall umgesetzt 

werden konnte. 

Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 

•	 Ergebnis: 

Die Aktivitäten konzentrierten sich auf die Umsetzung des Gross-

verbrauchermodells, der Minergie-Zertifizierung, der Informati-

onstätigkeit, der Aus- und Weiterbildung für Baufachleute, der 

Energieberatung und der Umsetzung des vom Bund finanzierten 

Gebäudesanierungsprogramms. Zudem wurde das Bundesspro-

gramm «ProKilowatt» zur Förderung der Stromeffizienz angeboten 

und aktiv beworben. 
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Vorlage zur Erhöhung der Kraftwerksleistung des 

bestehenden Rheinkraftwerks am Rheinfall 

•	 Ergebnis: 

Durch eine Erhöhung der zulässigen Nutzwassermenge beim be-

stehenden Rheinkraftwerk in Neuhausen am Rheinfall (RKN) von 

28 auf 29,9 Kubikmeter pro Sekunde kann mittels Optimierung 

der bestehenden Anlage eine Mehrproduktion von rund zwei Gi-

gawattstunden pro Jahr erreicht werden. Dazu haben die Kantone 

Schaffhausen und Zürich je eine Zusatzkonzession erteilt. 

Angebotsverbesserung am Rheinfall 

•	 Ergebnis: 

Seitdem der Kanton Schaffhausen per 2011 sämtliche Flächen 

auf der Schaffhauser Rheinfallseite von der Gemeinde Neuhau-

sen am Rheinfall übernommen hat, wurden fortlaufend Verbesse-

rungen bzw. Optimierungen der Basisinfrastruktur umgesetzt, wie 

z.B. neue Beläge, Gehwege, Toilettenanlagen und Veloständer. 

An den Hochbauten  wurden Renovationsarbeiten am Restaurant 

Park und Schlössli Wörth sowie an den «Laufenhäusern» und der 

«Fischzuchtanstalt» durchgeführt. Mit dem Kauf des Restaurants 

Park Ende 2014 kann die Gastronomie seit der Saison 2015 aus ei-

ner Hand betrieben werden. 2015 wurde der Internetauftritt www.

rheinfall.ch neu gestaltet. Mit dem Fahrplanwechsel 2016 wurde 

die Haltestelle Neuhausen Rheinfall als Teil des Agglomerations-

programms der 1. Generation in Betrieb genommen. Dank der 

Vertikalerschliessung ist der Rheinfall rollstuhlgängig und mit dem 

Öffentlichen Verkehr schnell und einfach zu erreichen. Auf den 

Saisonbeginn 2016 wurde ein neuer Kinderspielplatz mit Kletter- 

und Turmanlage sowie einer knapp 12 m lange Röhrrutschbahn im 

Rheinfallquai eröffnet. Ebenfalls abgeschlossen werden konnte die 

Erweiterung der Sitzarena zwischen dem Rheinfallquai und dem 

Restaurant Park. Auf die Saison 2016 wurde bei der Zufahrt zu 

den unteren Parkplätzen (P1 und P2; Kurven- und Busparkplatz) 

ein neues Schrankensystem in Betrieb genommen. Die Schran-

kenanlage stellt wie in einem Parkhaus sicher, dass die Gäste ihre 

Parkgebühr bezahlen. 

Revision des Elektrizitätsgesetzes 

•	 Ergebnis: 

Mit seiner Motion vom 7. Mai 2007 verlangte der damalige Kan-

tonsrat Charles Gysel die Schaffung einer Rechtsgrundlage im 

Elektrizitätsgesetz, um Konzessionsgebühren erheben zu können. 

Mit der Konzessionserteilung per 1. Januar 2007 an drei Konzessi-

onsnehmer wurden die Netzgebiete im Sinne des eidgenössischen 

Stromversorgungsgesetzes für 20 Jahre bis Ende 2026 bezeichnet 

und zugeteilt. Bis zu diesem Zeitpunkt werden keine neuen Kon-

zessionsgebühren anfallen. Sobald bundesrechtliche Vorgaben 

eine frühere Revision des Elektrizitätsgesetzes erfordern, wird eine 

entsprechende Vernehmlassungsvorlage ausgearbeitet. 

Umsetzung der kantonalen Energiestrategie zur 

Sicherung der Energieversorgung ohne Kernenergie 

•	 Ergebnis: 

Trotz Ablehnung der Baugesetzrevision am 8. März 2015 und dem 

damit einhergehenden Abbau des kantonalen Förderprogramms 

konnten beispielsweise das gemeinsame Solarstromförderpro-

gramm der EKS AG, SH-Power und dem Elektrizitätswerk Hallau 

aufgebaut, das Bundesförderprogramm KEV/EIV beworben, der 

Standardstrommix im Versorgungsgebiet der EKS AG auf erneuer-

bare Energie umgestellt und ein Solarkataster geschaffen werden. 

Energie- und Innovationsberatung für Unternehmen im 

Energiebereich 

•	 Ergebnis: 

Das Angebot zu Technologietransfer, Projektentwicklung und 

Energieberatung für Unternehmen im Bereich nachhaltige Ener-

gieversorgung und -nutzung wurde in Zusammenarbeit mit dem 

Industrie- und Technozentrum Schaffhausen (ITS) erfolgreich auf-

gebaut. Ziel ist es, den Unternehmen damit einen Marktvorteil zu 

verschaffen. 

Umsetzung der Leitlinien und Massnahmen der 

kantonalen Energiepolitik 2008–2017 

•	 Ergebnis: 

Die in den Leitlinien festgelegten Massnahmen wurden laufend 

umgesetzt. Eine Erfolgsschlusskontrolle ist in Arbeit. Die Vorbe-

reitungsarbeiten für die Aufdatierung und Anpassung der Leitlinien 

und Massnahmen der kantonalen Energiepolitik an die technische 

Entwicklung und an die Ziele und Vorgaben der Bundesstrategie 

2050 haben begonnen.
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 2 verKehr

Ausbau des Agglomerationsverkehrs 

(Agglomerationsprogramm Verkehr und Siedlung) 

•	 Ergebnis: 

Die ÖV-Massnahmen im Rahmen des Agglomerationsprogramms 

der 1. Generation (S-Bahn Schaffhausen) konnten alle rechtzeitig 

abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Mit der Rea-

lisierung dieser Projekte (Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke 

Schaffhausen–Erzingen, neue Haltestelle in Beringerfeld, Ausbau 

Bahnhof Schaffhausen, Wendegleise in Jestetten, neue Haltestelle 

Neuhausen Rheinfall mit Lift zum Rheinfall, Modernisierung Halte-

stelle Herblingen und Ausbau Bahnhof Thayngen) wurde die Ba-

sis für die Einführung der S-Bahn gelegt und damit eine deutliche 

Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs ermöglicht.

 

Die Agglomerationsprogramme der 1. und 2. Generation beinhal-

ten auch diverse kantonale, städtische und kommunale Massnah-

men im Bereich des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und im 

Langsamverkehr (LV). Auf kantonaler Ebene konnten u.a. die Pro-

jekte Aufwertung Ortsdurchfahrt Beringen, der Radweg Schaffhau-

sen–Hemmental und die bessere Anbindung des neuen Bahnhofs 

Thayngen für den Veloverkehr realisiert werden. Die Umsetzung 

verschiedener Agglomerationsprojekte wird in den kommenden 

Jahren fortgesetzt. Die Mehrzahl der Agglomerationsprojekte im 

Bereich des MIV und LV wird unter der Federführung der Stadt 

Schaffhausen und der Agglomerationsgemeinden realisiert. 

Verbesserung der Schienenverkehrssituation am 

Hochrhein / Elektrifizierung der Hochrheinstrecke 

•	 Ergebnis: 

Mit der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding 

zwischen dem Bundesamt für Verkehr, dem Land Baden-Würt-

temberg, den Landkreisen Waldshut und Lörrach, dem Regional-

verband Hochrhein-Bodensee sowie den Kantonen Basel Stadt 

und Schaffhausen zur Finanzierung der Elektrifizierung wurde ein 

bedeutender Meilenstein realisiert. Zudem konnten die nächsten 

Planungsstufen 3/4 in Auftrag gegeben und über Interreg mitfinan-

ziert werden. Schaffhausen ist als nicht-mitfinanzierender Partner 

eng in den Prozess eingebunden. Unter Federführung des Kan-

tons Schaffhausen wurde zudem eine Studie zur Realisierung der 

Anerkennung von Schweizer Abos (GA und Halbtax) in Auftrag ge-

geben. 

Verbesserungen im internationalen Schienenverkehr 

Zürich–Schaffhausen–Stuttgart (Gäubahn) 

•	 Ergebnis: 

Mit der Einführung des «Interim-Konzeptes» auf der Gäubahn er-

hält der Kanton Schaffhausen ab Dezember 2017 eine stündliche 

Verbindung nach Stuttgart. Der Kanton unterstützte die Forderung 

nach einer weiteren Verbesserung des Angebotes mit Neigezügen 

und schnelleren Verbindungen (Zeithorizont 2025). 

Zusammenlegung der Busbetriebe von Orts- und 

Regionalverkehr (Fusion VBSH und RVSH) 

•	 Ergebnis: 

Der Kanton unterstützt dieses Projekt, da für die RVSH als klei-

nes Unternehmen eine nachhaltige Lösung für die Zukunft gefun-

den werden muss. Die Integration in die VBSH ist seit langem der 

ausdrückliche politische Wille von Stadt und Kanton, insbeson-

dere da positive Synergieeffekte zu erwarten sind und die bereits 

heute enge Zusammenarbeit der beiden Unternehmen weiter ver-

tieft werden kann. Aus Bestellersicht erwartet der Kanton, dass 

die VBSH das Fusionsprojekt als Gelegenheit betrachtet, Syner-

giepotential und allenfalls aufgelaufenen Restrukturierungsbedarf 

auszuloten und zu realisieren, um die Konkurrenzfähigkeit zu stär-

ken und den künftigen Abgeltungsbedarf zu stabilisieren bzw. zu 

senken. 

Bessere Anbindung an die Agglomeration Zürich-

Winterthur 

•	 Ergebnis: 

Mit der Einführung einer neuen S-Bahn Linie (S9) mit halbstündli-

cher (Hauptverkehrszeit) und stündlicher (Nebenverkehrszeit) Ver-

bindung nach Zürich bzw. Uster konnte die direkte Erschliessung 

von Ortschaften im Norden Zürichs (insbesondere Glattbrugg, 

Rümlang, Oberglatt) deutlich verbessert werden. Die frühere S16 

wurde durch die S24 abgelöst und fährt stündlich von Thayngen 

über Winterthur direkt zum Flughafen, Zürich Hauptbahnhof und 

neu weiter nach Enge, Thalwil bis nach Zug. Zudem wurde im De-

zember 2015 der «Hinketakt» durch den regelmässigen Fernver-

kehr nach Zürich abgelöst. 
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Im Bereich motorisierter Individualverkehr ist die Agglomeration 

Zürich-Winterthur über die Hauptverkehrsachse A4/A1 (National-

strasse) und die bedeutende Nebenachse Schaffhausen-Bülach-

Flughafen angebunden. Auf der Nationalstrasse sind der Ausbau 

der A4 zwischen Andelfingen und Winterthur sowie der 6-Spur 

Ausbau der A1 im Raum Winterthur geplant. Der Kredit für den 

Ausbau der A4 im Zürcher Weinland wurde von der Bundesver-

sammlung gesprochen. Das Projekt wurde bereits öffentlich auf-

gelegt. Nach der Bereinigung der Einsprachen wird der Ausbau 

voraussichtlich in den Jahren 2020–2025 erfolgen. Der 6-Spur 

Ausbau der Umfahrung Winterthur wird in den kommenden Jah-

ren weiter projektiert. Vorübergehend plant der Bund die Umnut-

zung der Pannenstreifen zu einer zusätzlichen Fahrspur. Auf der 

Nebenachse Schaffhausen-Bülach-Flughafen baut der Kanton Zü-

rich voraussichtlich ab 2020 die Kantonsstrasse zwischen Eglisau 

und Bülach (Hardwald) auf vier Spuren aus. Daneben wird nach 

einer bewilligungsfähigen Variante für die Umfahrung von Eglisau 

gesucht. 

Bessere Anbindung des Klettgaus an die A4 unter 

gleichzeitiger Entlastung von Neuhausen am Rheinfall 

vom Durchgangsverkehr 

•	 Ergebnis: 

Der Spatenstich des Nationalstrassenprojekts «Galgenbucktun-

nel» erfolgte im Jahr 2011. Die Umsetzung konnte bislang ohne 

nennenswerte Probleme im erwarteten Zeit- und Kostenrahmen 

erfolgreich abgewickelt werden. Anfang 2016 erfolgte der Durch-

stich des Tunnels. In den Jahren 2017–2019 werden die Anschlüs-

se im Bahntal mit den entsprechenden Kunstbauten fertiggestellt. 

Parallel dazu werden das Innengewölbe und die Betriebs- und Si-

cherheitsanlagen gebaut. Das Projekt wird voraussichtlich im vor-

gegebenen Termin- und Kostenrahmen abgeschlossen. Die Inbe-

triebnahme ist Ende 2019 geplant. Ab 2020 sind unter der Leitung 

des kantonalen Tiefbauamts im Rahmen der verkehrlich flankie-

renden Massnahmen zum Galgenbucktunnel Steuerungsanpas-

sungen und die Umgestaltungen der Ortsdurchfahrt Neuhausen 

am Rheinfall geplant. 

Aufwertung der Ortsdurchfahrt Beringen und Entlastung 

vom Durchgangsverkehr 

•	 Ergebnis: 

Die Aufwertung der Ortsdurchfahrt von Beringen wurde im Rah-

men des Agglomerationsprogramms 1. Generation in den Jahren 

2013 und 2014 realisiert. Parallel dazu hat das kantonale Tiefbau-

amt eine Korridorplanung zur Linienführung der zukünftigen Um-

fahrung im Oberklettgau (Spange Beringen und Umfahrung Löh-

ningen) gemäss Strassenrichtplan erarbeitet. Die vorgeschlagene 

Linienführung führt zu einer Anpassung des kantonalen Strassen-

richtplans durch den Kantonsrat. Eine entsprechende Vorlage soll 

in der Legislatur 2017-2020 dem Kantonsrat unterbreitet werden. 

Netzbeschluss Nationalstrasse – Abtausch A4 mit J15 

•	 Ergebnis: 

Der Abtausch der Nationalstrasse A4 zwischen Schaffhausen 

Schweizersbild und Bargen mit der Kantonsstrasse J15 zwischen 

Herblingen und Thayngen ist Bestandteil des unumstrittenen Neu-

en Netzbeschlusses des Bundes. Die Stimmberechtigten des Kan-

tons Schaffhausen haben diesem Abtausch bereits im Jahr 2008 

zugestimmt. Der Abtausch scheiterte bislang an der Finanzierung 

des Neuen Netzbeschlusses, die im Zusammenhang mit der Erhö-

hung des Vignettenpreises im Jahr 2013 von den Stimmberechtig-

ten deutlich abgelehnt wurde. In der Zwischenzeit wurde durch den 

Bund eine neue Vorlage zu einem Nationalstrassen- und Agglome-

rationsverkehrs Fonds (NAF) erarbeitet. Auf Druck der Kantone hat 

das Parlament den neuen Netzbeschluss im NAF aufgenommen. 

Die parlamentarischen Beratungen dazu sind abgeschlossen und 

der NAF kommt im Jahr 2017 zur Volksabstimmung. Der NAF soll 

per 1. Januar 2018 und der NEB mit dem Abtausch A4 mit J15 

zeitversetzt per 1. Januar 2020 in Kraft treten. 
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Optimierung des Verkehrsangebots innerhalb des 

Kantons in Abstimmung mit den Zielen der Raumplanung 

und des Nachfragepotentials 

•	 Ergebnis: 

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der zweiten Etappe der S-

Bahn Schaffhausen bedeuten für den Kanton die Vollendung eines 

wichtigen Meilensteins im öffentlichen Verkehr. Mit dem stetigen 

Ausbau ist so auch im Kanton Schaffhausen während der letzten 

Jahre ein Netz mit dichten und aufeinander abgestimmten Fahr-

plänen entstanden. Dieses ermöglicht es den Bewohnerinnen und 

Bewohnern, vielfältige Mobilitätsbedürfnisse abzudecken. Die Ab-

stimmung des ÖV-Verkehrsangebots im Kanton wurde aus einer 

gesamtheitlichen Sicht entwickelt. Dabei wurden alle Verkehrsträ-

ger in die Konzeptentwicklung einbezogen und mit Blick auf die 

angestrebte Siedlungsentwicklung aufeinander abgestimmt. Mit 

der Inbetriebnahme des Bahn- und Buskonzepts im Klettgau und 

der Einbindung der S9 in den Knoten Schaffhausen konnten we-

sentliche Verbesserungen realisiert werden. Zusammen mit den 

umgesetzten Massnahmen zur Verbesserung der Bahninfrastruk-

tur, insbesondere den verbesserten behindertengerechten Zugän-

gen, konnte die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs gesteigert 

werden. 

Planung der Stadtdurchfahrt A4 auf vier Spuren 

•	 Ergebnis: 

Im Jahr 2010 wurde im Rahmen des Bundesprogramms zur Be-

seitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz die Planung für 

den Ausbau der Stadtdurchfahrt Schaffhausen zwischen Schaff-

hausen Süd und Schaffhausen Herblingen durch das Bundesamt 

für Strassen aufgenommen. Parallel dazu wurde das Ausführungs-

projekt zur Ertüchtigung der Tunnelsicherheit erarbeitet und öffent-

lich aufgelegt. Das Generelle Projekt zum Ausbau der Stadtdurch-

fahrt wurde Ende 2015 dem Kanton und der Stadt Schaffhausen 

zur Stellungnahme unterbreitet. Bis Ende 2016 erfolgen nun die 

Bereinigungen des Ausbauprojekts. Anschliessend wird es den 

Fachstellen des Bundesamts für Strassen zur Prüfung unterbreitet. 

Ziel ist es, das Generelle Projekt spätestens im Jahr 2018 durch 

den Bundesrat genehmigen zu lassen, so dass anschliessend das 

Ausführungsprojekt erarbeitet werden kann. Das Bundesamt für 

Strassen und die Regierung des Kantons Schaffhausens streben 

eine rasche Umsetzung des Ausbauprojekts an, sodass auf den 

Bau eines Sicherheitsstollens zur bestehenden Fäsenstaubröhre 

verzichtet werden kann. 

Massnahmen zur Förderung der Nutzung des 

öffentlichen Verkehrs 

•	 Ergebnis: 

Die ÖV-Strategie des Kantons Schaffhausen war in den vergan-

genen zehn Jahren darauf ausgerichtet, ein gutes Angebot zu 

schaffen. Diese Angebote sollen zu einer vermehrten Benützung 

der öffentlichen Verkehrsmittel und damit zu einer Entlastung beim 

motorisierten Individualverkehr beitragen. Wie jedes neue Ange-

bot braucht es gezielte Kommunikationsmassnahmen, um es einer 

breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen und sie vom Nutzen zu 

überzeugen, was schliesslich zu einer vermehrten Nutzung führt. 

Der Kanton unterstützt diesen Prozess mit gezielten Kommunikati-

onsmassnehmen. So wurde unter anderem 2014 mit einer Plakat-

kampagne im Klettgau auf die Vorteile der S-Bahn hingewiesen. 

Anlässlich der Eröffnung der 2. Etappe der S-Bahn Schaffhausen 

im Dezember 2015 wurde in verschiedenen Medien intensiv mit 

Hintergrundreportagen über die S-Bahn und den ÖV generell be-

richtet. Um die Bevölkerung direkt zu informieren, insbesondere 

über den grossen Fahrplanwechsel, wurde eine neu gestaltete 

Webseite (www.shmobil) aufgeschaltet, welche der Bevölkerung 

auch die Möglichkeit gibt, direkt Fragen und Rückmeldungen zu 

platzieren. 

Erneuerung und Weiternutzung der Informatiklösung 

VIACAR für Strassenverkehrs- und Schifffahrtsämter 

•	 Ergebnis: 

Mit dem Projekt «ReDesign V20» hat die Viacar AG 2015 die tech-

nische Erneuerung des heute eingesetzten VIACAR-Systems V09 

gestartet. Die Realisierung des Grossvorhabens erfolgt unter Mit-

arbeit aller Strassenverkehrsämter der sechs Partnerkantone Aar-

gau, Luzern, Schaffhausen, Waadt, Zug und Zürich und soll im 

Jahr 2020 abgeschlossen werden. Die Viacar AG finanziert das 

ReDesign aus eigenen Mitteln, wobei die Weiternutzung des VIA-

CAR-Systems von allen sechs Kundenkantonen beabsichtigt ist. 

Die Anbindung des VIACAR-Systems an die kantonale Personen-

datenplattform zum automatisierten Datenaustausch befindet sich 

in der Realisierung und wird bis Ende März 2017 abgeschlossen.
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 3 finAnzen und steuern

Budgets und Finanzplanung 

•	 Ergebnis:

Die seit 2011 jährlich mit dem jeweiligen Voranschlag aufbereite-

te Finanzplanung hat sich bewährt und ist eine wichtige Grundla-

ge für das proaktive Handeln des Regierungsrates. Es zeigte sich 

in den Jahren 2012–2016 ganz deutlich, dass der Regierungsrat 

die finanzielle Entwicklung des Kantonshaushaltes frühzeitig rich-

tig eingeschätzt und die entsprechenden Massnahmen eingeleitet 

hat.

Umsetzung ESH3 (Entlastung des Staatshaushaltes) 

•	 Ergebnis:

Mit dem 2012 unterbreiteten Sparpaket ESH3 konnte der Staats-

haushalt sukzessive und ab 2015 jährlich wiederkehrend um 20 

Mio. Franken entlastet werden. Geplant waren Entlastungen in der 

Höhe von 25 Mio. Franken, der Kantonsrat lehnte jedoch die in sei-

ner Kompetenz liegenden Massnahmen ab.

Entlastungsprogramm 2014 (EP2014)

•	 Ergebnis:

Am 23. September 2014 legte der Regierungsrat die Vorlage 

EP2014 dem Kantonsrat vor. Grundlage für die anvisierten Einspa-

rungen war ein interkantonaler Vergleich der Aufwendungen nach 

Aufgabengebieten von Kanton und Gemeinden (Studie BAKBasel). 

Von den vorgesehenen 47 Mio. Franken Entlastungsmassnahmen 

(rund 75 % Einsparungen und 25 % Steuererhöhungen) können 

nach erfolgter Beratung im Kantonsrat und einer Volksabstimmung 

vom 3. Juli 2016 nun rund 20 Mio. Franken (rund 90 % Einsparun-

gen, 10 % Steuererhöhungen) umgesetzt werden. Im Jahr 2018 

kommt die gesamte Entlastung beider Programme in der Höhe 

von wiederkehrend 40 Mio. Franken zum Tragen.

Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 für die 

Kantone und Gemeinden (HRM2) 

•	 Ergebnis:

Die Vorlage betreffend neues Finanzhaushaltsgesetz wurde am 19. 

April 2016 dem Kantonsrat unterbreitet. Dieses bildet die Grundla-

ge für die Einführung von HRM2. Das fachliche Umsetzungskon-

zept für die Rechnungslegung HRM2 wurde am 23. Mai 2016 vom 

Regierungsrat zur Kenntnis genommen, die Einführung im Kan-

ton ist mit der Budgetierung für das Jahr 2018 vorgesehen. Paral-

lel mit der Einführung von HRM2 wird die Informatik von SAP auf 

NSP umgestellt. Die Gemeinden werden mit der Einführung ein 

Jahr später beginnen.

Massnahmen Unternehmenssteuerreform III (USR III) 

•	 Ergebnis:

Am 19. Dezember 2013 informierte der Bundesrat über den Pro-

jektstart zur Konkretisierung der USR III, im Juni 2015 unterbrei-

tete er die Vorlage dem eidg. Parlament. Im Juli 2015 definierte 

der Regierungsrat seine Strategie zur Umsetzung und informierte 

die Öffentlichkeit. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Schaffhauser 

Wirtschaft sicherzustellen und um alle Unternehmen gleich zu be-

handeln, beabsichtigt er eine reduzierte Gesamtsteuerbelastung 

von 12 bis 12.5 % für alle juristischen Personen statt der heutigen 

differenzierten Besteuerung je nach Status der Gesellschaften. 

Nach erfolgter Verabschiedung der USR III durch das eidg. Parla-

ment am 17. Juni 2016 wurde das Referendum ergriffen. Die Vor-

arbeiten für die Umsetzung im Kanton Schaffhausen sind im Gan-

ge, jedoch bleibt das Ergebnis der Volksabstimmung abzuwarten.

Volksinitiative «Steuern runter» 

•	 Ergebnis:

Am 7. August 2012 unterbreitete der Regierungsrat dem Kantons-

rat den Antrag zur Ablehnung der Volksinitiative «Steuern runter». 

Der Kantonsrat beschloss am 17. September 2012 mit 43:4 Stim-

men, den Stimmberechtigten sei die Initiative zur Ablehnung zu 

unterbreiten. Am 3. März 2013 lehnten die Stimmberechtigten die 

Initiative mit 67.7 % Nein-Stimmen ab.
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Volksinitiative «für eine höhere Besteuerung grosser 

Einkommen» 

•	 Ergebnis:

Am 8. April 2014 unterbreitete der Regierungsrat dem Kantons-

rat den Antrag zur Ablehnung der Volksinitiative «für eine höhere 

Besteuerung grosser Einkommen». Der Kantonsrat beschloss mit 

35:21 Stimmen, den Stimmberechtigten sei die Initiative zur Ableh-

nung zu unterbreiten. Am 30. November 2014 lehnten die Stimm-

berechtigten die Initiative mit 53.6 % Nein-Stimmen ab.

Volksinitiative «Keine Steuergeschenke an 

Grossaktionäre» 

•	 Ergebnis:

Am 16. März 2015 beschloss der Kantonsrat, der Volksinitiative 

«Keine Steuergeschenke an Grossaktionäre» sei ein Gegenvor-

schlag gegenüberzustellen, und folgte damit dem Antrag des Re-

gierungsrates. Am 16. August 2016 unterbreitete der Regierungs-

rat Bericht und Antrag betreffend Gegenvorschlag. Die Beratung 

im Kantonsrat ist pendent.
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 4 Bildung

PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I

Stärkung der Tragfähigkeit der Regelschule 

•	 Ergebnis:

Im mehrjährigen Prozess wurden folgende Anpassungen zur Sys-

temoptimierung umgesetzt: Der vom Erziehungsrat erlassene 

Qualitätsrahmen für die Schaffhauser Bildung wurde implemen-

tiert und dient als Basis für alle weiteren Entwicklungsschritte. Der 

Berufsauftrag für die Lehrpersonen der Volksschule wurde vom Er-

ziehungsrat erlassen und per 01.01.2016 in Kraft gesetzt. Parallel 

dazu wurde das Beurteilungssystem für Lehrpersonen überarbei-

tet, aktualisiert und auf den Berufsauftrag abgestimmt.

Neuausrichtung der Abteilung Schulentwicklung und 

Aufsicht nach Personalreduktion im Rahmen der 

laufenden Sparmassnahmen 

•	 Ergebnis:

Die Abteilung wurde nach diesem einschneidenden Schritt neu 

ausgerichtet und befindet sich in der Konsolidierungsphase. Die 

Belastung der Mitarbeitenden ist stark angestiegen. Durch weite-

re Priorisierung der Aufgaben wird versucht, der ungebrochenen 

Dienstleistungsnachfrage gerecht zu werden, was letztendlich nur 

mit Abstrichen im Angebot leistbar ist.

Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ 

hoch stehenden Schulangebotes unter Einbezug der 

Eckdaten des HarmoS-Konkordates, der Umsetzung der 

Bildungsstandards und Leistungsmessung sowie der 

Einführung des Lehrplans 21 unter Berücksichtigung der 

geplanten Sparmassnahmen EP2014 im Volks schul-

bereich 

•	 Ergebnis:

Im längerfristigen Prozess ist die Umsetzung von schulnahen 

bedarfsgerechten Tagesstrukturen als Vorlage auf dem politi-

schen Weg. Die Einführung des Lehrplans 21 ist auf das Schuljahr 

2018/2019 vorgesehen. Hängig sind bei diesem Thema politische 

Entscheide. Ebenfalls hängig sind die geplanten Sparmassnah-

men im Volksschulbereich (ausstehende politische Entscheide zur 

Reduktion der Pflichtlektionenzahl).

Konzept zur Einführung einer neuen Berechnung und 

Festlegung der Ressourcen zur Schulorganisation der 

Schulträger der Volksschule im Kanton Schaffhausen. 

•	 Ergebnis:

Die Ressourcensteuerung ist das Kernstück der EP2014-Mass-

nahme K-012 «Volksschule aus einer Hand». Eine entsprechen-

de Machbarkeitsstudie und Projektplanung ist bis Ende 2016 dem 

Regierungsrat zuhanden des Kantonsrates einzureichen.

MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG

KANTONSSCHULE

Akkreditierung des Lehrgangs «Fachmaturität 

Pädagogik FMS» bei der Schweizerischen Erziehungs-

direktorenkonferenz (EDK) 

•	 Ergebnis:

Die EDK hat den Lehrgang Fachmaturität Pädagogik im Novem-

ber 2014 rückwirkend auf den 01.08.2013 schweizweit anerkannt. 

Die aktuellen Studiengänge werden derzeit evaluiert. Per Ende 

Schuljahr 2017/2018 erscheint ein Schlussbericht dazu.

Evaluation der interdisziplinären Angebote mit 

Universität Zürich im Rahmen des Programms 

Kantonsschule 2015 

•	 Ergebnis:

Eine erste Analyse fand im Rahmen einer Semesterarbeit der Uni-

versität Zürich statt. Unterdessen sind die interdisziplinären Ange-

bote Teil der EP2014-Massnahme R-046 und sollen abgeschafft 

werden. Auf die geplante Evaluation wird verzichtet.

Sensibilisierung  der Thematik des Fachkräftemangels 

durch eine Vertiefung der Kooperation Wibilea – 

Kantons schule: Prüfen der Möglichkeiten von 

wissenschaftlichen Praktika 

•	 Ergebnis:

Im Rahmen der Technikwoche, die in der Projektwoche der Kan-

tonsschule angeboten wird, findet neu eine entsprechende Zu-

sammenarbeit statt. Diese Form der Kooperation findet Akzeptanz 

und bewährt sich.
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Förderung von Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaft und Technik (MINT-Fächer) im Rahmen der 

Veranstaltung «200-Jahr-Jubiläum der Akademie der 

Naturwissenschaften SCNAT»: Tag der Naturwissen-

schaften an der Kantonsschule Schaffhausen 

•	 Ergebnis:

Der Tag der Naturwissenschaften hat 2015 an der Kantonsschu-

le stattgefunden. Er war ein Erfolg mit grosser Publikumswirkung. 

Eine Wiederholung/Fortsetzung ist geplant.

Sicherstellen der Vergleichbarkeit der Beurteilung der 

Maturaarbeiten und der selbstständigen Arbeiten 

(Fachmittelschule) im Rahmen der Qualitätssicherung 

•	 Ergebnis:

Auf das Koreferat wurde im Zusammenhang mit einer EP2014-

Massnahme verzichtet. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich neu 

mit der Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Maturaarbeitsbeur-

teilung unter den veränderten Voraussetzungen.

Entwicklung von geeigneten Unterrichtsgefässen in den 

Naturwissenschaften, um die durch die Vormatura 

entstehende Lücke bis zum Studium zu überbrücken und 

die Maturanden für ein Studium der Natur- oder 

Ingenieurwissenschaften sowie der Medizin weiterhin 

optimal vorzubereiten 

•	 Ergebnis:

Die Arbeitsgruppe hatte die Arbeit aufgenommen, wurde jedoch 

nach der Zurückweisung der Umsetzungsplanung zur EP2014-

Massnahme R-046 «Streichung schulische Grundangebote» im 

August 2016 durch den Erziehungsrat bis auf Weiteres sistiert.

Aufarbeitung des Themas «Social Media»: Festlegung 

des Handlungsbedarfs bezüglich sicherem Umgang mit 

digitalen Medien und Technologien für die verschiedenen 

Nutzer der Kantonsschule sowie Planung und 

Umsetzung geeigneter Massnahmen 

•	 Ergebnis:

Ein Angebot für Lehrpersonen im Rahmen einer schulinternen Wei-

terbildung im März 2016 wurde rege genutzt. Gleichzeitig wurde 

ein entsprechender Informations- und Präventionstag mit allen 

1. Klassen (Gymnasium und FMS) durchgeführt. Im Januar 2017 

findet der nächste Präventionstag für die Schülerinnen und Schü-

ler der neuen 1. Klassen statt.

Erste Etappe Sanierung Gebäudehülle/Fensterersatz 

Bau C «Förderer» (2016/17) 

•	 Ergebnis

Nach dem bewilligten Investitionskredit Fensterersatz Bau C «För-

derer» gemäss Beschluss des Kantonsrats vom 16. November 

2015 wurde die Planung der Arbeiten durch das Hochbauamt 

aufgenommen. Die bestehenden Aluminium Schiebefenster im 

Schulhaus Bau C wurden letztmals 2003 teilsaniert. Die bestehen-

de Situation der Fassade mit den vorhandenen Wärmebrücken im 

Sturz-, Brüstungs- und Stützenbereich, wie auch die undichten 

und ungenügenden wärmetechnischen Aluminiumfenster werden 

durch neue Fensterelemente mit Fensterflügeln ersetzt. Zur Ver-

besserung der Wärmedämmung der Aussenhaut des Gebäudes 

werden gleichzeitig die bauseits bestehenden inneren Holzver-

kleidungen isoliert, sowie die Wärmedämmungen unter- und/oder 

oberhalb der Fensterelemente neu erstellt. Eine zentrale Sonnen-

schutzsteuerung soll den Komfort für den Nutzer, vor allem aber 

den sommerlichen Wärmeschutz optimieren. Die Planungsarbei-

ten sind bis Ende 2016 abgeschlossen. Der eigentliche Baubeginn 

ist Anfang Juni 2017 vorgesehen. Das Projekt sollte bis Mitte 2018 

abgerechnet sein. 

BERUFSBILDUNGSZENTRUM BBZ

Vorbereitung zur Einführung neuer Berufsmaturitäts-

schule 2015 (Gesundheit & Soziales) 

•	 Ergebnis:

Gesundheit und Soziales wurde als Vollzeitlehrgang erfolgreich 

eingeführt. Eine erste Klasse hat die Ausbildung im Sommer 2016 

abgeschlossen.

Bestätigung der Anerkennung des Studienganges 

Technik der Höheren Fachschule Schaffhausen 

•	 Ergebnis:

Die neurechtliche Anerkennung der beiden Studiengänge Maschi-

nenbau und Elektrotechnik wurde erfolgreich abgeschlossen.
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Anpassung des Englisch-Unterrichts in den Berufsfach-

schulen an das neu ausgerichtete Englischprogramm der 

Primarschule und Sekundarstufe I 

•	 Ergebnis:

Entsprechende Anpassungen in den Schullehr- und Semesterplä-

nen wurden, wo notwendig, vorgenommen.

Durchführung von Wiedereinsteiger-Modulen für 

Erwachsene für den Pflegeberuf 

•	 Ergebnis:

Von acht ausgeschriebenen Wiedereinsteiger-Modulen für Er-

wachsene konnten vier durchgeführt werden.

Prüfung und Umsetzung des Konzeptes «Flexibles 

Studienjahr» an der Höheren Fachschule Technik 

•	 Ergebnis:

Das flexible Studienjahr wurde erfolgreich eingeführt.

Letzte Etappe Sanierung der Gebäudehülle Berufs-

bildungszentrum BBZ (2015/16) und Inangriffnahme 

Sanierung Sanitärbereiche Hauptgebäude 

•	 Ergebnis: 

In der letzten Etappe zur Gebäudehüllen- und Fenstersanierung 

liefen seit April 2015 die Arbeiten der Fenstersanierung am Haupt-

gebäude des Berufsbildungszentrums (BBZ). Die Sanierungsar-

beiten wurden im November 2016 im Kostenrahmen abgeschlos-

sen. Ab Juli 2016 lief die Erneuerung der Sanitäranlagen, welche 

im November 2016 im Kostenrahmen abgeschlossen wurde. 

Abschliessen der Anerkennungsverfahren der beiden 

Berufsmaturitäts-Studiengänge im Vollzeitmodell für 

gelernte Berufsleute Technik, Architektur und Life 

Science sowie Gesundheit und Soziales 

•	 Ergebnis:

Die Anerkennung läuft nach Plan. Es ist mit keinen grösseren Auf-

lagen seitens des Bundes zu rechnen. Der Abschluss der Anerken-

nungsverfahren wird Ende 2016 erwartet.

Weiterführen der Anerkennungsverfahren der Berufs-

maturitäts-Studiengangänge im lehrbegleitenden Modell 

Technik, Architektur und Life Science und System-

technik/Automation HF 

•	 Ergebnis:

Das Anerkennungsverfahren läuft planungsgemäss. Die Anerken-

nungen werden voraussichtlich gegen Ende 2018 erwartet.

Überprüfung der strategischen Raum- und 

Standortplanung im Hinblick auf die geburtenschwachen 

Jahrgänge; hinsichtlich der nötigen Anzahl von 

Aussenstellen 

•	 Ergebnis:

Die Überprüfung ist abgeschlossen, und die Umsetzung erfolgt bis 

zum Beginn des Schuljahres 2017/2018.

MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG 

Erweiterung des Ausbildungsangebots für betriebliche 

Berufsbildner (Lehrmeister) mit drei «Praxisbildner-

kursen», welche berufsbezogen angeboten werden 

•	 Ergebnis:

Es wurden drei berufsfeldbezogene, eintägige Praxisbildnerkur-

se durchgeführt. Im Zusammenhang mit den Änderungen von 

Bildungsverordnungen bzw. der Einführung von zweijährigen At-

testausbildungen (EBA) wurden im Durchschnitt jährlich acht bis 

zehn Informationsveranstaltungen durchgeführt.

Ausbau der zweijährigen Grundbildung mit Attest durch 

Schaffung von 20 neuen Ausbildungsplätzen 

•	 Ergebnis:

Es konnten weit mehr Ausbildungsplätze im Bereich der At-

testausbildungen (EBA) angeboten werden als geplant, aus fol-

gendem Grund: Bei der Einführung der Attestlehren in den einzel-

nen Berufen wird den ausbildungsberechtigten Lehrbetrieben für 

die EFZ Ausbildungen automatisch auch die Ausbildungsbewilli-

gung für den Attestberuf erteilt. Es ist eine erfreuliche Entwicklung 

der Anzahl Lehrverhältnisse für die Attestlehrberufe zu verzeich-

nen: 2008: 42; 2013: 85; 2014: 99; 2015: 95; 2016: 101 (gemäss 

BFS-Statistik Stichtag 31.12.; 2016 geschätzt)
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Überarbeitung des Berufswahlfahrplans in Zusammen-

arbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt und der 

Sekundarstufe I 

•	 Ergebnis:

Der Berufswahlfahrplan wurde angepasst und von der Kommissi-

on Schnittstelle Schule-Berufsbildung (KOSCH) gutgeheissen.

Weiterentwicklung und Umsetzung der unterstützenden 

Massnahmen des Case Managements Berufsbildung 

•	 Ergebnis:

Die unterstützenden Massnahmen des Case Managements Be-

rufsbildung (CMBB) wurden fallweise und bedarfsgerecht einge-

setzt und weiterentwickelt. Die Massnahmen Lernbegleitung und 

Lerntherapie sowie die Zusammenarbeit mit Benevol wurden mit-

tels Leistungsvereinbarung geregelt.

Entschärfung der Problematik des Lehrlings- und damit 

verbundenen Fachkräftemangels durch aktive 

Unterstützung der Berufsverbände 

•	 Ergebnis:

Es wurden jährlich zwischen acht und zwölf Verbandsanlässe (z.B. 

Vorstandssitzungen, GVs, etc.) besucht. Vor Ort wurde über be-

rufsfeldrelevante Aspekte der Berufsbildung informiert. Zusätzlich 

findet eine aktive Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden im 

Rahmen der jährlichen Berufsmesse statt.

Förderung der Nachholbildung für Erwachsene durch 

Intensivierung der diesbezüglichen Zusammenarbeit der 

Laufbahnberatung des BIZ und der Abteilung 

Berufsbildung 

•	 Ergebnis:

Erwachsene, die eine Nachholbildung anstreben, werden im BIZ 

beraten und für die konkrete Umsetzung an die zuständigen Aus-

bildungsberater verwiesen. Die Zusammenarbeit wird laufend op-

timiert und verläuft einwandfrei.

Intensivierung der Lehraufsichtsschwerpunkte: 

Förderung niederschwelliger Ausbildungsangebote, 

Praxisbildnerkurse, Nachholbildung für Erwachsene, 

Vermeidung von Lehrabbrüchen (Case Management) und 

Prüfung der Implementierung einer englischsprachigen 

kaufmännischen Berufslehre 

•	 Ergebnis:

Antworten über die niederschwelligen Ausbildungsangebote 

(EBA-Ausbildungen) und über die Nachholbildung für Erwachsene 

sind in den Aussagen der vorigen Punkte enthalten. Das Case Ma-

nagement hat die Lösungsfindung bei kritischen Lehrverhältnissen 

sehr positiv beeinflusst. Die Grundlagen für die Absolvierung ei-

ner englischsprachigen kaufmännischen Berufslehre konnten ge-

schaffen werden. Drei Firmen konnten aquiriert werden, die eine 

englischsprachige KV-Lehre anbieten. Aktuell ist aber noch kein 

Lehrverhältnis zustande gekommen.

Online-Informationskonzept für Jugendliche und 

Erwachsene: Evaluation des Informationsbedarfs und 

Weiterentwicklung der BIZ-Applikation 

•	 Ergebnis:

Der Informationsbedarf wurde weiter in Richtung Kombination der 

Online- und Printmedien ausgebaut. Die BIZ-App konnte erfolg-

reich in der Deutschschweiz etabliert werden. Bereits nutzen 15 

Kantone und das Fürstentum Liechtenstein die Informationsplatt-

form. Eine Evaluation für eine Weiterentwicklung für Erwachsene 

hat gezeigt, dass sich das Medium für diese Personengruppe nicht 

eignet.

Mitarbeit bei Lehrerfortbildungskursen zum Thema 

Berufswahl mit dem Ziel, Berufseinsteiger oder Lehr-

personen aus dem Ausland mit dem schweizerischen 

Bildungssystem und dessen Möglichkeiten vertraut zu 

machen 

•	 Ergebnis:

Die Abteilung Berufsbildung organisierte anlässlich von drei Be-

rufsmessen eine Lehrerfortbildung für Lehrpersonen der Sekun-

darstufe I, welche aber nur auf sehr geringes Interesse stiess.
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Überprüfung des aktuellen Angebots der Berufs-, 

Studien- und Laufbahnberatung und allfällige Erarbei-

tung neuer Angebote im Bereich Laufbahnberatung und 

Kurswesen 

•	 Ergebnis:

Die Überprüfung des Angebots wurde mittels Kundenbefragung 

durchgeführt. Ebenso wurde die Kundenzufriedenheit erhoben. 

Das aktuelle Angebot entspricht demnach den Kundenbedürfnis-

sen und die Zufriedenheit der Kunden mit den Dienstleistungen 

des BIZ ist hoch. Das Informationsangebot im BIZ für Kunden 50+ 

wurde erweitert.

Neukonzeption des Case Managements als integrierte 

Tätigkeit der Ausbildungsberatung Schaffung eines 

lokalen Netzwerkes für besonders anspruchsvolle Fälle 

•	 Ergebnis:

Das Case Management in die Ausbildungsberatung zu integrieren, 

wurde in der konkreten Planungsphase als nicht sinnvoll und in der 

vorgesehenen Form als nicht durchführbar beurteilt. Inzwischen 

laufen interinstitutionelle Arbeiten zur Aufrechterhaltung dieses 

wertvollen Instruments.

Einführung der neuen Berufsbildungssoftware 

KOMPASS 3 mit zentraler, interkantonaler Datenhaltung 

sowie Vorbereitung der Inbetriebnahme der beiden 

Module «Stipendien» (mit Online-Stipendienrechner) und 

«Prüfungsexpertenverwaltung» 

•	 Ergebnis:

Kompass 3 wurde Ende August 2016 erfolgreich eingeführt. Das 

Stipendienmodul wurde noch nicht in Auftrag gegeben, da zuerst 

die neue kantonale Gesetzgebung abgewartet wird. Das Modul 

Expertenverwaltung ist vorbereitet. Einzelne Punkte sind mit dem 

Personalamt noch zu klären. Die Software wird im Herbst 2016 

getestet und bei erfolgreichen Tests am 01.01.2017 in Betrieb ge-

nommen.

HOCHSCHULBILDUNG UND PäDAGOGISCHE  

HOCHSCHULE

Klärung der aktuellen Mietverhältnisse und Prüfung einer 

Unterbringung der Pädagogischen Hochschule in 

kantonseigenen Liegenschaften 

•	 Ergebnis: 

Die Pädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH) ist in den 

Mietliegenschaften an der Ebnatstrasse 80 und an der Amsler-

Laffonstrasse 1D untergebracht. Auf Grund des Entscheids der 

Spitäler Schaffhausen, das Pflegezentrum aufzugeben, wurde 

eine mögliche Unterbringung der Pädagogischen Hochschule im 

Pflegezentrum geprüft. Die im Jahr 2015 durchgeführte Studie hat 

aufgezeigt, dass die Zusammenführung der Pädagogischen Hoch-

schule und des Erziehungsdepartements im Pflegezentrum durch-

aus sinnvoll ist. Eine entsprechende Vorlage zur Umnutzung des 

Pflegezentrums wurde vom Regierungsrat am 24. Mai 2016 zu-

handen des Kantonsrates verabschiedet. 

Umsetzung der Ausbildungsreform NOVA11 für das dritte 

Studienjahr 

•	 Ergebnis:

Nova 11 wurde auch im dritten Studienjahr erfolgreich umgesetzt.

Evaluation der Umsetzung von NOVA 11 in Bezug auf die 

ersten beiden Studienjahre 

•	 Ergebnis:

In allen Studienjahren wurde das neue Ausbildungskonzept NOVA 

11 speziell in Bezug auf die folgenden Punkte überprüft: Workload 

der Studierenden (Präsenzzeit-Selbstlernzeit), Überschneidung 

von Themen in den Fachbereichen Bildung/Erziehung, Bezie-

hungsgestaltung/Führung/Kommunikation, Gesellschaft/Bildung. 

Die Ergebnisse führten zu Anpassungen, erneute Überprüfungen 

haben die angestrebten Verbesserungen bestätigt.
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Überprüfung der Ausweitungsmöglichkeiten der 

Vorschulstufenausbildung 

•	 Ergebnis:

Die Ausweitung richtet sich nach dem Zyklus 1 des Lehrplans 

21. Die Inhalte des Studiengangs Kindergarten werden gemäss 

den Anforderungen des Zyklus 1 überarbeitet. Eine Ausweitung 

in Richtung frühe Kindheit (Leitung Kinderhort) wurde nicht weiter 

verfolgt, die Einschätzung der Markttauglichkeit fiel negativ aus.

Durchführung eines Gesprächsforums mit Studierenden 

und Dozierenden zu Fragen der Ausbildungsqualität 

•	 Ergebnis:

An verschiedenen Anlässen (Konferenzen, Hearings) wurden bei 

Dozierenden gezielt Rückmeldungen zum Qualitätsleitbild einge-

holt. Die Studierenden waren über das Studierendenforum einbe-

zogen, Mitarbeitende wurden einzeln befragt. Die Ergebnisse sind 

ins Qualitätsleitbild eingeflossen, das Qualitätsleitbild der PHSH 

wurde 2015 verabschiedet.

Vorlage über den Beitritt zu einem Hochschulkonkordat 

der EDK

•	 Ergebnis:

Am 22. Oktober 2013 überwies der Regierungsrat Bericht und An-

trag zum Beitritt des Kantons Schaffhausen zur interkantonalen 

Vereinbarung über den schweizerischen Hochschulbereich (Hoch-

schulkonkordat). Gegen den Beitrittsbeschluss des Kantonsrates 

vom 17. Februar 2014 ist das Referendum nicht ergriffen worden. 

Das Hochschulkonkordat wurde auf den 1. Januar 2015 in Kraft 

gesetzt.

Entscheid über eine Mitträgerschaft einer neu 

ausgerichteten Fachhochschule Ostschweiz FHO 

•	 Ergebnis:

Die Verhandlungen der Trägerkantone zur neuen Ausgestaltung 

der Trägerschaft und der Betriebsorganisation im Rahmen der an-

stehenden institutionellen Akkreditierung sind noch nicht soweit 

fortgeschritten, dass eine Mitträgerschaft des Kantons Schaffhau-

sen ernsthaft geprüft werden könnte. Entsprechende Abklärungen 

werden zu Beginn der kommenden Legislatur stattfinden.

Vorbereitung und Umsetzung der Projektplanung zur 

institutionellen Akkreditierung der Pädagogischen 

Hochschule Schaffhausen im Rahmen der Umsetzung 

des Bundesgesetzes über die Förderung der Hoch-

schulen und die Koordination im schweizerischen 

Hochschulbereich (HFKG) 

•	 Ergebnis:

Die Arbeiten betreffen den Aufbau eines Qualitätsmanagements 

und Massnahmen zu einer formalrechtlichen Positionierung als 

Hochschule. Die Entwicklung des Qualitätsmanagements ent-

spricht dem Stand der Projektplanung. Die zentralen Instrumente 

Strategie, Qualitätsleitbild und Qualitätssteuerung liegen vor. Die 

formalrechtliche Positionierung wird unter der Leitung des Erzie-

hungsdepartementes umgesetzt. Geplant sind die Erstellung ei-

nes Hochschulgesetzes sowie die Überführung der PHSH in eine 

selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt.

Erstellung und Umsetzung des Konzeptes für den neuen 

Studiengang Kindergarten – Unterstufe (KGU) 

•	 Ergebnis:

Mit dem Herbstsemester 2016 ist der neue Studiengang erfolg-

reich gestartet. Der Studiengang wird zusammen mit dem Studi-

engang Kindergarten integrativ geführt. Der Studiengang wurde im 

August 2016 bei der EDK zur Akkreditierung eingereicht.

Aufbau und Umsetzung von attraktiven Dienst l                                           

eistungsangeboten für die Schaffhauser Volksschule 

•	 Ergebnis:

Angeboten werden Dienstleistungen in drei Bereichen: Holkurse 

und schulinterne Weiterbildung, Prozessbegleitung von Entwick-

lungsprojekten, Beratung und Supervision. Die Angebote werden 

rege genutzt, allein für die Umsetzung des Lehrplans 21 laufen 

über 50 schulinterne Projektbegleitungen.
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 5 gesundheit

Umsetzung Gesundheitsgesetz 

•	 Ergebnis: 

Die Verordnung zum neuen Gesundheitsgesetz vom 12. Mai 2012 

konnte am 26. Februar 2013 rückwirkend per 1. Januar 2013 in 

Kraft gesetzt werden. Damit wurden die Aufgaben der kantona-

len Vollzugsorgane in den Bereichen Aufsicht, Gesundheitsschutz, 

Gesundheitsförderung und Prävention neu geregelt. Zudem wur-

den im Bewilligungsbereich klare Grundlagen geschaffen für Grup-

penpraxen, Gesundheitszentren und andere Einrichtungen, die 

von juristischen Personen getragen und von angestelltem Fach-

personal verantwortlich geführt werden.

Kantonales Psychiatriekonzept 

•	 Ergebnis: 

Die Erarbeitung eines neuen Schaffhauser Psychiatriekonzepts 

wurde im Herbst 2015 abgeschlossen (Kenntnisnahme durch den 

Regierungsrat am 3. November 2015). Das Dokument wurde den 

Gemeinden und den betroffenen Leistungsanbietern des Gesund-

heits- und Sozialwesens zugestellt und im Internet allen Interes-

senten zugänglich gemacht. Die Umsetzung der vorgeschlagenen 

Massnahmen erfolgt etappiert im Rahmen der ordentlichen jähr-

lichen Budgetprozesse (inkl. Anpassung der Jahreskontrakte der 

Spitäler Schaffhausen). 

Konzept Palliative Care 

•	 Ergebnis: 

Die Erarbeitung des kantonalen Konzeptes Palliative Care wur-

de im Herbst 2016 abgeschlossen und vom Regierungsrat ver-

abschiedet. Im Jahr 2017 wird dazu eine Vorlage dem Kantonsrat 

unterbreitet.

Klärung der Rahmenbedingungen für die bauliche 

Erneuerung des Kantonsspitals / Eigentumsübertragung 

Spitalgebäude

•	 Ergebnis: 

In den Jahren 2013/2014 wurden in einer vom Regierungsrat und 

vom Spitalrat gemeinsam eingesetzten Projektgruppe die Grund-

lagen für eine Übertragung der Kantonsspital-Gebäude ins Eigen-

tum der Spitäler erarbeitet. Am 6. Januar 2015 hat der Regierungs-

rat eine entsprechende Vorlage an den Kantonsrat verabschiedet. 

Nach Genehmigung durch den Kantonsrat am 14. September 

2015 und Zustimmung durch die Stimmberechtigten am 28. Fe-

bruar 2016 konnten die Inkraftsetzung des revidierten Spitalge-

setzes, die Eigentumsübertragung der Spitalgebäude und der Ab-

schluss des Baurechtsvertrages für das Spitalareal rückwirkend 

per 1. Januar 2016 vollzogen werden.

Nach der Genehmigung der Zonenplanänderung, dem Rodungs- 

und Aufforstungsgesuch und dem Umweltverträglichkeitsbericht 

sind die Voraussetzungen für den  Neubau der Spitäler Schaffhau-

sen geschaffen worden. 

Nach Prüfung der Machbarkeit und Konsequenzen durch die 

Spitäler Schaffhausen, das Gesundheitsamt und die Finanzver-

waltung hat der Regierungsrat am 2. September 2014 zudem 

beschlossen, den Leistungsauftrag der Spitäler im Bereich der so-

matischen Übergangs- und Langzeitpflege per 1. Januar 2017 auf 

35 Betten zu beschränken. Der Beschluss diente dem Ziel, den 

Standort Pflegezentrum der Spitäler per Ende 2016 aufzugeben. 

Der reduzierte Leistungsauftrag ist künftig in den Räumlichkeiten 

des Kantonsspitals zu erfüllen und in den Ersatzbau-Planungen 

entsprechend zu berücksichtigen.

Räumliche Optimierungen Veterinäramt und 

Interkantonales Labor 

•	 Ergebnis:

Der Umbau der Räumlichkeiten am Interkantonalen Labor ist ab-

geschlossen, und mit dem Umzug des Veterinäramtes sowie der 

Gewerbepolizei in das Gebäude an der Mühlentalstrasse 188 ist 

die Standortzusammenlegung erfolgt.
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Aktualisierung der Aufgabenverteilung in der Alters- und 

Langzeitpflege 

•	 Ergebnis:

Im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zur Schliessung des 

Pflegezentrums wurden die Schnittstellen zwischen den Spitä-

lern und den Heimen im Bereich der somatischen Übergangs- und 

Langzeitpflege geklärt. Zudem wurde die Tagesklinik im Pflege-

zentrum geschlossen. Die Aufgaben wurden aufgrund der schon 

bisher bestehenden gesetzlichen Grundlagen von den Heimen der 

kommunalen Versorgungsstufe übernommen.

In den Bereichen der Palliativpflege und der Demenzbetreuung be-

steht noch immer ein gewisser Klärungsbedarf bezüglich Bezeich-

nung von Kompetenzzentren, Qualitätsanforderungen und mög-

liche Konsiliar-Angebote der Spitäler zugunsten der Heime und 

Spitex-Organisationen. Die nötigen Klärungen sollen mit der etap-

pierten Umsetzung des Psychiatriekonzeptes und des Konzeptes 

Palliative Care schrittweise erreicht werden.

Aktualisierung der Spital- und Heimplanung 

•	 Ergebnis:

Die für 2016 geplante Aktualisierung der Spital- und Heimplanung 

musste aufgrund der knappen verfügbaren Ressourcen auf das 

Folgejahr 2017 verschoben werden.

Reorganisation/Sanierung Hauptgebäude 

Psychiatriezentrum 

•	 Ergebnis:

Auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse 

seitens der Nutzer hat das Hochbauamt in Zusammenarbeit mit 

den Spitälern ein Vorprojekt samt Kostenschätzung für eine Sanie-

rung der Seitenflügel Ost und West des alten Klinik-Hauptgebäu-

des durchgeführt. Das Vorprojekt, das auch Provisorien und An-

passungen in den Mitteltrakten mit beinhaltet, liegt seit November 

2016 vor. Entscheide über das weitere Vorgehen und die allfällige 

Ausarbeitung einer konkreten Kreditvorlage zuhanden des Kan-

tonsrates werden im Laufe des Jahres 2017 zu fällen sein.
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 6 soziAle sicherheit

Behindertenhilfe im Erwachsenenbereich 

•	 Ergebnis:

Mit der Inkraftsetzung des totalrevidierten Gesetzes über die öf-

fentliche Sozialhilfe und soziale Einrichtungen (SHEG) und der da-

zugehörigen Verordnung im Jahr 2014 wurden die gesetzlichen 

Grundlagen für die in Zusammenarbeit mit den Ostschweizer Kan-

tonen und dem Kanton Zürich (SODK Ost+) erarbeitete, leistungs-

bezogene und subjektorientierte Pauschalfinanzierung der Institu-

tionen für Menschen mit Behinderung gelegt.

Parallel zum Gesetzgebungsprojekt wurden die Umsetzungsarbei-

ten vorangetrieben. So wurden die Kostenrechnungen der Einrich-

tungen harmonisiert und der individuelle Betreuungsbedarf (IBB) 

aller Klientinnen und Klienten erhoben. In Zusammenarbeit mit 

dem kantonalen Datenschutzbeauftragten wurde zudem der Um-

gang mit sensiblen Daten neu geregelt. Gestützt auf diese Vorar-

beiten wurden dann mit den Trägerschaften entsprechende Leis-

tungs- und Tarifvereinbarungen ausgehandelt und abgeschlossen. 

Damit konnte die neue leistungsbezogene Pauschalfinanzierung 

kostenneutral und in Harmonisierung mit dem interkantonalen 

Benchmark-Vergleich der SODK Ost+ erfolgreich eingeführt wer-

den. Ebenso wurden die institutionellen Angebote für Menschen 

mit Behinderung weiter differenziert.

Asyl- und Flüchtlingsbereich 

•	 Ergebnis:

Die kantonalen Strukturen im Asyl- und Flüchtlingsbereich wur-

den den effektiven Bedürfnissen immer so angepasst, dass die 

Schaffhauser Gemeinden nicht allzu stark belastet wurden. Zudem 

wurde die Integration von Familien mit Kindern, welche im Rah-

men eines Familiennachzugs in die Schweiz eingereist sind, mit-

tels besserer Schulungs- und Bildungsangebote gezielt gefördert. 

Schliesslich wurde die Rückkehrberatung für nothilfebeziehende 

Ausländer ohne Wohnsitz in der Schweiz intensiviert.

Individuelle Prämienverbilligung 

•	 Ergebnis:

Nach der Annahme einer Volksinitiative zur Regelung der Prämi-

enverbilligung im kantonalen Krankenversicherungsgesetz hat 

der Regierungsrat dem Kantonsrat am 2. Juli 2013 eine Vorlage 

zur Umsetzung auf Dekretsstufe unterbreitet. Nach Genehmigung 

durch den Kantonsrat am 2. Dezember 2013 trat die Neuregelung 

am 1. Januar 2014 in Kraft.

Im Rahmen des Entlastungsprogramms EP 2014 erarbeitete der 

Regierungsrat sodann eine Vorlage zur Totalrevision des kantona-

len Krankenversicherungsgesetzes. Der Kantonsrat stimmte der 

Vorlage des Regierungsrates am 11. Januar 2016 mit 35 : 20 Stim-

men zu. In der Volksabstimmung vom 3. Juli 2016 fand das Vorha-

ben dann aber keine Mehrheit.

Revision des Sozialhilfegesetzes 

•	 Ergebnis:

Das revidierte Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und soziale 

Einrichtungen wurde im Oktober 2013 durch den Kantonsrat ver-

abschiedet und per 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt.

Revision der Sozialhilferichtlinien 

•	 Ergebnis:

Die Grundbedarfsänderungen der Schaffhauser Richtlinien für die 

Bemessung der Sozialhilfe wurden in der vom Regierungsrat vor-

geschlagenen Form am 20. Juni 2016 genehmigt und per 1. Juli 

2016 in Kraft gesetzt.

Ergänzungsleistungen 

•	 Ergebnis:

Im Rahmen einer Revision der Verordnung über Ergänzungsleis-

tungen zur AHV und IV wurden die für die Ausrichtung von Ergän-

zungsleistungen maximal anrechenbaren Tagestaxen von Pflege-

heimbewohnern neu festgelegt.
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 7 gesellschAft, Kultur und freizeit

JUGEND UND FAMILIE

Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Vorlage zur 

Einführung bedarfsgerechter, schulergänzender 

Tagesstrukturen) 

•	 Ergebnis:

Am 22. September 2015 wurde die entsprechende Vorlage vom 

Regierungsrat an den Kantonsrat überwiesen. Am 29. Dezember 

2015 erfolgte die Einreichung der Volksinitiative «Initiative Beruf 

& Familie (Tagesschulen 7to7)». In der Folge hat der Kantonsrat 

beschlossen, der Volksinitiative einen Gegenvorschlag gegenüber 

zu stellen. Bei diesem wird es sich um eine leicht modifizierte Fas-

sung der ursprünglichen Vorlage des Regierungsrates handeln. 

Der Gegenvorschlag wurde Ende 2016 an den Kantonsrat zur Be-

ratung überwiesen.

Implementierung der Zuständigkeit für die «Frühe 

Förderung» bei der Dienststelle Primar- und Sekundar-

stufe I; Erarbeitung und Verabschiedung eines 

Umsetzungskonzepts in Zusammenarbeit mit der 

Fachstelle INTEGRES und unter Einbezug bestehender 

Institutionen

•	 Ergebnis:

Die Vermittlungs- und Koordinationsstelle Frühe Förderung wur-

de im Kantonalen Schulischen Sozialdienst angegliedert. Es wur-

de ein Pflichtenheft erarbeitet, an dem sich die Fachstelle bei der 

Umsetzung der Leitlinien Frühe Förderung orientiert. Die Fachstel-

lenleiterin trifft sich zweimal pro Jahr mit der Vernetzungsgruppe 

Frühe Förderung, um die Institutionen in die Umsetzung einzube-

ziehen.

Überprüfung der Aufgaben der Jugendkommission; 

Definition eines neuen Leistungsauftrags für den oder 

die kantonale Jugendbeauftragte(n) 

•	 Ergebnis:

Die Jugendbeauftragte hat einen neuen Stellenbeschrieb erhal-

ten und das Programm «schützen.fördern.beteiligen» bildet die 

Grundlage für die Aufgaben und die Tätigkeiten der Jugendkom-

mission für die Jahre 2016-2018.

Weiterentwicklung des Informations-, Unterstützungs- 

und Beratungsangebotes für die kommunalen 

Jugendbeauftragten 

•	 Ergebnis:

Es fanden diverse Regionalkonferenzen und Beratungsgespräche 

statt und das Informationsangebot wurde erweitert. Das Ziel wird 

jedoch im Kinder- und Jugendprogramm weiterverfolgt und eine 

Studierendengruppe der Fachhochschule St. Gallen (FHSG) wird 

Grundlagen für ein entsprechendes Konzept erarbeiten.

Bekanntmachung der Kindesschutzgruppe im Bereich 

der Frühen Förderung sowie auf der Kindergartenstufe 

•	 Ergebnis:

Es fand eine Fachveranstaltung zum Thema Kindesschutz statt, an 

der zahlreiche Fachpersonen aus der Frühen Förderung und dem 

Kindergarten teilgenommen haben. An der Veranstaltung wurden 

Risiko- und Schutzfaktoren im Bereich kindliche Entwicklung the-

matisiert, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 

vorgestellt und Aufgaben und Funktion der Kinderschutzgruppe 

vorgestellt.

Erarbeitung eines Konzeptes zum Aufbau und zur 

Weiterentwicklung der kantonalen Kinder- und 

Jugendpolitik (Schutz, Förderung und Partizipation) mit 

dem Ziel einer Teilnahme am entsprechenden 

Bundesprogramm 

•	 Ergebnis:

Das kantonale Programm «schützen.fördern.beteiligen.» 2016-

2018 wurde im Dezember 2015 vom Bund (BSV) bewilligt und eine 

Leistungsvereinbarung wurde abgeschlossen. Die Schwerpunkte 

des Programms liegen auf der Steuerung der Kinder- und Jugend-

politik, der Erfassung und Koordination von Angeboten, der Infor-

mation über Angebote, der Vernetzung von Akteuren sowie der 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
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Bildung einer Arbeitsgruppe «Frühe Hilfen» zur 

Vernetzung der Akteure im Frühbereich mit dem Ziel, im 

Rahmen der Gesundheitsförderung die Früherfassung 

benachteiligter Kinder zu verbessern

•	 Ergebnis:

Die Arbeitsgruppe hat sich formiert und trifft sich in regelmässigen 

Abständen zwei bis drei Mal pro Jahr. Die Arbeitsgruppe arbeitet 

aktuell an der Umsetzung «Guter Start ins Kinderleben», um die 

Früherfassung voranzutreiben.

Vernetzung von Fachpersonen und aktive 

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich frühe Förderung in Form 

einer Veranstaltungsreihe 

•	 Ergebnis:

Es werden jährlich eine bis zwei Fachveranstaltungen angeboten, 

zu denen Fachpersonen aus dem Bereich Frühe Förderung, Kin-

dergarten und Verwaltung eingeladen werden. Die Fachveranstal-

tungen widmen sich einem Thema der Frühen Förderung anhand 

des Orientierungsrahmens für Frühkindliche Bildung, Betreuung 

und Erziehung. Neben dem fachlichen Input stehen die Vernetzung 

sowie der Praxistransfer im Vordergrund.

Start und Umsetzung des Bundesprogramms 2016–2018 

zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der kantonalen 

Kinder- und Jugendpolitik (Schutz, Förderung und 

Partizipation) zur adäquaten Steuerung der Kinder- und 

Jugendpolitik 

•	 Ergebnis:

Das kantonale Programm «schützen.fördern.beteiligen.» 2016-

2018, welches zehn Programmaktivitäten beinhaltet, ist gut ge-

startet. Ein Grundlagenbericht über die Situation im Kanton Schaff-

hausen bezüglich Kinder- und Jugendpolitik liegt Ende 2016 vor.

Systematische Kooperation und Vernetzung der Akteure 

in den Bereichen Kinder- und Jugendschutz sowie «Rund 

um die Geburt» 

•	 Ergebnis:

Mit der Bildung der Arbeitsgruppe «Frühe Hilfen» und der Imple-

mentierung des Programms «Guter Start ins Kinderleben» wird 

eine systematische Vernetzung und Kooperation angestrebt. Die 

Umsetzung ist bis anhin noch nicht erfolgt.

INTEGRATION

Abschluss der Programmvereinbarung mit dem 

Bundesamt für Migration BFM für das kantonale 

Integrationsprogramm 2014–2017 unter Einhaltung der 

gemeinsamen Vorgaben des Bundesrates und der 

Konferenz der Kantonsregierungen 

•	 Ergebnis:

Die Programmvereinbarung konnte im November 2013 abge-

schlossen werden. Die Umsetzung des kantonalen Integrati-

onsprogramms läuft seit 2014. Der Bund hat die kantonale Be-

richterstattung zur erfolgreichen Umsetzung der Programmjahre 

2014/2015 genehmigt.

Umsetzung des Informationsauftrags gemäss Aus länder-

gesetz auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen 

Bund und Kantonen. Auflage der Erstinfor mations-

broschüre bis Ende 2014 in bereinigter und übersetzter 

Fassung 

•	 Ergebnis:

Die Erstinformationsbroschüre lag anfangs 2015 in bereinigter 

Fassung vor und konnte in 12 Sprachen publiziert werden. Die 

Verteilung erfolgt über Integres, die Einwohnerkontrollen und ver-

schiedene weitere Institutionen.

Vorbereiten einer optimalen Integration von 

Flüchtlingskindern und Jugendlichen in die Volksschule, 

Berufsschule und in die weiterführenden Schulen 

•	 Ergebnis:     

Die bestehenden Gefässe in der Volksschule wie Direktintegrati-

on oder Deutsch Intensiv-Klassen haben bisher ausgereicht, die 

«neuen» Kinder aufzunehmen. Falls die Zahl der Flüchtlingskinder 

ansteigen sollte, steht ein weiteres Angebot in Form von Über-

gangsklassen für Kinder mit Migrationshintergrund (ÜKM) bereit.
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Sicherung der Bildungsmassnahmen für spät einge-

wanderte Jugendliche und junge Erwachsene als 

Voraussetzung für einen Anschluss in die reguläre 

Berufsbildung zwecks Verbesserung der langfristigen 

Perspektiven für eine berufliche und gesellschaftliche 

Integration sowie Verminderung der Sozialhilferisiken 

•	 Ergebnis:

Erste Vorbereitungsarbeiten zur Teilnahme am Pilotprojekt des 

Bundes für eine «Integrationsvorlehre» haben in Zusammenarbeit 

zwischen der Dienststelle Berufsbildung, dem kantonalen Sozial-

amt, dem BBZ und der Integrationsfachstelle Integres stattgefun-

den. Geplant ist ein Angebot einer Vorlehre (Schule und Betrieb) 

speziell für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene 

Personen, ergänzend zum schon bisher bestehenden Angebot der 

Integrationsklasse am BBZ.

Die Grundbildungskurse konnten dank zusätzlicher Mittel aus der 

Integrationspauschale in genügender Zahl, aber ungenügender In-

tensität durchgeführt werden. Der Übergang in die berufswahlori-

entierten Integrationskurse des BBZ konnte gewährleistet werden. 

Die langfristige, von den volatilen Mitteln des Bundes unabhängige 

Finanzierung des Bildungsprogrammes ist sicherzustellen.

KULTUR

Ermittlung laufender und geplanter Massnahmen zur 

stärkeren Profilierung der Kulturregion Schaffhausen 

•	 Ergebnis:

Die Analyse zeigte, dass insbesondere die Bündelung und ziel-

gruppenorientierte Fokussierung der Informationen über die vielen 

Kulturangebote zu einer besseren Wahrnehmung und damit auch 

zu einer stärkeren Profilierung führt. Die Ergebnisse wurden da-

her im Rahmen der Umsetzung der Plattform Kulturraum und der 

Plattform Kulturkiste berücksichtigt (siehe unten).

Umsetzung des Konzeptes zur Optimierung der 

Massnahmen zur Kulturvermittlung 

•	 Ergebnis:

Im Jahr 2015 wurde die Plattform Kulturraum aufgeschaltet (www.

kulturraum.sh), die unter Mitwirkung der Fachstelle für Kulturfra-

gen erstellt wurde, aber von der städtischen Kulturförderung be-

trieben wird. Die Plattform Kulturraum bietet allgemeine Informati-

onen zum kulturellen Angebot in der Region Schaffhausen.

Implementierung Kinderkulturkalender (Informationen 

über Angebote für Kinder, Schüler und Eltern) 

•	 Ergebnis:

Im Jahr 2015 wurde die Plattform Kulturkiste aufgeschaltet (www.

kulturkiste.sh). Die Plattform richtet sich explizit an Kinder und Ju-

gendliche, Familien und Lehrpersonen. Sie bündelt kulturelle An-

gebote in diesem Segment und wird im Auftrag des Kantons aktiv 

betreut.

Neuverhandlung von Leistungsvereinbarungen im 

Kulturbereich

•	 Ergebnis:

Es wurden Leistungsvereinbarungen mit fünf neuen Partnern ab-

geschlossen: Cinévox Junior Company, Stars in Town, NordArt 

Festival, Verein Haberhaus Bühne und Trottentheater Neuhausen 

am Rheinfall.

Erneuerung Leistungsvereinbarungen im Kulturbereich

•	 Ergebnis:

Es wurden 14 bestehende Leistungsvereinbarungen erneuert: 

Musik Collegium Schaffhausen, Schaffhauser Theaterspektakel, 

Kumpane Tanzkompanie, Kammgarn, Musikraum TapTab, Schaff-

hauser Jazzfestival, Schauwerk Schaffhausen, Jugendclub mo-

moll Theater; Theater Sgaramusch, Vebikus Kunsthalle Schaff-

hausen, Schaffhauser Sommertheater, Museum zu Allerheiligen, 

Stadttheater Schaffhausen und Bibliotheken der Stadt Schaffhau-

sen.

Steigerung der Attraktivität und bessere Vermarktung 

herausragender archäologischer Denkmäler und 

Fundstätten 

•	 Ergebnis: 

Die Erneuerung des Thermenmuseums Juliomagus in Schleit-

heim wird im Frühsommer 2017 abgeschlossen werden können. 

Schleitheim positioniert sich auch neu aktiv über seinen histori-

schen Namen «Juliomagus». Die Attraktivierung des Kesslerlochs 

in Thayngen konnte nicht wie gewünscht vorangetrieben werden, 

weil kommunale Entscheide die Ausgangslage grundlegend ge-

ändert haben. Es wird auch für die kommende Legislatur wichtig 

sein, dass der Kanton sich als Eigentümer des übernational be-

deutsamen Kesslerlochs einsetzt, so dass eine gewisse Steige-

rung der Attraktivität, zumindest aber keine Verschlechterung der 

heutigen Situation, erfolgt.  
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Neuausrichtung Kantonsarchäologie (Prüfung 

verschiedener Optionen, z.B. Zusammenführung mit der 

Kantonsarchäologie eines Nachbarkantons oder mit der 

Denkmalpflege des Kantons Schaffhausen) 

•	 Ergebnis: 

Der Regierungsrat hat am 23. August 2016 die bisher beim 

Hochbauamt angesiedelten Ressorts «Kantonsarchäologie» und 

«Denkmalpflege» per 1. Januar 2017 zu einer Dienststelle mit der 

Bezeichnung «Amt für Denkmalpflege und Archäologie» im Bau-

departement zusammengeführt. Im Vergleich mit den externen Va-

rianten bietet die kantonsinterne Lösung insbesondere den Vorteil, 

dass Schaffhausen weiterhin über eine eigene Archäologie verfügt, 

durch den Zusammenschluss von zwei verwandten Ressorts Sy-

nergiegewinne entstehen und infolge der Direktunterstellung der 

Amtsleitung unter den Vorsteher des Baudepartements kurze Ent-

scheidwege gewährleistet sind. Die Zusammenführung bewirkt ab 

2017 eine Entlastung in den Bereichen Archäologie und Denkmal-

pflege von insgesamt rund Fr. 400‘000.– pro Jahr. Die Neuausrich-

tung der Kantonsarchäologie ist Teil des Entlastungsprogrammes 

EP2014. Die Umsetzung erfolgt in zwei Schritten: In einem ersten 

Schritt ab 1. Januar 2017 erfolgt die organisatorische Zusammen-

führung. Die räumliche Zusammenführung erfolgt dann möglichst 

zeitnah in einem zweiten Schritt. 

SPORT

Sicherstellung der Beratung bei infrastrukturellen Fragen 

und bei Investitionen für sportliche Tätigkeiten (inkl. 

Stellungnahmen bei Baugesuchen) 

•	 Ergebnis:

In vielen Fällen konnte frühzeitig, d.h. vor der eigentlichen Planung 

der Projekte, unterstützend und beratend Einfluss genommen wer-

den. Die Anliegen der Sportförderung des Kantons konnten zum 

Wohle des Schul- und Breitensports einfliessen.

Umsetzung des neuen Sportförderungsgesetzes, 

insbesondere im Bereich J+S-Jugendsport sowie J+S-

Kindersport, inkl. sämtlicher Anpassungen in der Aus- 

und Weiterbildung 

•	 Ergebnis:

Das in Kraft getretene neue Sportförderungsgesetz konnte in bei-

den Bereichen, J+S-Jugendsport und J+S-Kindersport, umge-

setzt werden. Die entsprechenden Anpassungen in der Aus- und 

Fortbildung haben nach Vorgaben der Fachleitungen des Bundes-

amtes für Sport (BASPO) stattgefunden.

Förderung der J+S-Kerngeschäfte, insbesondere der 

Qualitätssicherung im J+S-Kinder- und Jugendsport, 

sowie Stärkung weiterer Bewegungsprojekte

•	 Ergebnis:

Die regelmässigen Qualitätskontrollen im Kinder- und Jugendsport 

in den Vereinen haben sich bewährt. Dies wird auch als Wertschät-

zung der Vereinsarbeit wahrgenommen. Erfreulicherweise entstan-

den an einigen Orten ausgelöst durch entsprechende Bewegungs-

projekte fix installierte Sportprogramme.

Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention 

durch Mitwirkung in Bewegungsprojekten sowie 

Unterstützung der Vereinsaktivitäten 

•	 Ergebnis:

Die Zusammenarbeit mit dem Verein für Jugendfragen, Prävention 

und Suchthilfe (VJPS) ist durch eine Leistungsvereinbarung sicher-

gestellt und bewährt sich. Dadurch wird insbesondere im Schul-

sportbereich durch Projekte und Veranstaltungen einiges erreicht.

Aktives Engagement bei Fragen rund um den Stadionbau 

Schaffhausen sowie Hallenprojekte im Kanton

•	 Ergebnis:

Ein frühzeitiges Einbringen des Kantons hat sich bewährt, um eine 

vernünftige Koordination beim Sportstättenbau zu erreichen und 

entsprechenden Handlungsbedarf zu vertreten.
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NHTLZ (BBC-Arena) und FCS-Park (Vorlage zur Aus-

richtung eines einmaligen Investitionsbeitrages bzw. 

Darlehens betreffend NHTLZ. Entscheid über die Aus-

richtung eines einmaligen Investitionsbeitrages bzw. 

Darlehens betreffend FCS-Park). 

•	 Ergebnis: 

Entgegen der ursprünglichen Absicht sah der Regierungsrat gegen 

Ende 2013 aufgrund der schwierigen Lage des Staatshaushalts 

von ausserordentlichen Staatsbeiträgen für das Nationale Hand-

ball Trainings- und Leistungszentrum (NHTLZ) und für den FCS-

Park ab. Angesichts des damaligen strukturellen Defizits in Höhe 

von 40 Mio. Franken wäre es widersprüchlich und nicht zu recht-

fertigen gewesen, den Staatshaushalt mit nicht zwingend notwen-

digen Ausgaben noch weiter zu belasten und private Institutionen 

mit Beiträgen von mehreren Millionen Franken zu subventionieren. 

Entwicklung einer Demografie-Strategie 

•	 Ergebnis:

Der Regierungsrat hat im September 2015 das Projekt «Demo-

grafie-Strategie» gestartet. Inhalt des Projektes ist, die demo-

grafische Entwicklung im Kanton Schaffhausen bis ins Jahr 2040 

(Bevölkerungsentwicklung, Zusammensetzung der Bevölkerung) 

aufzuzeigen, aufgrund der prognostizierten Entwicklung die gröss-

ten Herausforderungen (Handlungsfelder) zu identifizieren, den 

Handlungsbedarf festzulegen und entsprechende Erkenntnisse 

und Massnahmen für die Bewältigung abzuleiten. Der Regierungs-

rat – und auch der Kantonsrat – sollen somit in die Lage versetzt 

werden, gestützt auf die Erkenntnisse des Projekts die richtigen 

(politischen) Massnahmen zur Bewältigung der demographie-

bedingten Herausforderungen in die Wege zu leiten. In der vom 

Regierungsrat eingesetzten Arbeitsgruppe unter der Leitung des 

Staatsschreibers nehmen aus allen Departementen Fachleute aus 

besonders «demografiebetroffenen» Bereichen Einsitz. Das Pro-

jekt wird mit externer Unterstützung durchgeführt und wird Ende 

2016 abgeschlossen. Die Erkenntnisse fliessen in die Legislatur-

planung 2017–2020 ein.
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Polizei- und Sicherheitszentrum / Trainings- und 

Schiess anlage 

•	 Ergebnis:

Die Weiterentwicklung und Planung eines Polizei- und Sicher-

heitszentrums für die Polizei, die Strafverfolgungsbehörden und 

das kantonale Gefängnis und damit verbunden einer möglichen 

Umnutzung des Klosterbezirks West sowie Auslagerung des kan-

tonalen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes an einen neuen 

Standort wurden fristgerecht vorangetrieben. Aufgrund der Entlas-

tungsmassnahme EP14 wurde jedoch deren Realisierung in der 

langfristigen Finanzplanung vorübergehend nach hinten gescho-

ben. Mit Vorlage vom 18. August 2015 informierte der Regierungs-

rat den Kantonsrat über den Stand der Arbeiten und beantragte 

einen Kredit für die vorgezogene Realisierung der Trainings- und 

Schiessanlage Solenberg. Mit Beschlüssen vom 21. März 2016 

genehmigte der Kantonsrat den beantragten Kredit und beauftrag-

te den Regierungsrat mit der Ausarbeitung einer Vorlage über den 

Kredit für die Realisierung des Polizei- und Sicherheitszentrums 

und die Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes 

unter Einschluss der Entwicklung des Klosterviertels. Die Vorlage 

wurde dem Kantonsrat fristgerecht bis Ende 2016 eingereicht.

Erarbeitung einer Risikoübersicht Naturgefahren für den 

Kanton Schaffhausen 

•	 Ergebnis: 

Die Erarbeitung der Naturgefahrenkarte erfolgte im Kanton Schaff-

hausen gemäss den Vorgaben des Bundes und mit finanzieller 

Beteiligung der Gebäudeversicherung. Die Naturgefahrenkarten 

werden im Kanton Schaffhausen für die Nutzungsplanung und die 

Beurteilung von Baugesuchen seitens der Gemeinden erfolgreich 

angewendet. Zudem wurden in enger Zusammenarbeit zwischen 

dem kantonalen Tiefbauamt und den Gemeinden Risikoanalysen 

auf Basis der Naturgefahrenkarten erarbeitet. Die Risikoübersicht 

in den einzelnen Gemeinden dient der Beurteilung der Wirtschaft-

lichkeit von übergeordneten Hochwasserschutzmassnahmen. Im 

Bereich des Hochwasserschutzes wurden durch die Gemeinden 

bedeutende Projekte realisiert.

Vorlage zur Ratifikation des revidierten Konkordates 

über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von 

Sportveranstaltungen (Hooliganismus-Konkordat) 

•	 Ergebnis:

Am 26. November 2013 beantragte der Regierungsrat dem Kan-

tonsrat mit Bericht und Antrag den Beitritt. Der Kantonsrat stimm-

te diesem Antrag am 17. März 2014 mit 39:10 Stimmen zu. Gegen 

diesen Beschluss wurde das Referendum ergriffen, die Stimm-

berechtigten stimmten dem Beitritt am 30. November 2014 mit 

84.6 % Ja-Stimmen zu.

Anpassung der Organisations- und Führungsstruktur bei 

ausserordentlichen Ereignissen 

•	 Ergebnis:

Der Regierungsrat hat am 25. November 2014 die Anpassung der 

Organisations- und Führungsstruktur bei ausserordentlichen Er-

eignissen bewilligt. Diese Bereinigung der Organisationsstrukturen 

des damaligen Kantonalen Führungsstabes (KFS) berücksichtigt – 

im Hinblick auf eine zielgerichtete Bewältigung ausserordentlicher 

Ereignisse – eine klare Trennung zwischen der strategischen Füh-

rungsebene (Regierungsrat) und der operativen / taktischen Füh-

rungsebene (Gesamteinsatzleitung). Ebenso kann mit der neuen 

Organisationsstruktur der Kantonalen Führungsorganisation (KFO) 

nun Kontinuität im Führungsrhythmus gewährleistet werden, in-

dem der systematische Entscheidfindungsprozess bei einer Es-

kalation nicht durchbrochen wird (Anbindung der Verantwortlich-

keiten bei einer Organisation). Die KFO setzt sich aus dem Leiter 

KFO (Polizeikommandant), dem Stabschef (Abteilungsleiter Bevöl-

kerungsschutz und Armee), dem Stab KFO mit sieben Führungs-

grundgebieten sowie dem Gesamteinsatzleiter (Polizeioffizier) zu-

sammen.
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Risikobasierte Massnahmenumsetzung im Bereich 

Naturgefahren 

•	 Ergebnis: 

In den Jahren 2013 und 2014 erarbeitete das Finanzdepartement, 

Bevölkerungsschutz und Armee, eine kantonale Gefährdungsana-

lyse (Naturgefahren sowie technisch und gesellschaftlich beding-

te Gefährdungen) und unterbreitete den Schlussbericht mit den 

Erkenntnissen und Empfehlungen für weitere Massnahmen dem 

Regierungsrat. Basierend auf dem Regierungsratsbeschluss vom 

14. Oktober 2014 bzw. der kantonalen Gefährdungsanalyse wur-

de das Konzept «Vorsorgeplanung Kanton Schaffhausen» erstellt. 

Dieses Konzept verfolgt grundsätzlich folgende Aspekte:

 – Die bestehenden Elemente der Vorsorge für die relevanten Ge-

fährdungen sind erfasst.

 – Allfällige Defizite sind erkannt und der Umgang damit geregelt.

 – Notfallpläne und Ausbildungskonzepte sind erstellt sowie die 

Kommunikation darüber geregelt.

Die Umsetzung (Notfallplanung) ist nun indiziert worden. Es han-

delt sich hierbei um einen rollenden und im Prinzip nie endenden 

Prozess. Die Führung der KFO hat die Bearbeitung der Gefährdun-

gen gemäss ihrem Schadenausmass, ihrer Eintretenswahrschein-

lichkeit und Aktualität priorisiert und terminiert.

Neue Gesetzgebung Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 

•	 Ergebnis:

Das neue Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetzes (als Er-

satz für das Katastrophen- und Nothilfegesetz) wurde am 8. März 

2016 mit Bericht und Antrag dem Kantonsrat unterbreitet. Am 

22. August 2016 wurden beide Gesetze vom Kantonsrat einstim-

mig verabschiedet. Diese Erlasse werden zusammen mit den aus-

führenden Verordnungen per 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt.

Teilrevisionen Brandschutzgesetz und 

Brandschutzverordnung 

•	 Ergebnis:

Am 14. Oktober 2014 unterbreitete der Regierungsrat dem Kan-

tonsrat Bericht und Antrag zur Anpassung des Art. 35 des Brand-

schutzgesetzes. Mit dieser Anpassung wurde eine vom Kantonsrat 

am 14. Juni 2014 überwiesene Motion vollzogen. Mit dieser wurde 

die Fristverlängerung für die Umsetzung der Löschwasserinvestiti-

onen um ein Jahr verlangt. Mit der vom Kantonsrat am 10. Novem-

ber 2014 genehmigten Teilrevision wurde diese Frist neu auf den 

31. Dezember 2022 festgesetzt.

Nach einer breit abgestützten Vernehmlassung verabschiedete der 

Regierungsrat am 12. April 2016 den Bericht und Antrag zu einer 

umfassenden Teilrevision des Brandschutzgesetzes. Hauptgründe 

für die Revision sind die neuen Brandschutzvorschriften der Ver-

einigung Kantonaler Feuerversicherungen sowie die Veränderung 

der Feuerwehrlandschaft im Kanton Schaffhausen, deren künftige 

Anforderungen und eine neue Basis für die Subventionierung der 

Feuerwehren. Der Kantonsrat verabschiedete diese umfassende 

Teilrevision am 31. Oktober 2016 einstimmig.

Totalrevision Polizeigesetzgebung 

•	 Ergebnis:

Geplant ist die Erarbeitung einer Vernehmlassungsvorlage im ers-

ten Semster 2017.

Ausbildungszentrum Bevölkerungsschutz / Feuerwehr 

•	 Ergebnis:

Für die Abteilung Bevölkerungsschutz und Armee, die heute an 

den beiden Standorten Zeughaus Breite und Zivilschutzareal 

Oberwiesen Schleitheim untergebracht ist, wird die Zusammen-

führung mit der Ausbildungsinfrastruktur der Kantonalen Feuerpo-

lizei und dem Wehrverband Oberklettgau WVO geprüft. Eine ge-

meinsam erarbeitete Vertiefungsstudie zeigt auf, dass diese drei 

Organisationen unter Ausschöpfung eines grossen Synergiepo-

tentials an einem neuen, zentralen Standort in Beringen zusam-

mengeführt werden können. Konkrete Entscheidungsgrundlagen 

werden im Jahr 2017 vorliegen.
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Verbesserung des Immobilienangebotes

•	 Ergebnis: 

Die umfangreichen Arbeiten zur Verbesserung des Immobilienan-

gebots sind in einen Bericht eingeflossen. Einzelne Massnahmen 

daraus wie beispielsweise Priorisierung der Massnahmen zur In-

nenentwicklung und der Auftrag zur Modernisierung bestehender 

Wohnflächen sind im Oktober 2015 in den vom Bundesrat geneh-

migten Richtplan eingeflossen. 

Erarbeitung von Grundlagen zur verstärkten Nutzung 

bedarfsgerechter Wohnungen durch die ältere 

Bevölkerung 

•	 Ergebnis: 

Im kantonalen Richtplan ist der Auftrag an die Gemeinden formu-

liert, dass an zentralen Lagen auch familienfreundliche und gene-

rationenübergreifende Wohnformen mit planerischen Massnah-

men gefördert werden sollen. Die Gemeinden werden anlässlich 

von Beratungen bei Nutzungsplanungsrevisionen für die Thematik 

sensibilisiert. Im Weiteren werden die neu gebauten Wohnungen 

nach Behindertengleichstellungsgesetz erbaut und sind somit al-

tersgerecht. Die Arbeit wird fortgeführt, wenn die Demografiestra-

tegie vorliegt. 

Nachhaltige Siedlungsentwicklung 

•	 Ergebnis: 

Aufgrund einer departementsinternen Stellenverschiebung konnte 

eine Stelle für die Innentwicklung im PNA besetzt werden. Damit 

wurde die Voraussetzung geschaffen, die erforderlichen Grundla-

gen zu erarbeiten und Beratungen zur Umsetzung der Innenent-

wicklung anzubieten. Ein erstes Pilotprojekt wurde zusammen mit 

der Gemeinde Thayngen angestossen. 

Förderung der Innenentwicklung und 

Siedlungserneuerung 

•	 Ergebnis: 

Anhand ausgewählter Beispiele werden die Möglichkeiten zur Ak-

tivierung von Innenentwicklungspotenzialen aufgezeigt. Dazu wur-

de die Arbeitshilfe Nutzungsplanung mit Modulen zur Innentwick-

lung und Planungsmassnahmen überarbeitet. Eine nachhaltige 

Siedlungsentwicklung erfordert den Umgang mit Freiräumen. Zu 

diesem Thema konnte ein Modellvorhaben des Bundes gestartet 

werden. Neben der Erarbeitung einer Methode zur Erhebung von 

Freiraumqualitäten sind auch Hilfsmittel für die Behörden geschaf-

fen worden. Dieses Modellvorhaben soll 2017 abgeschlossen wer-

den. 

Unterstützung der Gemeinden bei der Umsetzung der 

Verdichtung nach innen 

•	 Ergebnis: 

Das Planungs- und Naturschutzamt hat für die Gemeinden eine 

«Sprechstunde Innenentwicklung» eingeführt. Ziel dieser Sprech-

stunde ist die individuelle Beratung bei konkreten Fragen zur In-

nenentwicklung. 

Optimierung des Baubewilligungswesens 

•	 Ergebnis: 

Das Ziel, das Baubewilligungswesen zu zentralisieren und sämt-

liche Baubewilligungen (nicht nur ausserhalb, sondern auch in-

nerhalb der Bauzonen) durch das Bauinspektorat zu erteilen, wird 

einstweilen nicht weiter verfolgt, nachdem die Stimmberechtigten 

in der Volksabstimmung vom 28. Februar 2016 betreffend Struk-

turreform sowohl die Variante Gemeindefusionen als auch die Vari-

ante Aufhebung der Gemeinden deutlich verworfen haben. 
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Revision des Baugesetzes 

•	 Ergebnis: 

Das 2013 vom Volk angenommene revidierte Raumplanungsge-

setz (RPG) verpflichtet die Kantone, Planungsvorteile mindes-

tens bei Einzonungen zu einem Satz von mindestens 20 Prozent 

auszugleichen. Art. 38a RPG setzt den Kantonen eine Frist für 

die Umsetzung bis 1. Mai 2019. Eine entsprechende Vorlage des 

Regierungsrats vom 10. März 2015, die auch andere Revisions-

punkte beinhaltete, wurde in 11 Sitzungen der Spezialkommission 

2015/04 und in zwei Lesungen des Kantonsrates beraten. Stark 

umstritten war die Frage, ob auch bei Aufzonungen eine Mehr-

wertabgabe geschuldet sein soll. Vorab aus Uneinigkeit über die-

sen Punkt wurde der am Schluss der Beratungen vorliegende Ge-

setzesentwurf schliesslich an der Sitzung des Kantonsrates vom 7. 

November 2016 mit 26 gegen 24 Stimmen abgelehnt. Der Regie-

rungsrat wird dem Kantonsrat 2017 eine neue Vorlage unterbrei-

ten, damit die Umsetzungsfrist des RPG eingehalten werden kann. 

Richtplananpassung «Siedlungsentwicklung» 

•	 Ergebnis: 

Eine Teilrevision des Richtplankapitels Siedlung zur Umsetzung 

des revidierten Raumplanungsgesetzes liegt vor. Dem vorange-

gangen sind umfangreiche Gespräche mit den Gemeinden. Grund 

für diese Gespräche war die Sensiblisierung der Gemeinden für 

die veränderten rechtlichen Anforderungen (z.B. Bauzonengrösse). 

Bis Mitte November konnten die Gemeinden zum Richtplan Stel-

lung nehmen, bevor der Richtplan, voraussichtlich im ersten Quar-

tal 2017, öffentlich aufgelegt werden soll. 

Unterstützung der Gemeinden bei der Aktivierung der 

Siedlungsflächenreserven 

•	 Ergebnis: 

Eine gesamtkantonale Übersicht über die Siedlungsflächenreser-

ven wurde nach einheitlicher Methode erstellt. Den Gemeinden 

wurde ein Berechnungstool zur Verfügung gestellt. Damit können 

sie leichter ihre Entwicklungsmöglichkeiten feststellen. 

Sachplan Tiefenlager für radioaktive Abfälle 

•	 Ergebnis:

Der Kanton hat die Umsetzung des Sachplans «geologische Tie-

fenlager» in allen Aspekten, insbesondere in den Bereichen Sozio-

ökonomie und Sicherheit, kritisch begleitet und die Haltung des 

Kantons Schaffhausen eingebracht. Für die Weiterbearbeitung in 

Etappe 3 hat die NAGRA die Zurückstellung der Standortregion 

Südranden vorgeschlagen. Der Kanton Schaffhausen hat bereits 

seit Längerem darauf hingewiesen, dass dieser Standort ungeeig-

net ist. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Standort-

regionen Zürich Nordost und Nördlich Lägern nicht zurückgestellt 

werden, und somit ist die Betroffenheit des Kantons Schaffhau-

sen durch das Sachplanverfahren weiterhin hoch. Eine Studie der 

betroffenen Kantone hat bestätigt, dass die negativen volkswirt-

schaftlichen Auswirkungen eines Tiefenlagers gross sind.

Ausscheidung der Gewässerräume 

•	 Ergebnis: 

Die Ausscheidung der Gewässerräume gemäss eidgenössischem 

Gewässerschutzgesetz und dessen Verordnung ist bis Ende 2018 

umzusetzen. Seit 2011 sind Übergangsbestimmungen mit teilwei-

se strengeren Vorgaben in Kraft. Die Arbeiten zur Ausscheidung 

der Gewässerräume durch die Gemeinden werden durch das kan-

tonale Tiefbauamt koordiniert. Die Umsetzung in den Gemeinden 

erfolgt voraussichtlich zeitgerecht per 2018. 

Durchführung der strategischen Planungen zur Revitali-

sierung der Fliessgewässer und Wiederherstellung der 

Fischgängigkeit 

•	 Ergebnis: 

Die Ausarbeitung der strategischen Revitalisierungsplanung wird 

durch den Bund auf Basis des eidgenössischen Gewässerschutz-

gesetzes vorgeschrieben. Der Kanton Schaffhausen hat seine Pla-

nung rechtzeitig dem Bund zur Genehmigung unterbreitet. Das 

Bundesamt für Umwelt hat diese im Jahr 2015 genehmigt. Das 

kantonale Tiefbauamt koordiniert die Umsetzung der einzelnen 

Revitalisierungsmassnahmen durch die Gemeinden und unter-

stützt diese fachlich. An den kantonalen Gewässern setzt das kan-

tonale Tiefbauamt die Revitalisierungsmassnahmen und auch die 

Massnahmen zur Verbesserung der Fischwanderung um. 
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Überprüfung einer verstärkten Zusammenarbeit 

zwischen der Stadt Schaffhausen und dem Kanton im 

Bereich Wald 

•	 Ergebnis: 

Mit der Stadt Schaffhausen haben Gespräche über eine verstärk-

te Zusammenarbeit im operativen Bereich zwischen den beiden 

Forstbetrieben stattgefunden Das Hauptaugenmerk des städti-

schen Forstbetriebs lag indessen auf der Integration des Betriebs 

in den Bereich «Grün Schaffhausen».  

Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes 

•	 Ergebnis: 

Die Vorlage des Regierungsrats zur Revision des Natur- und Hei-

matschutzgesetzes wurde am 28. Juni 2016 verabschiedet und 

dem Kantonsrat überwiesen. Die Spezialkommission des Kantons-

rates hat die 1. Lesung Ende 2016 abgeschlossen. Anfangs 2017 

wird die Vorlage im Kantonsrat behandelt. Ziel der Revision ist die 

klare Kompetenzausscheidung zwischen Kanton und Gemeinden 

im Bereich der Denkmalpflege. Dadurch wird die Eigenverantwor-

tung der Gemeinden für lokale Schutzobjekte und Schutzzonen 

gestärkt. Zudem erhalten die Beiträge aus dem NHG-Fonds eine 

detaillierte gesetzliche Grundlage. 

Flughafen Zürich 

•	 Ergebnis: 

Ende September 2016 eröffnete der Bund die Vernehmlassung 

zum SIL-Objektblatt für den Flughafen Zürich (SIL2). Damit sollen 

einerseits die Sicherheit und anderseits die Anzahl Starts Richtung 

Norden zwischen 22.00 und 23.00 Uhr erhöht werden. Letzteres 

bedeutet eine deutliche Lärmzunahme in den Gemeinden Buch-

berg und Rüdlingen, die bisher keine Überschreitung des Pla-

nungswertes verzeichnet haben. Es wird ein Factsheet erarbeitet, 

sodass der Regierungsrat über die Stossrichtung seiner Vernehm-

lassungsantwort entscheiden kann. 

Abfallplanung 

•	 Ergebnis:

Unter Einbezug der Gemeinden wurde ein neues Konzept für 

die Sammlung von Giften eingeführt. Die Erneuerung der Abfall-

planung konnte nicht wie geplant bis Ende 2016 definitiv verab-

schiedet werden. Einerseits verzögerte sich die Revision des eid-

genössischen Abfallrechts, das eine wichtige Grundlage für die 

kantonalen Abfallplanungen darstellt. Andererseits bestanden of-

fene Fragen bezüglich des Beitrags, den die KBA Hard in der Ent-

sorgung der kantonalen Siedlungsabfälle in Zukunft noch leisten 

kann.

Wasserwirtschaftsplan 

•	 Ergebnis: 

Der seit dem Jahr 2012 geltende, behördenverbindliche kantona-

le Wasserwirtschaftsplan (WWP) ist Grundlage für alle Wassernut-

zungsvorhaben. Entscheide, Konzessionen und Bewilligungen ha-

ben die Vorgaben des WWP zu berücksichtigen. 

Massnahmenplan Lufthygiene 

•	 Ergebnis:

Der Massnahmenplan Lufthygiene 2006/2007 wurde per Regie-

rungsratsbeschluss verlängert. Die Massnahmen wurden der ak-

tuellen lufthygienischen Situation angepasst. Zahlreiche Massnah-

men konnten abgeschrieben werden.

Klima 

•	 Ergebnis:

Die Vorgaben des Bundes machten keine Anpassung des kanto-

nalen Massnahmenkatalogs nötig. Im Jahre 2015 erfolgte erstmals 

eine Berichterstattung durch den Kanton Schaffhausen an den 

Bund gemäss CO2-Gesetz.
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Nitratreduktion Klettgau 

•	 Ergebnis:

Nach Anpassung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung auf 

100 % der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Zuströmbe-

reich der Grundwasserfassung Chrummenlanden mit entspre-

chender Abgeltung konnte im Gebiet «Chrummenlanden» der Ni-

tratgehalt nachhaltig auf 25 mg/l gesenkt werden (Qualitätsziel 

nach Gewässerschutzgesetzgebung), so dass das Wasser aus 

dieser Fassung wieder uneingeschränkt als Trinkwasser genutzt 

werden kann.

Verhinderung der Ausbreitung von eingeschleppten 

Pflanzen 

•	 Ergebnis:

Die landwirtschaftlichen Flächen werden regelmässig auf einge-

schleppte Pflanzen kontrolliert

Ausrichtung der Schaffhauser Landwirtschaft gemäss 

Schweizer Agrarpolitik 2014–2017 

•	 Ergebnis:

Die neue Agrarpolitik 2014–2017 verlangt einen grossen Wech-

sel sowohl bei den Anforderung und Beitragstypen wie auch den 

Verfahren, welche alle Akteure stark fordert. Damit einher gingen 

zahlreiche Umstellungen der administrativen Abläufe mit erheb-

lichem Aufwand, der nur dank zeitgemässer EDV-Infrastrukturen 

bewältigt werden kann. Die Schaffhauser Landwirte haben auf die 

Neuerungen reagiert und Änderungen vollzogen, soweit dies in der 

kurzen Zeit möglich war. Noch zu Kritik gegenüber der nationalen 

Politik Anlass gab die fehlende Konstanz und Planungssicherheit.

Renaturierung von Fliessgewässern 

•	 Ergebnis: 

Unter Berücksichtigung der strategischen Revitalisierungsplanung 

koordiniert das kantonale Tiefbauamt die Umsetzung der einzel-

nen Revitalisierungsmassnahmen der Gemeinden und unterstützt 

diese fachlich. Bei den kantonalen Gewässern (Biber, Wutach und 

Rhein) setzt das kantonale Tiefbauamt die entsprechenden Revi-

talisierungsmassnahmen um. 

Ressourcenprojekt zur Reduktion der 

Ammoniakemissionen in Schaffhausen (RASH) 

•	 Ergebnis:

Am 1. Januar 2012 gestartet und noch bis 31. August 2017 dau-

ernd, wird das Projekt gut akzeptiert. So wurde die Jauche im fünf-

ten Projektjahr auf 2400 ha Landwirtschaftsfläche (170 Betriebe) 

emissionsmindernd ausgetragen, auf 2100 ha der Hofdünger in-

nert 24 h eingearbeitet und 600 GVE Schweine stickstoffoptimiert 

gefüttert. Zudem wurden seit Projektbeginn 5 offene Jauchegru-

ben abgedeckt, für weitere 6 wurden die Anträge gestellt.

Neobiota 

•	 Ergebnis:

Bevölkerung und Gewerbe wurden über die Risiken und die Be-

kämpfung von eingeschleppten Pflanzen mit verschiedenen Akti-

onen regelmässig informiert (z.B. über Zeitungsartikel, an Ausstel-

lungen, im Rahmen von Vorträgen).

Leitbild Bodenschutz 

•	 Ergebnis:

Die Grundlagen für die Erstellung eines Leitbildes Bodenschutz 

wurden erarbeitet. Das Vorhaben wird jedoch erst abgeschlossen, 

wenn der Bund die nationale Bodenstrategie, die derzeit in Diskus-

sion ist, verabschiedet hat. Dies erlaubt ein mit den anderen Kan-

tonen abgestimmtes Vorgehen.

Trinkwasser- und Löschwasserversorgung 

•	 Ergebnis:

Die Gemeinden haben die für eine zukunftsorientierte Trinkwasser-

versorgung notwendigen Planungsunterlagen fristgerecht erstellt 

(die sogenannten «Generellen Wasserversorgungsprojekte» GWP). 

Bereits sind umfangreiche Investitionen in eine sichere Trink- und 

Löschwasserversorgung getätigt worden. Im Zusammenhang mit 

der Klimaänderung ist eine sichere und ausreichende Versorgung 

mit Trinkwasser von grosser Bedeutung. Die Wasserversorgungen 

des Kantons Schaffhausen sind somit bestens darauf vorbereitet.
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Landschaftsqualitätsprojekt Schaffhausen (LQPSH) 

•	 Ergebnis: 

Das LQPSH wurde im Rahmen der neuen Agrarpolitik 2014-2017 

fristgerecht auf 2014 umgesetzt. Rund 90 % der landwirtschaft-

lichen Betriebe im Kanton Schaffhausen sind 2016 mit verschie-

denen Massnahmen am Projekt des Schaffhauser Bauernverban-

des beteiligt. Infolge der unerwartet hohen Beteiligungsrate wurde 

der kantonale Beitragsplafond von 1,6 Mio. Franken pro Jahr ab 

dem 2. Projektjahr bereits überschritten. Die Abgeltungsansätze 

bei verschiedenen Massnahmen mussten deshalb entsprechend 

reduziert werden.

Interkantonale Zusammenarbeit (IKL) 

•	 Ergebnis:

Die Aufsichtskommission über das Interkantonale Labor beantrag-

te eine Integration des Veterinärwesens in die gemeinsame Insti-

tution. Dieses Vorhaben liess sich nicht realisieren, weil die Re-

gierung des Kantons Appenzell Ausserrhoden die Integration des 

Veterinärwesens ablehnte. Als Folge davon entschied sich der 

Kanton Glarus, aus dem Konkordat auszutreten. Er wollte Veteri-

närwesen und Lebensmittelkontrolle beim selben Leistungserbrin-

ger bestellen. Die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit mit den 

Kantonen Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden 

wird über das Jahr 2017 hinaus weitergeführt.

Projekt Ökologische Infrastruktur (Ö-Infra SH) 

•	 Ergebnis:

Das Pilotprojekt Ö-Infra SH wurde unter Federführung des Land-

wirtschaftsamtes in Zusammenarbeit mit dem Regionalen Natur-

park beim BAFU beantragt und für die Jahre 2016–2017 bewilligt. 

Das Projekt erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Biodiversitäts-

strategie des Bundes und soll zur Werterhaltung der hohen Natur-

werte des Kantons beitragen. Das Ziel ist, das vorhandene Wissen 

zu bündeln und einfache Massnahmen und Optimierungsmöglich-

keiten vorzuschlagen, ohne zusätzliche Schutzgebiete zu schaf-

fen.

Das Projekt Ö-Infra SH ist auf Kurs. Zeitgerecht wurde Ende März 

2016 beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) das Detailkonzept ei-

gereicht und in der Folge mit minimalen Ergänzungen genehmigt. 

Das Projekt läuft bis Ende 2017. Bis zum Frühjahr 2017 werden 

hauptsächlich Geodaten koordiniert, digitalisiert und in einem 

Geodatenpool zur Verfügung gestellt.

Kontrollwesen Landwirtschaft 

•	 Ergebnis:

Aufgrund der hohen Komplexität der Kontrollen zwischen den ver-

schiedenen Bundesprogrammen wurde im Rahmen einer interkan-

tonalen Zusammenarbeit die Kontrolltätigkeit auf eine neue Basis 

gestellt, dass die entsprechenden Kontrollen ab 2016 schrittweise 

durch mobile Datenerfassung (Tablet-Kontrollen) erfolgen können. 

Aufgrund hoher Transfer- und Akkreditierungskosten bietet der 

Kontrolldienst Landwirtschaftsamt KLS seither keine Labelpro-

grammkontrollen mehr an. Hingegen wurden die Kontrollvorgaben 

im Bereich Tierschutz, Tiergesundheit und Tierverkehr integriert 

und die Tablet-Kontrolle auch für amtliche Fachassistenten in Zu-

sammenarbeit mit dem Kantonstierarzt realisiert.



  RechenschaftsbeRicht 2013–2016 · Kanton schaffhausen 34

 10 verwAltung, struKturen und AussenBeziehungen

Grosszyklische Sanierung von Staatsliegenschaften / 

Abbau aufgelaufener Unterhalt 

•	 Ergebnis: 

In der vergangenen Legislaturperiode 2013–2016 wurden diver-

se grosszyklische Sanierungsarbeiten an Staatsliegenschaften 

durchgeführt und damit der Abbau des aufgelaufenen Unterhalts 

an Gebäuden und Infrastruktur in Angriff genommen. Unter ande-

rem wurden nachfolgende, erwähnenswerte Sanierungsarbeiten 

ausgeführt:

 – Sanierung Gebäudehülle der Beckenstube 1;

 – Sanierung Fassaden Mühlentalstrasse 105 (VGM), u.a. mit einer 

Hochleistungs-Wärmedämmung;

 – Fassadensanierung Altbau Kantonsschule, u. a. Fensterersatz, 

Sandstein und äussere Malerarbeiten;

 – Sanierung Gebäudehüllen der Liegenschaften Beckenstube 8, 

Herrenacker 26 und Rathausbogen 4, sowie u. a. Fensterersatz, 

Sandstein- und äussere Malerarbeiten;

 – Sanierung Gebäudehülle BBZ Hintersteig 12;

 – Ersatz Fenster und Fensterläden der Rosengasse 8-12 und 

Rheinstrasse 6;

 – Sanierungen der Zufahrten, Parkplätze und der Anlage Char-

lottenfels in Neuhausen (Wege, Beläge und Randabschlüsse, 

Beleuchtung und Parkplätze, Garten);

 – Gesamtsanierung Mensaküche Kantonsschule Bau G «Ergän-

zungsbau»;

 – Sanierungen der beiden Seitenflügel Schloss Charlottenfels in 

Neuhausen;

 – Sanierung Fenster und Treppenhaus der Beckenstube 7;

 – Äussere Malerarbeiten an der Fassade der Beckenstube 11 so-

wie teils an der Beckenstube 9. 

Zusammenführung der Tiefbauämter von Kanton und 

Stadt zu einem Kompetenzzentrum Tiefbau verbunden 

mit dem Ausbau des kantonalen Werkhofs 

Schweizersbild 

•	 Ergebnis: 

Die Stimmberechtigten haben am 15. November 2015 der kanto-

nalen Vorlage zu einem Rahmenkredit über 8.78 Mio. Franken zur 

baulichen Erweiterung und Anpassung des Werkhofs Schweizers-

bild und der Bildung eines Kompetenzzentrums «Tiefbau Schaff-

hausen» zugestimmt. Auch die Städtische Vorlage zu einem Rah-

menvertrag zwischen dem Kanton und der Stadt Schaffhausen 

über die Zusammenlegung der beiden Organisationen und die zu-

künftige Leistungserbringung des Kompetenzzentrums «Tiefbau 

Schaffhausen» wurde von den Stimmberechtigten angenommen. 

Mit dem Spatenstich am 6. Juli 2016 für die Salzsilos haben die Ar-

beiten für die Infrastrukturbauten offiziell begonnen. Im Jahr 2017 

werden noch die für die Zusammenführung notwendigen Neu- und 

Ergänzungsbauten realisiert, damit der Einzug des Städtischen 

Tiefbauamtes termingerecht am 1. Januar 2018 erfolgen kann. 

GPK-Postulat «Stadt und Land – Hand in Hand» 

•	 Ergebnis:

Im Bericht und Antrag vom 18. Juni 2013 an den Kantonsrat hat 

der Regierungsrat dargelegt, wie das Verfahren zur Reorganisa-

tion des Kantons Schaffhausen und seiner Gemeinden ablau-

fen soll. Der Kantonsrat hat mit Beschluss vom 20. Januar 2014 

dem Vorgehen (Grundsatzabstimmung, verbunden mit einer Kon-

sultativabstimmung) zugestimmt. Das Bundesgericht entschied 

aufgrund einer dagegen erhobenen Beschwerde, die Konsultati-

vabstimmung sei nicht zulässig, da dieses Vorgehen in der Kan-

tonsverfassung nicht vorgesehen sei. Der Kantonsrat stimmte der 

daraufhin erstellten Ergänzungsvorlage des Regierungsrates am 

26. Oktober 2015 zu. In der Volksabstimmung vom 28. Februar 

2016 war somit darüber zu entscheiden, ob der Regierungsrat eine 

Vorlage zur Reorganisation des Kantons und seiner Gemeinden 

erarbeiten soll respektive welche von zwei Varianten dabei auszu-

arbeiten sei (Variantenabstimmung). Die Stimmberechtigten haben 

die Vorlage abgelehnt, nämlich das Modell «Wenige leistungsfä-

hige Gemeinden – angepasste kantonale Verwaltung» mit 17'606 

Nein zu 14'754 Ja und das Modell «Aufhebung der Gemeinden – 

eine kantonale Verwaltung» mit 26'221 Nein gegen 5'921 Ja. Das 

GPK-Postulat Nr. 56 ist damit als erledigt abgeschrieben.
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Vorlage zum Strukturreformprozess 

•	 Ergebnis:

Im Anschluss an die Volksabstimmung vom 28. Februar 2016 (vgl. 

Hinweise zum GPK-Postulat «Stadt und Land – Hand in Hand») 

hat der Regierungsrat erklärt, dass er eine Aufgaben- und Finan-

zierungsentflechtung zwischen dem Kanton und den Gemeinden 

prüfen wolle. Eine erste Prüfung hat gezeigt, dass eine Aufgaben-

entflechtung im Sinne eines Gesamtpaketes politisch kaum um-

setzbar ist, zumal die Aufgabenteilung bereits schon sehr weit 

fortgeschritten ist. Hingegen wurde das Finanzdepartement be-

auftragt, eine Finanzierungsentflechtung zu prüfen. Ziel des Pro-

jektes ist, das Ungleichgewicht zwischen der finanziellen Belas-

tung des Kantons und der Gemeinden auszugleichen.

eGovernment-Projekte 

•	 Ergebnis:

Für die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kosten-

günstigen Service public und einer leistungsfähigen Verwaltung 

konnte die KSD viele innovative eGovernment-Services aufbauen 

und anbieten. So wurde die kantonale Baubewilligungsplattform 

realisiert. Durch den komplett durchgängigen Prozess von Kan-

ton, Stadt und Gemeinden können Baubewilligungen neu deutlich 

schneller, transparenter und professioneller abgewickelt werden. 

Das Schaffhauser Bürgerportal biete neu diverse elektronische 

Services an, wie der eService Steuerkonto. Die Schnittstellen zur 

Personendatenplattform konnten deutlich erweitert werden. Neu 

sind die Systeme der Steuerverwaltung, der Schaffhausen Poli-

zei und viele weitere kantonale Dienststellen an dieser Datendreh-

scheibe angebunden. Mittlerweile verfügen über 600 kantonale 

Angestellte aus über 40 Dienststellen für die Erfüllung der Ver-

waltungstätigkeit über einen Zugang zur kantonalen Personenda-

tenplattform GERES. Im Projekt Objektdatenplattform wurden die 

Austauschprozesse im Objektwesen definiert und erste Schnitt-

stellen in Betrieb genommen werden. Mit ersten Gemeinden konn-

te die neue Geschäftsverwaltungslösung PEAK in Betrieb genom-

men werden, welche die Basis für die digitale Aktenverwaltung 

und elektronische Langzeitarchivierung bildet. Die Erfassung der 

Daten für die Direktzahlungen (Interneterfassung) durch die Land-

wirte ist über das Bundesportal www.agate.ch umgesetzt und bei 

den Landwirten gut eingeführt.

Der Regierungsrat hat die Verordnung über den elektronischen 

Rechtsverkehr in Verfahren vor Verwaltungsbehörden auf den 

1. Januar 2014 in Kraft gesetzt. Damit ist es möglich, den Verwal-

tungsbehörden elektronische Mitteilungen zukommen zu lassen, 

welche – sofern sie über eine gültige elektronische Signatur ver-

fügen – rechtsgenügend sind. Dies setzt jedoch voraus, dass die 

jeweiligen Ämter über eine entsprechende elektronische Zustell-

adresse verfügen respektive einer anerkannten Zustellplattform 

angeschlossen sind. 

E-Voting 

•	 Ergebnis:

An allen Daten der eidgenössischen Abstimmungsvorlagen in den 

Jahren 2013–2015 wurden im Kanton Schaffhausen E-Voting-Ver-

suche für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer durch-

geführt. Die E-Voting-Stimmbeteiligung lag zwischen 21,6 und 

31,7 %. Der Kanton Schaffhausen arbeitete dabei in einem Con-

sortium mit acht weiteren Kantonen zusammen. Aufgrund des ab-

lehnenden Entscheids des Bundesrates war es hingegen im Kan-

ton Schaffhausen und in den anderen Kantonen des Consortiums 

nicht möglich, bei den Nationalratswahlen 2015 E-Voting einzuset-

zen. Als Folge des negativen Entscheids des Bundesrates wurde 

entschieden, das E-Voting-System des Consortiums nicht mehr 

weiterzuentwickeln und das Consortium aufzulösen. Aus Sicht des 

Kantons Schaffhausen ist es zurzeit noch offen, wie es mit dem 

Projekt E-Voting weitergeht.

Teilrevisionen Wahlgesetz 

•	 Ergebnis:

Der Vorlage des Regierungsrates zur Änderung des Wahlgesetzes 

(Anhebung der Gebühr für die unentschuldigte Nichtteilnahme an 

Abstimmungen und Wahlen) hat der Kantonsrat am 5. Mai 2014 

zugestimmt. Auf den 1. Januar 2015 wurde diese Gebühr von 3 

auf 6 Franken erhöht. Der Vorlage des Regierungsrates zur zweiten 

Änderung des Wahlgesetzes in der vergangenen Amtsperiode (An-

passung Doppelter Pukelsheim) hat der Kantonsrat am 26. Okto-

ber 2015 zugestimmt. Die neuen Bestimmungen kamen bereits bei 

den Kantonsratswahlen vom 25. September 2016 zur Anwendung.
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Unterstützung der Gemeinden 

•	 Ergebnis:

Das Amt für Justiz und Gemeinden führt jedes Jahr verschiede-

ne Kurse für Funktionäre und Mitglieder von Gemeindebehörden 

durch. Regelmässig finden auch Gemeindevisitationen statt.

Vorlage zur änderung des EG ZGB (Erleichterung der 

Inventarpflicht in Erbschaftssachen) 

•	 Ergebnis:

Der Kantonsrat stimmte am 10. November 2014 der Vorlage des 

Regierungsrates zu, mit der die Pflicht zur Erstellung eines amtli-

chen Inventars reduziert werden soll. Die Stimmberechtigen ha-

ben in der Volksabstimmung vom 8. März 2015 der Vorlage mit 

18'661 Ja zu 9'939 Nein zugestimmt. Die Änderung wurde auf den 

1. Mai 2016 in Kraft gesetzt. Auf diesen Zeitpunkt hin wurde auch 

die Erbschaftsverordnung und die Erbschaftsgebührenverordnung 

totalrevidiert.

Geoinformation 

•	 Ergebnis:

Das kantonale Geoinformationsgesetz und die kantonale Geoin-

formationsverordnung wurden per 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt. 

Die darin definierten Geobasisdatensätze werden kontinuierlich er-

fasst und modellkonform der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. 

Das Projekt «Erneuerung der amtlichen Vermessung (AV93)» wur-

de Ende 2015 sowohl technisch als auch administrativ fertigge-

stellt. Der Zeit- und Kostenrahmen wurde dabei eingehalten. 

Per 1. Januar 2015 wurde der Bezugsrahmen der Geobasisdaten 

gewechselt auf LV95. Damit steht das ganze Gebiet des Kantons 

Schaffhausen in einem spannungsarmen Bezugsrahmen bereit 

und erleichtert neue und effiziente Vermessungsmethoden.

Die Ersterfassung aller vom Bund geforderten landwirtschaftlichen 

Geodaten ist weitestgehend erfolgt. Die jährlichen Nachführungen 

werden kantonsintern koordiniert und die Datenprozesse stetig 

optimiert. Die Anpassungen sämtlicher Geodatenmodelle wurden 

im Hinblick auf die geforderte GIS-Erfassung durch die Landwirte 

umgesetzt.

Umsetzung von Pilotprojekten zur Langzeitarchivierung 

elektronischer Daten (Phase I) 

•	 Ergebnis:

Der Regierungsrat nahm mit Beschluss vom 26. Januar 2016 den 

Bericht der Arbeitsgruppe e-Archivierung zur Kenntnis und erteilte 

den Auftrag zur Umsetzung der darin beantragten Massnahmen 

zum konkreten Aufbau des elektronischen Langzeitarchivs.

Wahrnehmung einer aktiven Rolle des Kantons in der 

interkantonalen und internationalen Zusammenarbeit 

•	 Ergebnis: 

Der Kanton Schaffhausen hat seine Zusammenarbeit in den in-

terkantonalen Gremien weiterentwickelt und punktuell verstärkt. 

Namentlich innerhalb des Metropolitanraums Zürich hat er seine 

Position mit der Übernahme des Präsidiums im Mai 2015 gefes-

tigt. In der Programmperiode IV (2007–2014) des europäischen 

Förderprogramms Interreg A konnten 28 Projekte mit Beteiligung 

des Kantons Schaffhausen von insgesamt 76 Schweizer Projekten 

umgesetzt werden.

Innerhalb der Hochrheinkommission hat sich der Kanton mit Ge-

winn für die Elektrifizierung der Hochrheinbahn, innerhalb der 

Randenkommission für den Ausbau der Gäubahn sowie für die 

Lancierung verschiedener Tourismus-Projekte eingesetzt. Inner-

halb des Vereins Agglomeration Schaffhausen (VAS) wurden die 

Projekte der Agglomerationsprogramme 1 und 2 grösstenteils um-

gesetzt. Die Kulturprojekte des Vereins sind etabliert und stossen 

auf positive Resonanz in der Bevölkerung.

Auch der Austausch mit Baden-Württemberg ist intensiv und kon-

struktiv. So fanden in der Legislaturperiode zwei Treffen mit dem 

Ministerpräsidenten und weiteren Mitgliedern des Kabinetts, zwei 

Treffen mit dem Landtagspräsidenten sowie mehrere Treffen mit 

der Regierungspräsidentin des Regierungspräsidiums Freiburg 

statt, insbesondere auch zum Thema Erneuerbare Energien. Zu 

diesem Thema wurde auch ein Austausch mit den Vertretern der 

deutschen Gemeinden, der Landkreise und des Regierungspräsi-

diums lanciert. 
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Umnutzung Zeughausareal 

•	 Ergebnis: 

Im Zusammenhang mit der Schaffung eines neuen Ausbildungs-

zentrums unter anderem für den Bevölkerungsschutz und die Ar-

mee soll aufgezeigt werden, wie mit dem Zeughausareal umge-

gangen werden kann; dies in enger Zusammenarbeit mit der Stadt 

Schaffhausen und in Übereinstimmung mit den kantonalen und 

städtischen Siedlungszielen. Dieser Prozess läuft in der neuen Le-

gislatur weiter.

Ausbau und Inbetriebnahme des Rechenzentrums Ebnat 

•	 Ergebnis:

Das Rechenzentrum Ebnat konnte planmässig im Juni 2015 von 

der KSD in Betrieb genommen werden. Das zweite Rechenzent-

rum der Stadt Winterthur – integriert in das neue Rechenzentrum 

Ebnat – nahm den Betrieb im August 2015 auf. Das Projekt konn-

te damit erfolgreich sowohl innert vorgesehener Frist als auch im 

Rahmen der budgetierten Kosten umgesetzt werden.

Kantonaler Finanzausgleich 

•	 Ergebnis:

Auskunft über die Finanzlage der Gemeinden gibt die jährliche Me-

dienpräsentation des Volkswirtschaftsdepartements. In der Ant-

wort auf die Kleine Anfrage 2015/15 von Peter Neukomm hat der 

Regierungsrat darauf hingewiesen, dass ein Wirkungsbericht über 

den Finanzausgleich für die Ausgestaltung einer optimalen kanto-

nalen Struktur kein dienliches Beurteilungskriterium sei. Dennoch 

war vorgesehen, im Zusammenhang mit den Arbeiten zur Struk-

turreform einen Wirksamkeitsbericht zu erstellen. Nach dem Ab-

bruch der Strukturreform ist geplant, das Thema Finanzausgleich 

im Rahmen der Arbeiten zur Finanzierungsentflechtung näher zu 

untersuchen.

Umnutzung Pflegezentrum 

•	 Ergebnis: 

Im Rahmen des Sparprogrammes EP 2014 haben die Spitäler 

Schaffhausen beschlossen, per Ende 2016 die Liegenschaft Pfle-

gezentrum zu leeren und an den Kanton zurückzugeben. Die ge-

samte Anlage mit eingeschossigem Komplement und viergeschos-

sigem Bettenhaus weist rund 11'000 m2 Nettofläche auf und ist 

bautechnisch erneuerungsbedürftig. 2014 wurde durch das Hoch-

bauamt eine erste Auslegeordnung über die künftige Nutzung der 

Liegenschaft erarbeitet. Eine entsprechende Vorlage wurde vom 

Regierung am 24.  Mai 2016 verabschiedet. Die Vorlage sieht vor, 

das Erziehungsdepartement und die Pädagogische Hochschule 

PHSH im Pflegezentrum unterzubringen und damit ein «Bildungs-

zentrum Geissberg» zu schaffen. Die Spezialkommission hat das 

Geschäft beraten. Der Kantonsrat wird darüber 2017 einen Be-

schluss fassen.

Verselbständigung KSD 

•	 Ergebnis:

Im Oktober 2015 genehmigten Regierungs- und Stadtrat den Pro-

jektauftrag zur Erarbeitung der Grundlagen für die Verselbständi-

gung der KSD. Im Herbst 2016 unterbreitete der Projektausschuss 

(Fachausschuss KSD und städtischer Finanzreferent) die umfas-

senden Grundlagen für die zu fällenden Grundsatzbeschlüsse in 

Bezug auf die zukünftige Rechtsform und Trägerschaft. Der Regie-

rungsrat befürwortet die Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen 

Anstalt, der Stadtrat wünscht die Evaluation weiterer Rechtsfor-

men sowie eine Unternehmensbewertung und macht seinen Ent-

scheid davon abhängig. Eine Verselbständigung auf den 1. Januar 

2018 wird somit nicht wie geplant erreicht werden können. 

Landwirtschaft 

•	 Ergebnis:

Die systematische Weinlesekontrolle wurde per Ende 2016 letzt-

mals vollzogen. Der Wechsel zu Selbstdeklarationen und Stich-

probenüberwachungen erfolgt wie vorgesehen im Hinblick auf die 

Traubenernte 2017. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die erforderli-

chen Verordnungsanpassungen gemacht. 
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Bürgerrecht 

•	 Ergebnis:

Der Kantonsrat stimmte am 21. Januar 2013 der Vorlage des Regie-

rungsrates zur Änderung des Gemeindegesetzes zu. Neu können 

die Gemeinden für den Entscheid über die Einbürgerungen nicht 

nur Bürgerversammlungen und Bürgerkommissionen einsetzen, 

in denen ausschliesslich Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen 

Gemeinde Einsitz nehmen können, sondern auch Einbürgerungs-

kommissionen. Diese stehen auch denjenigen Stimmberechtigten 

offen, welche nicht Bürger der eigenen Wohngemeinde sind.  
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